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1441 Studienplan
für die Studienrichtung

BETRIEBSWIRTSCHAFT

an der Wirtschaftsuniversität Wien

(IdF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April2002, nicht untersagt von der Bundesministenn
fìir Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356129-VlllDl2l2002)

Die Studienkommission Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien erlässt auf Grund des

Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG), BGBI I
Nr 4811997 idgF, nachfolgenden Studienplan fìir das Diplomstudium Betriebswirtschaft an der

Wirtschaft suniversität Wien.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

$ 1. Qualifikationsprofil
Das Diplomstudium Betriebswirtschaft dient der wissenschaftlichen Berufsvorbildung in den Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften. Es vermittelt insbesondere jene Kenntnisse, welche die Studierenden auf die
Bewältigung unterschiedlicher beruflicher Situationen in den betriebswirtschaftlichen Kernbereichen von
Großunternehmen aber auch von Klein- und Mittelbetrieben und vonNon-Profit-Organisationen vorbereiten.
Die Absolventinnen und Absolventen sollen in der Lage sein, einschlägige Problemstellungen der
Wirtschaftspraxis auf der Basis des aktuellen Standes der Bezugswissenschaften zu bearbeiten und als

kompetente Ansprechpartner für diese Belange zu fungieren.

$ 2. Studienaufbau, Gesamtstundenzahl

(l) Das Diplomstudium Betriebswirtschaft dauert 8 Semester und gliedert sich in 2 Studienabschnitte. Der
erste Studienabschnitt dauert 2 Semester, der zweite Studienabschnitt 6 Semester.

(2) Das Diplomstudium Betriebswirtschaft umfasst 125 Semesterstunden (SSt). Davon entfallen 34

Semesterstunden auf die PflichtfÌicher des ersten Studienabschnitts, 79 Semesterstunden auf die Pflicht-
und Wahlfricher des zweiten Studienabschnitts sowie 12 Semesterstunden auf die freien WahlfÌicher
gemäß $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG.

(3) Der erste Studienabschnitt bildet zugleich die Studieneingangsphase gemäß $ 38 Abs I UniStG.

(a) Als Teil des Diplomstudiums Betriebswirtschaft ist eine Diplomarbeit als wissenschaftliche Hausarbeit
anzufertigen. Das Thema der Diplomarbeit ist einem der Pflicht- oder WahlfÌicher gemäß diesem
Studienplan zu entnehmen.

$ 3. Prüfungsarten

(l) Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes werden durch folgende Prüfungsarten erbracht:
a) Lehrveranstaltungsprüfungen ($ 4 Z 26 UniStG), sie werden in diesem Studienplan mit LVP

abgekürzt.
b) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (ç 4 Z 26 a UniStG), Abkürzung PI.
c) Fachprüfungen ($ 4 227 UniStG), Abkürzung FP.

(2) Die jeweilige Prüfungsart wird unter Verwendung der Abkürzung bei jeder Lehrveranstaltung im
Studienplan angegeben.
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(3) Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hat die Lehrveranstaltungsleiterin/der
Lehrveranstaltungsleiter vor Beginn der Lehrveranstaltung die Studierenden in einer öffentlich
zugänglichen Art und Weise über die Art der geforderten Teilleistungen zu informieren. Als öffentlich
zugänglich gelten auch Angaben auf der Homepage des für die Lehrveranstaltung zuständigen Instituts.

$ 4. ECTS-Punkte

(1) Für Prüfungen zu Lehrveranstaltungen werden ECTS-Punkte (European Credit Transfer System -
ECTS, 871327IEWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 25.06.1987, CELEX-Nr. 387D0327) in Abhängigkeit
vom Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung zugeteilt. Für Lehrveranstaltungsprüfungen
einschließlich der Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter werden 1,75ECTS-Punkte
pro Semesterstunde zugeteilt. Davon abweichend werden für die Lehrveranstaltungsprüfung aus

Wirtschaftsprivatrecht I gemäß $ 6 Abs 3 Z 1 4ECTS-Punkte zugeteilt.

(2) Soweit in einem Kompetenzfeld oder einer speziellen Betriebswirtschaftslehre die Ablegung einer
Fachprüfung vorgeschrieben ist, werden fìir diese Fachprüfung so viele ECTS-Punkte zugeteilt, wie
nach der Regel des Abs 1 Satz2 auf jene Lehrveranstaltungen entfallen, für die keine
Lehrveranstaltungsprüfungen oder prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen vorgesehen sind.

(3) Für die positiv beurteilte Diplomarbeit werden 20,75 ECTS-Punkte zugeteilt.

ERSTER STUDIENABSCHNITT

$ 5. Pflichtfücher im ersten Studienabschnitt
Pfl ichtfÌicher im ersten Studienabschnitt sind

Bezeichnung des Faches ,S,Sr

(l) Betriebswirtschaftslehre 16

(2) Volkswirtschaftslehre 6

(3) Rechtswissenschaften 4

(4) Mathematik und Statistik 4

(5) Fremde Wirtschaftssprache 4

nach Wahl der Studierenden:

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch

$ 6. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern im ersten Studienabschnitt

Lehrveranstaltungen aus den PflichtfÌichem im ersten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung der Lehrverqnstaltung ,SSl Prüfungsart gemriþ $ 3 Abs 2

(1) in Betriebswirtschaftslehre:

1. Buchhaltung und Bilanzierung I 2

2. Kostenrechnung I 2

3. Beschaffung, Logistik, Produktion I 2

4. Finanzierung I 2

5. Marketing I 2

6. PersonalÆührung/Organisation I 2

7. Einfìihrung in betriebliche Informationssysteme 2

8. Rechnerpraktikum: Betriebliche Informationssysteme 2

LVP

LVP

LVP

LVP

LVP

LVP

LVP

PI
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(2) in Volkswirtschaftslehre:

l. Grundlagen derVolkswirtschaftslehre

2. Politische Ökonomie und'Wirtschaftsgeschichte

3. Wirtschaftspolitik und Institutionen

(3) in den Rechtswissenschaften:

l WirtschaftsprivatrechtI

2. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I

(4) in Mathematik und Statistik:

1. Mathematik

2. Statistik

(5) in der gewählten Fremden V/irtschaftssprache:

l. Wirtschaftskommunikation I
2. Wirtschaftskommunikation II

LVP

PI

LVP

LVP

LVP

LVP

PI

(6) Abweichend von Abs 5 Z I ist die Lehrveranstaltung IVirtschaftskommunikation I mit einer
Lehrveranstaltungsprüfung abzuschließen, soweit als Fremde Wirtschaftssprache Englisch gewählt
wurde.

$ 7. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
im ersten Studienabschnitt

(1) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I in einer Fremden Wirtschaftssprache
setzt die Beherrschung dieser Sprache im Umfang des Lehrplanes der österreichischen
allgemeinbildenden höheren Schulen voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation II setzt die erfolgreiche Ablegung der
Prüfungen aus Wirtschaftskommunikation I in dieser Fremden Wirtschaftssprache und mindestens fünf
der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I,
Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I, Einfìihrung in betriebliche
Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und
öffentliches Wirtschaftsrecht I und Mathematik.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung Einführung in betriebliche Informationssysteme setzt
Anwendersoftwarekenntnisse im Ausmaß des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum: Betriebliche Informationssysteme setzt die
erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Einfiihrung in betriebliche Informationssysteme und
mindestens fi.inf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und
Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, PersonalÆührung/Organisation I, Grundlagen der
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I,
Mathematik und Wirtschaftskommunikation I.

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltung Statistik setzt die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus

Mathematik und mindestens fünf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus:
Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I,
EinfÌihrung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I und
Wirtschaft skommunikation L

(6) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Beschaffung, Logistik, Produktion I, Kostenrechnung I, Politische
Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftspolitik und Institutionen setzt jeweils die erfolgreiche
Ablegung der Prüfungen aus mindestens sechs der folgenden zehn Lehrveranstaltungen gemäß $ 6

2
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2

2

2

2

2

2

2

PI

PI
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voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation l,
Einftihrung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I, Mathematik und
Wirtschaft skommunikation I.

(7) Um den Studierenden die Erlangung der Vorkenntnisse nach Abs I und 3 zu ermöglichen, sollen nach

Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel vorbereitende Lehrveranstaltungen angeboten werden.

$ 8. Erste Diplomprüfung
Die erste Diplomprüfung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $ 6.

$ 9. Ubergang vom ersten in den zweiten Studienabschnitt
(l) Lehrveranstaltungen aus den Pflicht- und Wahlftichern des zweiten Studienabschnitts können nur dann

besucht werden, wenn aus den Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnittes zumindest 40 ECTS-

Punkte erreicht wurden. Die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Mathematik und

Wirtschaftskommunikation I ist jedenfalls Voraussetzung für den Besuch von Lehrveranstaltungen aus

Pflicht- und Wahlftichern des zweiten Studienabschnitts.

(2) Abweichend von Abs I können Lehrveranstaltungen eines Kompetenzfeldes bzw. einer speziellen

Betriebswirtschaftslehre nur nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gemäß $ I besucht werden.

ZWEITER STUDIENABSCHNITT

$ 10. Pflicht- und Wahlf?icher im zweiten Studienabschnitt

Pflichr und Wahlfücher sind:

Bezeichnung des Faches

I . Betriebswirtschaft slehre

2. Volkswirtschaftslehre

3. Rechtswissenschaften

4. Fremde Wirtschaft ssprache

5. ein Wahlfach gemäß $ 13 Abs I

6. ein Kompetenzfeld gemäß $$ l4 f nach Wahl der/des Studierenden

7. ein weiteres Kompetenzfeld gemäß $$ 14 f nach Wahl der/des Studierenden

8. eine Spezielle Betriebswirtschaftslehre gemäß $ l4 iVm $ 16 nach Wahl

der/des Studierenden (wahlweise stattZ 6)

9. eine weitere Spezielle Betriebswirtschaftslehre gemäß $ l4 iVm $ l6

nach Wahl der/des Studierenden (wahlweis e statt Z 7)

10. ein Wahlfach gemäß $ 14 iVm $ 17

(bei Wahl einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre nach Z 8)

11. ein weiteres Wahlfach gemäß $ 14 iVm $ 17

(bei Wahl einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre nach Z 9)

,S,l¡

13

6

8

4

4

22

22

16

t6

6

6
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12. Freie Wahlfticher gemäß $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG l2

$ 11. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtf?ichern gemäß S 10 Z 1 bis 4

Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfrichern im zweiten Studienabschnitt sind:

B ezeic hnung der Lehrveranstaltung
( 1 ) in Betriebswirtschaftslehre:

l. Buchhaltung und Bilanzierung II
2. Buchhaltung und Bilanzierung III
3. Kostenrechnung II und Controlling

4. Beschaffung, Logistik, Produktion II
5. Finanzierung II
6. Marketing II
7. Personal/Führung/Organisation II

(2) in Volkswirtschaftslehre:

S,Sl Prüfungsart gemdlS $ 3 Abs 2

L lnternationale Makroökonomik 2 LVP

2. Angewandte Mikroökonomik 2 PI

sowie nach Wahl der/des Studierenden eine der folgenden beiden Lehrveranstaltungen

3a. Finanzwissenschaft 2 PI

3b. Wirtschaftspolitik 2 Pl

(3) in den Rechtswissenschaften:

l. Wirtschaftsprivatrecht II 2 PI

2. Gesellschaftsrecht I PI

3. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht II 2 Pl

4. Steuerrecht und seine Grundlagen

im Unternehmensrecht I LVP

5. Steuerrecht und seine Grundlagen im europäischen und

öffentlichen Wirtschaftsrecht I LVP
6. Arbeits- und Sozialrecht I LVP

(4) In der im ersten Abschnitt gewählten Fremden Wirtschaftssprache

a) wenn als fremde Wirtschaftssprache Englisch gewählt wurde

L Wirtschaftskommunikation III 2 PI

2. Spezialgebiete der Wirtschaftssprache | 2 LVP

b) wenn als fremde Wirtschaftssprache Französisch, Italienisch oder Spanisch gewählt wurde

1. Wirtschaftskommunikation III 2 PI

2. Landes- und Kulturkunde I 1 LVP

3. Landes- und Kulturkunde II 1 LVP

c) wenn als fremde Wirtschaftssprache Russisch oder Tschechisch gewählt wurde

l. Wirtschaftskommunikation III 2 PI

2. Wirtschaftskommunikation IV 2 PI

2

I

2

2

2

2

2

LVP
LVP

LVP

PI

PI

PI

PI
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$ 12. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 11

(1) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Buchhaltung und Bilanzierungll und IIl, Beschaffung, Logistik,
Produktion II, Finanzierung II, Marketing II, Personal/Führung/Organisation II ($ l1 Abs l) setzt jeweils
den erfolgreichen Besuch der gleichnamigen Lehrveranstaltung des ersten Studienabschnitts ($ 6Abs l)
voraus. Der Besuch der Lehrveranstaltung Kostenrechnung II und Controlling setzt den Besuch der
Lehrveranstaltung Kostenrechnung I voraus.

(2) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre ($ I I Abs 2) setzt den

erfolgreichen Besuch aller volkswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen aus dem ersten Studienabschnitt
($ 6 Abs 2) voraus.

(3) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften ($ 1l Abs 3) setzt den

erfolgreichen Besuch aller rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnitts
($ 6 Abs 3) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung V/irtschaftskommunikation III setzt den erfolgreichen Besuch von
Wirtschaftskommunikation II, der Besuch der Lehrveranstaltung Wirlschaftskomrnunikation IV bzw. der
Lehrveranstaltung Spezialgebiete der Wirtschaftssprache I setzt den erfolgreichen Besuch der

Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation III voraus.

(5) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus Landes- und Kulturkunde setzt den erfolgreichen Besuch von

Wirtschaftskommunikation II voraus.

$ 13. Lehrveranstaltungen in den Wahlfüchern gemäß $ 10 Z 5
(l) tm zweiten Studienabschnitt ist nach V/ahl der/des Studierenden eines der folgenden Fächer zu

absolvieren:

a) Einftihrung in die Soziologie SSI Prüfungsart gemc)fi $ 3 Abs 2

b)

c)

l. Grundkurs 2

2. Aufbaukurs 2

Methoden der empirischen Sozialforschung

l. Grundkurs 2

2. Aufbaukurs 2

Mathematische Methoden für die Wirtschaftswissenschaften

l. Grundkurs 2

2. Aufbaukurs 2

PI
PI

PI
PI

PI
PI

(2) Vorbedingung für den Besuch des Aufbaukurses ist jeweils die Absolvierung des Grundkurses.

(3) Voraussetzung für den Besuch des Grundkurses aus "Mathematische Methoden für die
Wirtschaftswissenschaften" ist zusätzlich die erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltungen aus

Mathematik und Statistik des 1. Studienabschnitts.

S 14 Wählfücher gemäß S 10 Z 6 bis 11

Im zweiten Studienabschnitt sind nach Wahl der/des Studierenden zu absolvieren:

1. Ein Kompetenzfeld laut Anhang 3 im Umfang von 22 SSt

oder
eine spezielle Betriebswirtschaftslehre laut Anhang 1 im Umfang von l6 SSt und ein Wahlfach laut

Anhang 2 im Umfang von 6 Semesterwochenstunden.
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2. Ein weiteres Kompetenzfeld laut Anhang 3 im Umfang von 22 SSt

oder
eine weitere spezielle Betriebswirtschaftslehre laut Anhang I im Umfang von l6 SSt und ein weiteres

Wahlfach laut Anhang 2 im Umfang von 6 Semesterwochenstunden.

3. Sich gegenseitig ausscltließende Wahlfücher sind in Anhang 4 angeführt.

$ 15 Kompetenzfelder

(1) Ein Kompetenzfeld umfasst 22 SSt (4 SSt Grundkurse und l8 SSt Vertiefungskurse). Es bestelit aus der
Verbindung von einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre und mindestens einem weiteren Fach.
Mindestens 4 SSt müssen als integrative Lehrveranstaltung(en) der beteiligten Fächer angeboten werden.
Integrative Lelrrveranstaltungen sind von mindestens 2 Fachvertretern der am Kompetenzfeld beteiligten
Fächer gemeinsam abzuhalten. Der Anteil der beteiligten Fächer am Kompetenzfeld kann zwischen den

Beteiligten vereinbart werden, solange der eindeutig betriebswiftschaftliche Charakter des

Kompetenzfeldes gewahrt bleibt. Kompetenzfelder müssen daher mindestens 8 SSt Lehrveranstaltungen
aus der Basis-Betriebswirtschaftslehre umfassen oder mindestens 12 SSt Lehrveranstaltungen der
Betriebswirtschaftslehre enthalten; sie müssen weiters als eine/einen Programmverantwoftliche/n eine
berufene Professorin/einen berufenen Professor aus dem Fachbereich Betriebswirtschaft aufweisen. Ein
neues Kornpetenzfeld wird von der Studienkommission auf Antrag einer/s
Koordinationsverantwortlichen nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Ressourcen und des

voraussichtlichen Bedarfs genehmigt.

(2) Kompetenzfelder können entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter Lehrveranstaltungen
angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und l0 SSt Vertiefungskurse in
prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden I SSt ist eine Fachprüfung abzulegen.
Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und wird
als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schrift I ichen Prüfun gstei les voraus (Prüfungsmodus B).

(3) Für jedes Kompetenzfeld ist im Anhang 3 geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und 18 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein muss,

dass alle Lehrveranstaltungen des Kompentenzfeldes innerhalb von drei Semestern absolviert werden
können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung gernäß

Abs 2 abzulegen ist.

$ 16. Spezielle Betriebswirtschaftslehre

(l) Jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 16 SSt (4 SSt

Grundkurse und 12 SSt Vertiefungskurse).

(2) Spezielle Betriebswirtschaftslehren können entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und 4 SSt

Vertiefungskurse in prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden I SSt ist eine
Fachprüfung abzulegen. Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen
Prüfungsteil und wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die
positive Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(3) Für jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre ist im Anhang I geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;
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2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und l2 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein muss,

dass alle Lehrveranstaltungen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre innerhalb von drei Semestern

absolvieft werden können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung
gemäß Abs 2 abzulegen ist.

$ 17. Wahlfücher gemäß S 10 Z 10 und 11

(1) Jedes Wahlfach umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 SSt (2 SSt Grundkurs und 4 SSt

Vertiefungskurse).

(2) Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus.

(3) Für jedes Wahlfach ist im Anhang 2 geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei die Abfolge so

angelegt sein muss, dass alle Lehrveranstaltungen des Wahlfachs innerhalb von zwei Semestern (im
Fall einer Fremden Wirlschaftssprache innerhalb von drei Semestern) absolviert werden können.

$ 18. Freie Wahlfücher

( I ) Die Studierenden haben überdies Leistungsnachweise über freie WahlfÌicher laut $ l3 Abs 4 Z 6
UniStG im Ausmaß von 12 SSt zu erbringen.

(2) Die freien Wahlfücher können aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und

ausländischen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen

zu erbringen sind. Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angefilhrt.

$ 19. Diplomarbeit

(l) Jede/r Studierende hat eine Diplomarbeit ($ 61 UniStG) zu verfassen

(2) Das Thema der Diplomarbeit ist einem der im Studienplan festgelegten Pflicht- und Wahlfricher zu

entnehmen.

(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von
Vorschlägen der zuÍ Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. Die
Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, dass fìir eine Studierende/einen Studierenden die

Bearbeitung innerhalb von 6 Monaten möglich und zumutbar ist.

(a) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen
der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.

$ 20. Zweite Diplomprüfung

(l) Die zweite Diplomprüfung ist abgeschlossen, wenn die/der Studierende aus allen Pflicht- sowie den

gewählten WahlÍÌichern und den freien Wahlfüchern alle Leistungsnachweise im Sinne dieses

Studienplanes erworben hat und wenn die Diplomarbeit positiv beurteilt wurde.

(2) im Abschlusszeugnis ist zusätzlich das Thema der Diplomarbeit und die Beurteilung anzuführen.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN

$ 21. Inkrafttreten
Dieser Studienplan tritt mit l. Oktober 2002 in Kraft.

$ 22. Übergangsbestimmungen
(1) Ordentliche Studierende, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Studienplans den ersten

Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen
Studiendauer zuzüglich I Semester entsprechenden Zeitraum abzuschließen. Nach Übertritt in den
zweiten Studienabschnitt sind sie berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen Studiendauer zuzíiglich
3 Semester entsprechenden Zeitraum abzuschließen.

(2) Ordentliche Studierende, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Studienplans den zweiten
Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen
Stud i endaue r zuzüglich 3 S emester entsprechenden Ze itraum abzuschl i eßen.

ANHANG 1 : SPEZIELLE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B ezeic hnung der Lehrv eranstaltung SS/ Prüfungsart gemdtì $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen
B ezeic hnung der Lehrveranstaltung ^S^Sl Prüfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.
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Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis VI erfolgen daher keine gesondertett

Leistun gsüberprüfungen.

Liste der Speziellen Betriebswirtschaftslehren und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus:

Prüfungsmodus A:
Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe
Change Management und Management Development

Entrepreneurship
Informationswiffschaft
Operations Research

Organisation und Materialwinschaft (Supply Management)

Personalmanagement
Produktionsmanagement
Risikomanagement und Versicherungswiftschaft
Tourismusanalyse und Freizeitmarketing
Verhaltenswissenschaft I ich Orientiertes Management

Werbewissenschaft und Marktforschung
V/ i rtsch aft s i nforrn at i k

Prüfungsmodus B:
Bankbetriebslehre
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre

Betriebswirtschaftslehre der Genossenschaften
Betriebswirtschaftslehre der Industrie
Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public Management)
Finanzierung
Handel und Marketing
Integrierte Unternehmensrechnung
Marketing
Transportwirtschaft und Logistik
Unternehmensführung
Unternehmensrechnung und Revision

ANHANG 2: WAHLN'ÄCUNN

Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen

B eze ic hnu ng de r Le hrv erans ta I t tt n g SS¡ Prüfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

Grundkurs
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II

2

2

2

PI
PI
PI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus
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Liste der Wahlfricher:
Abfall- und Ressourcenmanagement
Angewandte Sozialforschung
Angewandte Wirtschaft sgeographie

Angewandte Wirtschaft sgeographie (Vertiefung)
Arbeitsmarkt- und Organi sationsökonom ik
Arbeitsrecht
Außenwirtschaft
Das Recht des E-Commerce
Empirische Methoden
Englisch für die internationale Wirtschaft
Engl ische Wirtschaft ssprache

Englische Wirtschaftssprache (Vertiefung)

Europäisches Wirtschaft srecht

Französische/Italienische/Spanische Wirtschaft ssprache

Französische/ltalienische/Spanische Wirtschaft ssprache (Vertiefung)

Frauen in der Volkswirtschaft
Geoinformatik & Geomarketing
Geschichte des Computings
Gesel lschaft s- und Kapitalmarktrecht
Grundzüge des Steuerrechts

Industrial Engineering - Technologie
Infrastrukturökonomie und Öffentliche Wirtschaft
Integriertes Produktmanagement (Umwelt, Technik, Ökonomie)

Intellectual Property und Wettbewerbsrecht
Interdisziplinäres Wahlfach: Europäische Integration

International Business Transaction
International Corporate and Financial Law

Internationale Wirtschaft und Entwicklungsökonomik
Internationales Steuerrecht

Internationales Vertragsrecht
Internationales Wirtschaft srecht

IT-Recht
Konsumökologie und Konsumökonomie
Law of International Commerce
Ökonometrie
Österr. und Europ. Arbeitsrecht mit Grundzügen des Sozialrechts

Philosophie
Projektmanagement
Russisch /Tschechisch
Russisch/Tschechisch (Vertiefung)
Sozial- und Wirtschaft spsychologie
Sozialpolitik
Sozialrecht
Spezialprobleme der Wirtschaft sgeschichte

Spieltheorie
Standort und Regionalentwicklung
Statistik fü r Finanzmärkte
Survivalsprache: Polnisch/ungarisch/Bosnisch-Kroatisch-Serbisch
Umweltökonomik und internationale Aspekte der Umweltökonomik
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Umweltrecht
Unternehmenssteuerrecht
Veft iefung der MOEL Sprache Russisch/Tschechisch

Vertiefung Finanzwissenschaft
Wirtschaft und Kultur
Wirtschaftsgeographie des Weltwirtschaftsraumes
\üirtschaftsgeograph ielEconom ic Geography

ANHANG 3: KOMPBTENZFELDER

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung SS¡ Prüfttngsart gentci/3 $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I

Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI
Vertiefungskurs VII
Vertiefungskurs VIII
Vertiefungskurs IX

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B eze ic hnun g de r Le hrv er ans t altu ng ,S^Sl Präfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI
PI

PI

PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI
Vertiefungskurs VII
Vertiefungskurs VIII
Vertiefungskurs IX

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI

PI
PI
PI

PI

im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mtindlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung

des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse VI bis IX erfolgen daher keine gesonderten

Leistun gsüberprüfun gen.
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Liste der Kompetenzfelder und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus:

Prüfungsmodus A:
General Management
Informationswirtschaft und IT-Recht
Management Consulting
Management im NPO-Sektor
Personal und Arbeit
Qualitätsmanagement
Rechnungswesen und Corporate Governance

Tourismusanalyse, Freizeitmarketing und Regionalmanagement

Umweltmanagement
Unternehm en sbe steuerun g

Prüfungsmodus B:
Derzeit gibt es keine Fächer zu diesem Prüfungsmodus.

Anhang ¿: ÜBERSCHNETDUNGEN
Sollte das Fach in der linken Spalte der folgenden Tabelle abgeschlossen sein, ist der Besuch des jeweils

rechts genannten Faches ausgeschlossen, dies gilt auch für die freien Wahlfücher:

abgeschlossenes Fach ausgeschlossenes Fach

Kompetenzfeld: Personal und Arbeit Wahlfach : Arbeitsrecht und Wahlfach:
Östeneichisches und europäisches Arbeitsrecht
mit Grundzügen des Sozialrechts

Wahlfach: Arbeitsrecht Kompetenzfeld: Personal und Arbeit

Wahlfach: Österreichisches und europäisches

Arbeitsrecht mit Grundzügen des Sozialrechts
Kompetenzfeld: Personal und Arbeit

Kompetenzfeld: Informationswirtschaft und IT-
Recht

Wahlfach: IT-Recht

Wahlfach: IT-Recht Kompetenzfeld: Informationswirtschaft und IT-
Recht
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145) Studienplan
für die Studienrichtung

I NTERNATIONALE BETRIEBSWIRTSCHAFT
an der Wirtschaftsuniversität Wien

(IdF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April 2002, nicht untersagt von der Bundesministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356132-VlllD/212002)

Die Studienkommission Internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien erlässt auf
Grund des Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG),
BGBI I Nr 4811997 idgF, nachfolgenden Studienplan für das Diplomstudium Internationale
Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

$ 1. Qualifikationsprofil
Das Diplomstudium Internationale Betriebswirtschaft dient der wissenschaftlichen Berufsvorbildung in den

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Es vermittelt insbesondere jene Kenntnisse, welche die Studierenden
auf die Bewältigung unterschiedlicher beruflicher Situationen in international tätigen Unternehmen und
internationalen wirtschaftlichen Institutionen vorbereiten. Die Absolventinnen und Absolventen sollen in der
Lage sein, einschlägige Problemstellungen wissenschaftlich und praxisorientiert zu bearbeiten, und
kompetente Ansprechpartner für diese Belange sein.

$ 2. Studienaufbau, Gesamtstundenzahl
(1) Das Diplomstudium Internationale Betriebswirtschaft dauert 8 Semester und gliedert sich in 2Stu-

dienabschnitte. Der erste Studienabschnitt dauert 2 Semester, der zweite Studienabschnitt 6 Semester.

(2) Das Diplomstudium Internationale Betriebswirtschaft umfasst 125 Semesterstunden (SSt.). Davon
entfallen 34 Semesterstunden auf die Pflichtfticher des ersten Studienabschnitts, 79 Semesterstunden auf
die Pflicht- und Wahlfücher des zweiten Studienabschnitts sowie 12 Semesterstunden auf die freien
Wahlfücher gemäß $ l3 Abs 4 Z 6 UniStG.

(3) Der erste Studienabschnitt bildet zugleich die Studieneingangsphase gemäß $ 38 Abs I UniStG.

(4) Als Teil des Diplomstudiums Internationale Betriebswirtschaft ist eine Diplomarbeit als wissenschaft-
liche Hausarbeit anzufertigen. Das Thema der Diplomarbeit ist einem der Pflicht- oder Wahlfücher
gemäß diesem Studienplan zu entnehmen.

(5) Voraussetzung für den Abschluss des Diplomstudiums Internationale Betriebswirtschaft ist der
Nachweis einer Auslandserfahrung während des Diplomstudiums Internationale Betriebswirtschaft im
Ausmaß von mindestens 20 ECTS-Punkten. Die Absolvierung dieser Auslandserfahrung ist von der/dem
Vorsitzenden der Studienkommission zu bestätigen. Diese verpflichtende Auslandserfahrung kann wie
folgt erworben werden, wobei Kombinationen möglich sind:

a) Positive Ablegung von Lehrveranstaltungen, die außerhalb Österreichs und außerhalb des

Heimatstaates der/des Studierenden an einer ausländischen Universität (vornehmlich einer
Partneruniversität der Wirtschaftsuniversität Wien) angeboten werden, und die für das

Diplomstudium Internationale Betriebswirtschaft anerkennbar sind.

b) Erfolgreiche Teilnahme an einer oder mehreren Sommeruniversitäten, die entweder von
österreichischen oder von ausländischen Universitäten außerhalb Österreichs und außerhalb des

Heimatstaates der/des Studierenden angeboten werden, wobei für ein mindestens dreiwöchiges

15



Programm, im Ausmaß von 60 Stunden, 4 Semesterstunden anerkannt werden (dies entspricht 7
ECTS-Punkten).

c) Erfolgreiche Absolvierung eines mindestens zweimonatigen Auslandspraktikums, das im Rahmen
einer an der Wirtschaftsuniversitat Wien angebotenen Lehrveranstalturrg im Umfang von 4

Semesterstunden aus den freien WahlfÌichern betreut wird (dies entspriclrt 7 ECTS-Punkten). Auch
irn Falle von mehreren absolvierten Auslandspraktika werden insgesamt nur 7 ECTS-Punkte
zugeteilt.

d) Erfolgreiche Abfassung einer Diplomarbeit im Rahmen eines Studienaufenthalts außerhalb
Österreichs und außerhalb des Heimatstaates der/des Studierenden an einer ausländischen

Universität. Diese Diplomarbeit muss an der ausländischen Universität positiv beurteilt und im
Rahmen des Diplornstudiums Internationale Betriebswirtschaft anerkannt werden.

$ 3. Prüfungsarten
(l) Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes werden durch folgende Pri.ifungsarten erbracht:
a) Lehrveranstaltungsprüfungen ($ 4 Z 26 UniStG), sie werden in diesem Studienplan mit LVP abgekürzt.
b) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (g 4 Z 26 a UniStG), Abkürzung PI.

c) Fachprüfungen ($ 4 221 UniStG), Abkürzung FP.
(2) Die jeweilige Prüfungsart wird unter Verwendung der Abkürzung bei jeder Lehrveranstaltung irl
Studienplan angegeben.

(3) Bei prüfungsimrnanenten Lehrveranstaltungen hat die Lehrveranstaltungsleiterin/der
Lehrveranstaltungsleiter vor Beginn der Veranstaltung die Studierenden in einer öffentlich zugänglichen
Art und Weise über die Art der geforderten Teilleistungen zu informieren. Als öffentlich zugänglich
gelten auch Angaben auf der Homepage des für die Veranstaltung zuständigen Instituts.

S 4. ECTS-Punkte
(1) Für Prüfungen zu Lehrveranstaltungen werden ECTS-Punkte (European Credit Transfer System -

ECTS, 871327IEWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 25.06.1987, CELEX-Nr.387D0327) in Abhängigkeit
vom Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung zugeteilt. Für Lehrveranstaltungsprüfungen
einschließlich der Lelrrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter werden 1,75 ECTS-Punkte
pro Semesterstunde zugeteilt. Davon abweichend werden fÌir die Lehrveranstaltungsprüfung aus

Wirtschaftsprivatrecht I ($ 6 Abs 3 Z l)4 ECTS-Punkte zugeteilt.

(2) Soweit in einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre ($ l3) oder in einem Kompetenzfeld ($ l5) die
Ablegung einer Fachprüfung vorgeschrieben ist, werden für diese Fachprüfung so viele ECTS-Punkte
zugeteilt wie nach der Regel des Abs 1 Satz2 auf jene Lehrveranstaltungen entfallen, für die keine
Lehrveranstaltungsprüfung vorgesehen ist.

(3) Für die positiv beurteilte Diplomarbeit werden 20,75 ECTS-Punkte zugeteilt.

ERSTER STUDIENABSCHNITT

$ 5. PflichG und Wahlfächer im ersten Studienabschnitt
Pflicht- und WahlfÌicher sind:

( I ) Betriebswirtschaftslehre

(2) Volkswirtschaftslehre

(3) Rechtswissenschaften

(4) Mathematik und Statistik

^S^ç/

t4

6

4

4
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(5) Erste Fremde Wirtschaftssprache

(6) Wahlfach gemäß $ 6 Abs 8

$ 6. Lehrveranstaltungen aus den Pflicht- und Wahlfüchern im ersten Studienabschnitt

Lehrveranstaltungen aus den Pflicht- und WahlfÌichem im ersten Studienabschnitt sind:

S,S¡ Prùfungsart genñ/3 $ 3 Abs I
(1 ) in Betriebswirtschaftslehre:

1. Buchhaltung und Bilanzierung I 2 LVP

2. Kostenrechnungl 2 LVP

3. International Business und Außenhandelstechnik Z LYP

4. Finanzierungl 2 LVP

5. Marketingl 2 LVP

6. Personal/Fülrrung/Organisationl 2 LVP

7. Einführung in betriebliche Informationssysteme 2 LVP

(2) in Volkswirtschaft slehre:

1. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2 LVP

2. Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte 2 Pl

3. Wirtschaftspolitik und Institutionen 2 LVP

(3) in den Rechtswissenschaften:

1. Wirtschaftsprivatrechtl 2 LVP

2. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I 2 LVP

(4) in Mathematik und Statistik:

1. Mathematik 2 LVP

2. Statistik 2 Pl

(5) in der Ersten Fremden Wirtschaftssprache:

1. Wirtschaftskommunikation I 2 PI (Abs 7)

2. Wirtschaftskommunikation II 2 Pl

(6) in der Zweiten Fremden Wirtschaftssprache:

1. Wirtschaftskommunikation I 2 PI (Abs 7)

(7) Abweichend von Abs 5 Z I bzw. Abs 6 Z 1 ist die Prüfungsart der Lehrveranstaltung
Witschaftskommunikation I in der gewählten Fremden Wirtschaftssprache Englisch eine

Lehrveranstaltun gsprüfun g.

(8) Anstelle der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I in der Zweiten Fremden Wirtschaftssprache
(Abs 6 Z l) kann die/der Studierende nach ihrer/seiner Wahl eine Lehrveranstaltung aus Betriebswirt-
schaftslehre des zweiten Studienabschnitts ($ I I Abs 1) absolvieren. In diesem Fall gilt die
Sequenzierung des $ l2 Abs l.

4

2
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$ 7. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
(l) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I in einer fremden Wirtschaftssprache

setzt die Beherrschung dieser Sprache im Umfang des Lehrplanes der österreichischen
allgemeinbildenden höheren Schulen voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Einftihrung in betriebliche Informationssysteme setzt
Anwendersoftwarekenntnisse im Ausmaß des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) voraus.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation II setzt die erfolgreiche Ablegung der
Prüfung aus Wirtschaftskommunikation I in dieser Fremden Wirtschaftssprache voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Statistik setzt die erfolgreicheAblegung der Prüfung aus Mathematik
voraus.

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Kostenrechnung I, International Business und
Außenhandelstechnik, Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftspolitik und
InstitutionensowiederLehrveranstaltunggemäß$6Abs6iVm$6Abs8und-unbeschadetder
Bestimmungen gemäß $ 7 Abs 3 und 4 - Statistik und V/irtschaftskommunikation II setzt jeweils die
erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus mindestens sechs der folgenden zehn Lehrveranstaltungen
gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I,
Personal/Führung/Organisation I, Einführung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I,
Mathematik und Wirtschaftskommunikation I.

$ 8. Erste Diplomprüfung
Die erste Diplomprüfung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $ 6.

$ 9. Ûbergang vom ersten in den zweiten Studienabschnitt
(l)Es können nur dann Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnitts besucht und Prüfungen darüber
abgelegt werden, wenn aus den Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnitts zumindest 40ECTS-
Punkte erreicht worden sind. Die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Mathematik und
Wirtschaftskommunikation I ist jedenfalls Voraussetzung für den Besuch von Lehrveranstaltungen aus
Pflicht- und WahlfÌichem des zweiten Studienabschnitts.

(2)Lehrveranstaltungen eines Kompetenzfeldes oder einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre können erst
nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gemäß $ 8 besucht werden.

ZWEITER STUDIENABSCHNITT

$ 10. Pflicht- und Wahlfücher im zweiten Studienabschnitt
Pflicht- und Wahlfücher sind:

( I ) Betriebswirtschaft slehre

,S,Sf

8 (bzw. 6 SSt., \ryenn eine
Lehrveranstaltung gemäß $ 6
Abs 8 bereits gewählt)

(2) Volkswirtschaftslehre

(3 ) Rechtswissenschaften

(4) Erste Spezielle Betriebswirtschaftslehre

6

5

16
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(5) Zweite Spezielle Betriebswirtschaftslehre

(6) V/ahlfach

(7) Kompetenzfeld, wahlweise gemäß $ l5 Abs 2

(8) Fremde Wirtschaftssprachen gemäß $16

(9) Freie WahlfÌicher

16

6

22

22 (bzw. 24 SSt., wenn nicht als
Wahlfach gemäß $ 6 Abs 8
gewählt)

t2

$ 11. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern im zweiten Studienabschnitt

Lehrveranstaltungen aus den PflichtfÌichern im zweiten Studienabschnitt sind:

,S,Sl Prüfungsart gemrifi $ 3 Abs I
( I ) in Betriebswirtschaftslehre:

l. Buchhaltung und Bilanzierung II 2 LVP

2. Kostenrechnung II und Controlling 2 LVP

3. Beschaffung, Logistik, Produktion I 2 LVP

sowie nach Wahl der/des Studierenden eine der folgenden vier Lehrveranstaltungen:

 a.Finanzierung II 2 Pl

4b. Marketing II 2 Pl

4c. Personal/Führung/Organisation II 2 PI

4d.Rechnerpraktikum:Betrieblichelnformationssysteme 2 Pl

und zusätzlich zwei Spezielle Betriebswirtschaftslehren nach Maßgabe von $ 13

(2) in Volkswirtschaftslehre:

1. Internationale Makroökonomik 2 LYP

2. Angewandte Mikroökonomik 2 Pl

sowie nach Wahl der/des Studierenden eine der folgenden Lehrveranstaltungen:

3a. Finanzwissenschaft 2 Pl

3b. Wirtschaftspolitik 2 PI

3c. International Development and World Monetary System2 PI

(3) in den Rechtswissenschaften:

1. Wirtschaftsprivatrecht II 2 Pl

2. Arbeits- und Sozialrecht 1 LVP

sowie nach Wahl der/des Studierenden die Lehrveranstaltung gemäß Z3 oder beide Lehrveranstaltungen
gemäß Z 4aundZ 4b:

3. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht II 2 Pl

4a. Steuerrecht und seine Grundlagen im europäischen

und öffentlichen Wirtschaftsrecht I LVP

4b. Steuenecht und seine Grundlagen im

Unternehmensrecht I LVP

(a) In den Fremden Wirtschaftssprachen sind nach Maßgabe von $ 16 Lehrveranstaltungen im Ausmaßvon
22 SSt., wenn jedoch die/der Studierende im ersten Studienabschnitt gemäß $ 6 Abs 8 an Stelle der
Zweiten Fremden Wirtschaftssprache eine Lehrveranstaltung aus Betriebswirtschaftslehre absolviert hat,

im Ausmaß von24 SSt. zu absolvieren.
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$ 12. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 11

(l) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Buchhaltung und Bilanzierung II, Finanzierungll, Marketing ll,
Persona.il Führung/Organisation II ($ 1l Abs l) setzt jeweils die erfolgreiche Ablegung der Prüfung
über die gleichnamige Lehrveranstaltung des ersten Studienabschnitts ($ 6 Abs I ) voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Kostenrechnung II und Controlling ($ I I Abs 1 Z 2) setzt die
erfolgreiche Ablegung der Prüfung aus Kostenrechnung I ($ 6 Abs 7 Z2) voraus.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum: Betriebliche Informationssysteme ($ I I Abs I

Z 4d) setzt die erfolgreiche Ablegung der Prüfung aus Einführung in betriebliche lnformationssysteme
($6AbslZ7)voraus.

(4) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre ($ 1 I Abs 2) setzt die
erfolgreiche Ablegung aller volkswirtschaftlichen Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt ($ 6
Abs 2) voraus.

(5) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften ($ I I Abs 3) setzt die
erfolgreiche Ablegung aller rechtswissenschaftlichen Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt ($ 6
Abs 3) votaus.

$ 13. Spezielle Betriebswirtschaftslehren
(1) Im zweiten Studienabschnittmuss eine Spezielle Betriebswirtschaftslehre absolviert werden, nach Wahl

der/des Studierenden eine der folgenden Ersten Speziellen Betriebswirtschaftslehren (Kern-SBWL):

Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels

Finanzierung - Internationale Finanzierung

Internationales Marketing und Management

Personalmanagement - International Human Resource Management

Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Management - lnternational Organisational Behaviour

Transportwitschaft und Logistik

(2) Sofern nicht ein Kompetenzfeld gemäß $ 15 gewählt wird, ist eine Zweite Spezielle
Betriebswirtschaftslehre, möglichst mit signifikanter internationaler Ausrichtung, zu absolvieren. Die im
Anhang l, Teil II angefi.ihrten Speziellen Betriebswirtschaftslehren dürfen nicht nebeneinander gewählt
werden.

(3) Jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 16 SSt (4 SSt

Grundkurse und l2 SSt Vertiefungskurse). Im Rahmen der Ersten Speziellen Betriebswirtschaftslehre
gemäß Abs I sind 2 der 16 SSt als Interkulturelles Training abzulegen. lm Zusammenhang mit der
verpflichtenden Auslandserfahrung ist es erforderlich, die Studierenden auf ihre Auslandsaufenthalte
umfassend vorzubereiten. Im Rahmen eines solchen Interkulturellen Trainings sollen die Studierenden
neben den wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten des Gastlands auch die kulturellen
Rahmenbedingungen, Normen und Werte kennen- und verstehen lernen. Gleichzeitig bereitet diese
Lehrveranstaltung auf das spätere Berufsfeld vor, da wesentliche Elemente interkultureller Kompetenz
als einem Schlüsselerfolgsfaktor für die Tätigkeit in einem internationalen Umfeld vermittelt werden.

(4) Spezielle Betriebswirtschaftslehren können entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und 4 SSt

Vertiefungskurse in prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden 8 SSt ist eine
Fachprüfung abzulegen. Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen
Prüfungsteil und wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die
positive Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(5) Für jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre ist im Anhang 1, Teil I geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;
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2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und 12 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt seitt muss,

dass alle Lehrveranstaltungen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre innerhalb von drei Semestern

absolviert werden können;

3. der Prüfungsmodus (A oder B) gemäß Abs 4.

$ 14. Wahlfach
(1) Im zweiten Studienabschnitt muss nach Wahl der/des Studierenden eines aus dett folgenden

WahlfÌichern mit eindeutiger internationaler Ausrichtung absolviert werden, sofern nicht ein
Kompetenzfeld gemäß $ 15 gewählt wird. Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahhnöglichkeiten
angeführt :

Arbeitsmarkt- und Organisationsökonomik
Außenwiftschaft
Englisch fìir die Internationale Wirtschaft
Engl ische Wiftschaftssprache
Englische Wirtschaftssprache - Vertiefung
Europäisches Wirtschaftsrecht
Franz.lltal.lSpan. Wirtschaftssprache

F ranz.lltal.lSpan. V/irtschaft ssprache - Vertiefung
Frauen in der Volkswirtschaft
Geoinformatik & Geomarketing
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Globalisierung und Regionalentwicklung
I nterd i szi pl inäres Vy'ah lfach : Europäi sche Integrati on

International Business Transactions

International Corporate and Financial Law
Internationale Wirtschaft und Entwicklungsökonomik
Internationales Steuerrecht

Internationales Vertragsrecht
Internationales W irtschaft srecht
IT-Recht
Law of International Commerce

Österreichisches und Europäisches Arbeitsrecht mit Grundzügen des Sozialrechts

Philosophie
Projektmanagement
Russisch/Tschechisch
Russisch/Tschechisch - Vertiefung
Sozialpolitik
Surv ivalsprache : Polnisch/Un gari sch/Bosnisch-Kroatisch- Serbisch

Umweltökonomik und Internationale Aspekte der Umweltökonomik
Vertiefung der MOEL Sprache Russisch/Tschechisch

Wirtschaft und Kultur
Wirtschaftsgeographie /Economic Geography

Wirtschaft sgeograph ie des Weltwi rtschaftsraumes

Wirtschaftsrecht in Mittel- und Osteuropa

(2) Jedes Wahlfach umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 SSt. (2 SSt Grundkurs und 4 SSt

Vertiefungskurse).
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(3) Der Besuclr der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus.

(4) Für jedes Wahlfach ist im Anhang 2 geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß Abs 3, wobei die
Abfolge so angelegt sein muss, dass alle Lehrveranstaltungen des V/ahlfachs innerhalb von zwei
Semestern (im Fall einer Fremden Wiftschaftssprache innerhalb von drei Sernestern) absolviert
werden können.

$ 15. Kompetenzfeld
(l) Ein Kompeter-rzfeld umfasst 22 SSt und besteht aus der Verbindung vorl einer Speziellen

Betriebswirtschaftslehre und mindestens einem weiteren Fach. Mindestens 4 SSt müssen als integrative
Lehrveranstaltung(en) der beteiligten Fächer angeboten werden. Integrative Lehrveranstaltungen sind
von mindestens 2 Fachvertretern der am Kompetenzfeld beteiligten Fächer gemeinsam abzuhalten. Der
Anteil der beteiligten Fächer am Kompetenzfeld kann zwischen den Beteiligten vereinbart werden,
solange der eindeutig betriebswirtschaftliche Charakter des Kompetenzfeldes gewahrt bleibt.
Kompetenzfelder müssen daher mindestens I SSt Lehrveranstaltungen aus der Basis-
Betriebswifischaftslehre umfassen oder mindestens 12 SSt Lehrveranstaltungen der
Betriebswirtschaftslehre enthalten; sie müssen weiters als eine/einen Programmverantwortliche/n eine
berufene Professorin/einen berufenen Professor aus dem Fachbereich Betriebswirtschaft aufweisen. Ein
neues Kompetenzfeld wird von der Studienkommission auf Antrag einer/s
Koordinationsverantwortlichen nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Ressourcen und des

voraussichtlichen Bedarfs genehmigt.

(2) Die/der Studierende ist berechtigt, anstelle der Zweiten Speziellen Betriebswirtschaftslehre gernäß $ l3
Abs 2 und des Wahlfachs gemäß $ l4 eines aus den folgenden Kompetenzfeldern zu absolvieren. Im
Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angeführt:

Internationalisierung und Standortwahl
International Business & International Law
Internationale Unternehmensbesteuerung
Europäische Integration
Mittel- und Osteuropa-Management

(3) Kompetenzfelder können entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter Lehrveranstaltungen
angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und 10 SSt Vertiefungskurse in
prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden 8 SSt ist eine Fachprüfung abzulegen.
Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und wird
als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(4) Für jedes Kompetenzfeld ist im Anhang 3 geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und 18 SSt Vetiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein muss,
dass alle Lehrveranstaltungen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre innerhalb von drei Semestern

absolviert werden können;

3. der Prüfungsmodus (A oder B) gemäß Abs 3.
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$ 16. Fremde Wirtschaftssprachen
(l) Im zweiten Studienabschnitt kann die/der Studierende entweder zwei Fremde Wirtschaftssprachen als

Langsprachen oder eine Langsprache und zwei Kurzsprachen wählen. Einschließlich der im ersten
Studienabschnitt gemäß $ 6 Abs 5 und Abs 6 bereits absolvierten Semesterstunden umfaßt eine
Langsprache 1 4 Semesterstunden, eine Kurzsprache 7 Semesterstunden.

(2) Für den Prüfungsmodus und die Abfolge der Lehrveranstaltungen in einer Langsprache gilt in
Abhängigkeit von der gewählten Sprache Folgendes:

1. Englisch

*) Wirtschaftskommunikation I entfrillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten
Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z I oder Abs 6 Z l).
\üirtschaftskommunikation II entfrillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten
Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z2).

2. Französisch, Italienisch, Spanisch

Bezeichnung der
Lehrveranstaltung

,SS¡. Angabe, ob
prüfungsimmanent

63Abs2)

Vor aus s e tzung far den B e s uc h

Wirtschaftskommunikation I *) 2 LVP $ 7 Abs I ist anzuwenden.

Wirtschaftskommunikation II *) 2 PI Wirtschaft skommunikation I

Wirtschaft skommunikation III 2 PI Wirtschaft skommunikation II
Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache I

2 LVP Wirtschaft skommunikation III

Wirtschaft skommunikation IV 2 PI Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache I

Seminar aus Wirtschaftssprache 2 PI Wirtschaft skommunikation IV

Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache II

2 LVP Wirtschaft skommunikation IV

Bezeichnung der
Lehrveranstaltung

^S,SL
Angabe, ob
prüfungsimmanent

63Abs2)

Vorausse tzung für den B esuch

Wirtschaftskommunikation I *) 2 PI $ 7 Abs I ist anzuwenden.

Wirtschaftskommunikation II *) 2 PI Wirtschaftskommunikation I
Wirtschaft skommunikation III 2 PI \ù/irtschaft skommunikation II
Landes- und Kulturkunde I+II 1+l LVP Wirtschaft skommunikation II
Wirtschaft skommunikation IV 2 PI Wirtschaft skommunikation III,

Landes- und Kulturkunde I+II

Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache

2 LVP Wirtschaft skommunikation III,
Landes- und Kulturkunde I+II

Sem inar aus Wirtschaft ssprache ) PI Wirtschaft skommunikation IV,
Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache
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Bezeichnung der
Lehrveranstaltung

,S,S¡. Angabe, ob
prüfungsimmanent
($ 3 Abs 2)

Vor aus s e tzun g für den B e s uc h

Wirtschaftskommunikation I *) 2 PI $ 7 Abs I ist anzuwenden

Wirtschaftskommunikation II *) 2 PI Wirtschaftskommunikation I

Wirtschaft skommunikation III 2 PI Wirtschaft skommunikation II

Wirtschaft skommunikation IV 2 PI Wirtschaft skommunikation II I

Cultural Studies I+II 1+l LVP Wirtschaft skommun ikation III

Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache

2 LVP Wirtschaft skommunikation IV,
Cultural Studies I+II

Sem inar aus Wirtschaft ssprache 2 PI Wirtschaft skommunikation IV,
Cultural Studies I+II

*) Wirtschaftskommunikation I entfÌillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten
Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z I oder Abs 6 Z 1).

Wirtschaftskommunikation II entfÌillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6 Abs 5 Z 2).

3. Russisch, Tschechisch

*) Wirtschaftskommunikation I entfüllt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z I oder Abs 6 Z 1).

Wirtschaftskommunikation II entfÌillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6 Abs 5 Z 2).

(3) Für den Prüfungsmodus und die Abfolge der Lehrveranstaltungen in einer Kurzsprache gilt in
Abhängigkeit von der gewählten Sprache Folgendes:

1. Englisch

Bezeichnung der
Lehrveranstaltung

.S,S/. Angabe, ob
prüfungsimmanent
($ 3 Abs 2)

Vor aus s e tzung für den B e suc h

Wirtschaftskommunikation I *) 2 LVP $ 7 Abs I ist anzuwenden

Wirtschaftskommunikation II *) 2 PI Wirtschaftskommunikation I

Wirtschaft skommunikation III 2 PI Wirtschaft skommunikation II

Spezialgebiete der
Wirtschaftssprache I

I LVP Wirtschaft skommunikation III

*) Wirtschaftskommunikation I entfüllt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z I oder Abs 6 Z 1).

Wirtschaftskommunikation II entfrillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z2).

2. Französisch, Italienisch, Spanisch

Bezeichnung der
Lehrveranstaltung

,SSr. Angabe, ob
prüfungsimmanent
($ 3 Abs 2)

Voraus s e tzung far den B e s uc h

Wirtschaftskommunikation I *) 2 PI $ 7 Abs I ist anzuwenden.

Wirtschaftskommunikation II *) 2 PI Wirtschaftskommunikation I
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Wirtschaft skommunikation III 2 PI Wirtschaft skommunikation II

Landes- und Kulturkunde I 1 LVP Wirtschaft skommunikation II

*) Wirtschaftskommunikation I entfÌillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z I oder Abs 6 Z l).
Wirtschaftskommunikation II entÍÌillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z2).

3. Russisch, Tschechisch

*) Wirtschaftskommunikation I entftillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z I oder Abs 6 Z l).
Wirtschaftskommunikation II entfÌillt, wenn die Lehrveranstaltung bereits im ersten

Studienabschnitt absolviert worden ist ($ 6Abs 5 Z 2).

$ 17. Freie Wahlfücher

(1) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie WahlfÌicher laut $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG im
Ausmaß von 12 SSt zu erbringen.

(2) Die freien Wahlfücher können aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und

ausländischen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu

erbringen sind. Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angeführt.

$ 18. Diptomarbeit

(i) Jede/r Studierende hat eine Diplomarbeit ($ 6l UniStG) zu verfassen.

(2) Das Thema der Diplomarbeit ist einem der im Studienplan festgelegten Pflicht- und Wahlfricher zu

entnehmen.

(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von
Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. Die
Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende/einen Studierenden die
Bearbeitung innerhalb von 6 Monaten möglich und zumutbar ist.

(4) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die
Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.

$ 19. Zweite Diplomprüfung
(l) Die zweite Diplomprüfung ist abgeschlossen, wenn dieider Studierende aus allen Pflicht- sowie den

gewählten Wahlfüchern alle Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes erworben hat, die
Auslandserfahrung gemäß g 2 Abs 5 nachgewiesen hat und die Diplomarbeit positiv beurteilt wurde.

(2) Im Abschlusszeugnis ist zusätzlich das Thema der Diplomarbeit und deren Beurteilung anzuführen.

Bezeichnung der
Lehrveranstaltung

s,sl Angabe, ob
prüfungsimmqnent

63Abs2)

Voraus s etzung far den B esuch

Wirtschaftskommunikation I *) 2 PI $ 7 Abs 1 ist anzuwenden.

Wirtschaftskommunikation II t) 2 PI Wirtschaftskommunikation I

Wirtschaft skommunikation III 2 PI Wirtschaft skommunikation II

Cultural Studies I 1 LVP Wirtschaft skommunikation III
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN

$ 20. Inkrafttreten
Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2002 in Kraft.

ANHANG 1: SPEZIELLE BETRIEBSWIRTSCHAFTLEHREN
TEIL I

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ,S,Sr Prüfungsart gemd/3 S 3 Abs I

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs [I
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen

B e z e ichnung der Lehm eranst altung ,SSr Prùfungsart gemd/3 S 3 Abs I

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfiolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelpri.ifung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung

des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis VI erfolgen daher keine gesonderten

Lei stun gsüberprüfungen.

Liste der Speziellen Betriebswirtschaftslehren und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus, die Ersten

Betriebswirtschaftslehren (Kern-SBWL) gemäß $ 13 Abs I sind kursiv hervorgehoben.
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Prüfungsmodus A:
Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe
B etrieb swirtschaftslehre des Au/3 enhqndels

Change Management und Management Development
Entrepreneurship
Inform ationswirtschaft
Internationales Marketing und Manogement

Operations Research
Organisation und Materialwirtschaft (Supply Management)
Personalmanagement
P ersonalmanagement - International Human Re source Management

Produktionsmanagement
Ris ikomanagement und Versi cherungswirtschaft
Tourismusanalyse und Freizeitmarketing
Verhaltenswissenschaft I ich Orientiertes Management
Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Management - International Organisational Behaviour

Werbewissenschaft und Marktforschung
Wirtschaftsinformatik

Prüfungsmodus B:
Bankbetriebslehre
Betriebswirtschaft liche Steuerlehre

Betriebswirtschaft slehre der Genossenschaften
Betriebswirtschaft slehre der Industrie
Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public Management)
Finanzierung
F inonz ierung - Internationqle Finanzierung
Handel und Marketing
Integrierte Unternehmensrechnung
Marketing
Tr øns p or tw ir t s c haft und L o g i s t i k
Unternehmensführung
Unternehmensrechnung und Revision

TEIL II

Folgende Spezielle Betriebswirtschaftslehren dürfen gemäß $ l3 Abs 2 nicht
nebeneinander gewählt werden:

o Finanzierung und Finanzierung - Internationale Finanzierung
o Personalmanagement und Personalmanagement - International Human

Resource Management
¡ Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Managementund

Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Management - International
Organis ational B ehøviour
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ANHANG 2: WAHLFACHER

Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen

B e z e ic hnung der Le hrv e r ans taltun g ,S,Sl Prüfungsart gemdJì $ 3 Abs I

Grundkurs
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus

Liste der Wahlfticher:
Arbeitsmarkt- und Organisationsökonomik
Außenwirtschaft
Englisch für die Intemationale Wirtschaft
Englische Wirtschaft ssprache

Englische Wirtschaftssprache - Vertiefung
Europäisches Wirtschaft srecht
F ranz.lltal.lSpan. Wirtschaftssprache
F r anz. / Ital. I Span. W irtschaft ssprache - Vertiefun g

Frauen in der Volkswirtschaft
Geoinformatik & Geomarketing
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Globalisierung und Regionalentwicklung
Interdisziplinäres Wahlfach: Europäische Integration
International Business Transactions

International Corporate and Financial Law
Internationale Wirtschaft und Entwicklungsökonom ik
Internationales Steuerrecht
Internationales Vertragsrecht
Internationales Wirtschaft srecht
IT-Recht
Law of International Commerce
Österreichisches und Europäisches Arbeitsrecht mit Grundzügen des Sozialrechts
Philosophie
Projektmanagement
Russisch/Tschechisch
Russisch/Tschechisch - Vertiefung
Sozialpolitik
Survivalsprache : Polni sch/Ungarisch/Bosnisch-Kroatisch- Serbisch
Umweltökonomik und Intemationale Aspekte der Umweltökonomik
Vertiefung der MOEL Sprache Russisch/Tschechisch

Wirtschaft und Kultur
Wirtschaftsgeographie /Economic Geography
Wirtschaft sgeographie des Weltrryirtschaft sraumes

Wirtschaftsrecht in Mittel- und Osteuropa

2

2

2

PI
PI
PI
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ANHANG 3: KOMPETENZFELDER

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B eze ichnung der Lehrveranslaltung ,S,Sl Prüfungsart gemd/3 $ 3 Abs I

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI
Vertiefungskurs VII
Vertiefungskurs VIII
Vertiefungskurs IX

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B e z e ichnung der Le hrv er ans taltun g ,S,S¡ Prüfungsart gemäJJ $ 3 Abs I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI
Vertiefungskurs MI
Vertiefungskurs VIII
Vertiefungskurs IX

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI

PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachpri.ifung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.
Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse VI bis IX erfolgen daher keine gesonderten

Lei stun gsüberprüfungen.

Liste der Kompetenzfelder und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus:

Prüfungsmodus A:
Internationalisierung und Standortwahl

International Business & International Law
Internationale Unternehmensbesteuerung
Europäische Integration
Mittel- und Osteuropa-Management
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Prüfungsmodus B:
Derzeit gibt es keine Fächer zu diesem Prüfungsmodus.

ANHANG 4: UBERSCHNEIDUNGEN
Sollte das Fach in der linken Spalte der folgenden Tabelle abgeschlossen sein, ist der Besuch des jeweils
rechts genannten Faches ausgeschlossen, dies gilt auch für die freien Wahlfücher:

abgeschlossenes Fach ausgeschlossenes Fach
Kompetenzfeld: I nternational isierun g und
Standortwahl

Wahlfach : Wirtschaft sgeographie/Econom ic
Geography

'Wah I fach : Wirtschaft sgeographie/Econom ic
Geography

Kompetenzfeld : I nternational isierung und
Standortwahl

Kompetenzfeld: International Business &
International Law

Speziel le Betriebswirtschafts lehre :

Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels
Speziel le Betriebswirtschaftslehre:
Betriebswirtschaft slehre des Außenhandel s

Kompetenzfeld: International Business &
International Law

Kompetenzfeld: International Business &
International Law

freies Wahlfach: International Corporate and
Financial Law

freies Wahlfach: lnternational Corporate and
FinancialLaw

Kompetenzfeld: International Business &
International Law

Kompetenzfeld: International Business &
International Law

freies Wahlfach : Law of lnternational Commerce

freies Wahlfach: Law of International Commerce Kompetenzfeld: International Business &
International Law

Kompetenzfeld: Europäische Integration Spezielle Betriebswirtschaft slehre :

Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels
Kompetenzfeld: Europäische Integration V/ahlfach: Interdisziplinäres Wah lfach

Europäische Integration
Speziel le Betriebswirtschaftslehre:
Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels

Kompetenzfeld : Europäische Integration

Wahlfach : Interdisziplinäres \üahlfach:

Europäische Integration
Kompetenzfeld: Europäische Integration

Kompetenzfeld: Mittel- und
Osteuropamanagement

Spezielle Betriebswirtschaft slehre:
Betriebswirtschaftslehre des Außenhandel s

Speziel le Betriebswirtschaftslehre:
Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels

Kompetenzfeld: Mittel- und
Osteuropamanagement
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146) Studienplan
für die Studienrichtung
VOLKSWIRTSCHAFT

an der Wirtschaftsuniversität Wien

(IdF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April2002, nicht untersagt von der Bundesministerin
fi.ir Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002,G2 52.356127-VlllDl2l2002)

Die Studienkommission Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversitat V/ien erlässt auf Grund des

Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG), BGBI I Nr
481L997 idgF, nachfolgenden Studienplan für das Diplomstudium Volkswirtschaft an der

Wift schaft suniversität Wien.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

$ 1. Qualifikationsprofil
Das Diplomstudium Volkswirtschaft dient der wissenschaftlichen Berufsvorbildung in den Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften. Es vermittelt insbesondere jene methodischen und inhaltlichen Kenntnisse,
welche die Absolventinnen und Absolventen befÌihigen, ökonomische Zusammenhänge theoretisch und
empirisch zu analysieren, zrr erklären und zu prognostizieren. Die Absolventinnen und Absolventen sollen in
der Lage sein, einschlägige Problemstellungen wissenschaftlich und praxisorientiert zu bearbeiten und als
kompetente Ansprechpartner für diese Belange überall dort zu fungieren, wo volkswirtschaftliches
Expertenwissen in Politik und Wirtschaft benötigt wird.

$ 2. Studienaufbau, Gesamtstundenzahl

(l) Das Diplomstudium Volkswirtschaft dauert 8 Semester und gliedert sich in 2 Studienabschnitte. Der
erste Studienabschnitt dauert 2 Semester, der zweite Studienabschnitt 6 Semester.

(2) Das Diplomstudium Volkswirtschaft umfasst 125 Semesterstunden (SSt). Davon entfallen 34 SSt auf
die Pflichtfücher des ersten Studienabschnitts, 78 SSt auf die Pflicht- und Wahlfücher des zweiten
Studienabschnitts sowie 13 SSt auf die freien Wahlfücher gemäß $ l3 Abs 4 Z 6 UniStG.

(3) Der erste Studienabschnitt bildet zugleich die Studieneingangsphase gemäß $ 38 Abs I UniStG.

(a) Als Teil des Diplomstudiums Volkswirtschaft ist eine Diplomarbeit als wissenschaftliche Hausarbeit
anzufertigen. Das Thema der Diplomarbeit ist einem der Pflicht- oder WahlfÌicher gemäß diesem
Studienplan zu entnehmen.

$ 3. Prüfungsarten
(l) Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes werden durch folgende Prüfungsarten erbracht:
a) Lehrveranstaltungsprüfungen ($ 4 226 UniStG), sie werden in diesem Studienplan mit LVP abgekürzt.
b) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (5 4 Z 26 a UniStG), Abkürzung PI.

c) Fachprüfungen ($ 4 227 UniStG), Abkürzung FP.
(2) Die jeweilige Prüfungsart wird unter Verwendung der Abkürzung bei jeder Lehrveranstaltung im

Studienplan angegeben.
(3) Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hat die/der Lehrveranstaltungsleiter/in vor Beginn der

Veranstaltung die Studierenden in einer öffentlich zugänglichen Art und Weise über die Art der
geforderten Teilleistungen zu informieren. Als öffentlich zugänglich gelten auch Angaben auf der
Homepage des für die Veranstaltung zuständigen Instituts.
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$ 4. ECTS-Punkte
( I ) Für Prüfungen zu Lehrveranstaltungen werden ECTS-Punkte (European Credit Transfer System - ECTS,

87/327|EWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 25,06.1987, CELEX-Nr. 387D0327) in Abhängigkeit vom
Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung zugeteilt. Für Lehrveranstaltungsprüfungen
einschließlich der Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter werden 1,75 ECTS-Punkte
pro Semesterstunde zugeteilt. Davon abweichend werden fi.ir die Lehrveranstaltungspri.ifung aus

Wirtschaftsprivatrecht I ($ 6 Abs 3 Z2) 4 ECTS-Punkte zugeteilt.

(2) Soweit in einem Interdisziplinäres Vertiefungsfach ($ 13) die Ablegung einer Fachprüfung
vorgeschrieben ist, werden für diese Fachprüfung so viele ECTS-Punkte zugeteilt wie nach der Regel
des Abs I Satz 2 auf jene Lehrveranstaltungen entfallen, für die keine Lehrveranstaltungsprüfung
vorgesehen ist.

(3) Für die positiv beurteilte Diplomarbeit werden 20,75 ECTS-Punkte zugeteilt.

ERSTER STUDIENABSCHNITT

$ 5. Pflichtfücher im ersten Studienabschnitt
Pflichtf?icher sind

Bezeichnung des Faches ,S,Sl

(l) Volkswirtschaftslehre l2

(2) Betriebswirtschaftslehre l0

(3) Rechtswissenschaften 4

(4) Mathematik und Statistik 4

(5) Fremde'Wirtschaftssprache 4

nach Wahl der Studierenden:

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch

$ 6. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtf?ichern im ersten Studienabschnitt

Lehrveranstaltungen aus den PflichtfÌichern im ersten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ^S,S/ Prüfungsart gemdfi $ 3 Abs 2

( I ) Volkswirtschaftslehre:

1. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2 LVP

2. Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte 2 PI

3. Wirtschaftspolitik und Institutionen 2 LVP

4. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Datenkunde 2 LVP

5. Mikroökonomikl 2 LVP

6. Makroökonomikl 2 LVP
(2) Betriebswirtschaft slehre:

l. Buchhaltung und Bilanzierung I 2 LVP

2.Finanzierungl 2 LVP

3. Marketingl 2 LVP

4. Personal/Führung/Organisationl 2 LVP

5. EinfÌihrung in betriebliche Informationssysteme 2 LVP

32



(3 ) Rechtswissenschaften:

l. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I 2 LVP
2. Wirtschaftsprivatrechtl 2 LVP

(4) Mathematik und Statistik:

l. Mathematik 2 LVP
2. Statistik 2 Pl

(5) Fremde Wirtschaftssprache:

1. Wirtschaftskommunikationl 2 Pl

2. Wirtschaftskommunikation II 2 Pl

(6) Abweichend von Abs 5 Z I ist die Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I mit einer
Lehrveranstaltungsprüfung abzuschließen, wenn als Fremde Wirtschaftssprache Englisch gewählt
wurde.

$ 7. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
(1) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I in einer Fremden Wirtschaftssprache

setzt die Beherrschung dieser Sprache im Umfang des Lehrplanes der österreichischen
allgemeinbildenden höheren Schulen voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation II setzt die erfolgreiche Ablegung der
Prüfungen aus Wirtschaftskommunikation I in dieser Fremden Wirtschaftssprache und mindestens fünf
der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I,
Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I, Einführung in betriebliche
Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und
öffentliches Wirtschaftsrecht I sowie Mathematik.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung Einfi.ihrung in betriebliche Informationssysteme setzt
Anwendersoftwarekenntnisse im Ausmaß des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Statistik setzt die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus

Mathematik und mindestens fünf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus:
Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I,
Einftihrung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I sowie
Wirtschaftskommunikation L

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Datenkunde, Politische
Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte sowie Wirtschaftspolitik und Institutionen setzt jeweils die
erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus mindestens sechs der folgenden zehn Lehrveranstaltungen
gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I,
PersonalÆührungiOrganisation I, Einführung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I,
Mathematik und Wirtschaftskommunikation I.

$ 8. Erste Diplomprüfung
Die erste Diplomprüfung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $ 6.

33



$ 9. Übergang vom ersten in den zweiten Studienabschnitt
(1) Es können nur dann Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnitts besucht und Prüfungen darüber

abgelegt werden, wenn aus den Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnitts zumindest 40ECTS-
Punkte erreicht worden sind. Die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Mathematik und
Wirtschaftskommunikation I ist jedenfalls Voraussetzung fìir den Besuch von Lehrveranstaltungen aus
Pflicht- und Wahlfìichern des zweiten Studienabschnitts.

(2) Lehrveranstaltungen aus Volkswirtschaftslehre - interdisziplinäres Vertiefungsfach gemäß $ l3 können
erst nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gemäß $ 8 Abs 1 besucht werden.

ZWEITER STUSDIENABSCHNITT

$ 10. Pflicht- und WahlfÌicher im zweiten Studienabschnitt
Pflicht- und Wahlfricher sind:

Bezeichnung des Faches ,S,Sl

(1) Volkswirtschaftslehre - Kernbereich 26

(2) Finanzwissenschaft 6

(3) Volkswirtschaftslehre - Spezialisierungsbereich 12

(4) Volkswirtschaftslehre - interdisziplinäres Vertiefungsfach 16

(5) Betriebswirtschaftslehre 4

(6) Rechtswissenschaften 4

(7) Soziologie 4

(8) V/irtschafts- und Sozialgeschichte 2

(9) Fremde Wirtschaftssprache 4

(10) Freie Wahlfìicher 13

$ 11. Lehrueranstaltungen aus den PflichtfÌichern im zweiten Studienabschnitt
Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern im zweiten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ,S,Sl Prüfungsart gemäJJ $ 3 Abs 2

(1) Volkswirtschaftslehre - Kembereich

1. Mikroökonomik II 2 PI

2. Mikroökonomik III 2 PI

3. Makroökonomik II 2 PI

4. Makroökonomik III 2 PI

5. Mathematik II 2 PI

6.Ökonometriel 2 PI

7. Ökonometrie II 2 PI

8. Ökonometrie III 2 Pl

9. Empirische Wirtschaftsforschung 2 PI

10. Input-Output Analyse 2 PI

I
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11. Wirtschaftspolitik 2 PI

12. Ökonomie der Sozialpolitik 2 Pl

13. Theoriegeschichte und Politische Ökonomie 2 PI

(2) Finanzwissenschaft

1. Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft 2 LVP

2.Finanzwissenschaft Projektseminar 2 Pl

3. Finanzwissenschaft Vertiefungsseminar 2 Pl

(3) Volkswirtschaftslehre - Spezialisierungsfach (wahlweise 3 Fächer aus 4)

1. Internationale Wirtschaft und Außenwirtschaft 4 PI

2. Geld und Konjunktur 4 PI

3.Industrieökonomik 4 PI

4. Institutionelle Ökonomik 4 PI

(4) Volkswirtschaftslehre - interdisziplinäres Vertiefungsfach 16 (vgl. $ l3)

(5) Betriebswirtschaftslehre

L Buchhaltung und Bilanzierung II 2 LVP

2.Kostenrechnungl 2 LVP

(6) Rechtswissenschaft

l. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht II 2 Pl

2. Steuerrecht und seine Grundlagen im europäischen

und öffentlichen Wirtschaftsrecht I LVP

3. Steuerrecht und seine Grundlagen im Unternehmensrecht I LVP

(7) Soziologie

l. EinfÌihrung in die Soziologie I 2 PI

2. EinfÌihrung in die Soziologie II 2 PI

(8) Wirtschafts- und Sozialgeschichte

1. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 2 PI

(9) In der im ersten Abschnitt gewählten Fremden Wirtschaftssprache

a) wenn als Fremde Wirtschaftssprache Englisch gewählt wurde

1. Wirtschaftskommunikation III 2 Pl

2. Spezialgebiete der Wirtschaftssprache I 2 LVP

b) wenn als Fremde Wirtschaftssprache Französisch, Italienisch oder Spanisch gewählt wurde

l. Wirtschaftskommunikation III 2 PI

2. Landes- und Kulturkunde I I LVP

3. Landes- und Kulturkunde [I I LVP

c) wenn als Fremde Wirtschaftssprache Russisch oder Tschechisch gewählt wurde

l. Wirtschaftskommunikation III 2 Pl

2. Wirtschaftskommunikation IV 2 Pl
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$ 12. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 11

(1) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Buchhaltung und Bilanzierung II setzt die erfolgreiche Ablegung
der Prüfung über die Lehrveranstaltung Buchhaltung und Bilanzierung I des ersten Studienabschnitts
voraus.

(2) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften ($ i 1 Abs 6) setzt die
erfolgreiche Ablegung aller rechtswissenschaftlichen Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt ($ 6
Abs 3) vorâus.

(3) Alle gleichnamigen Lehrveranstaltungen, welche mit einer römischen Ziffer gekennzeichnet sind,
müssen in aufsteigender Reihenfolge absolviert werden ($ I I Abs I und $ I I Abs 9). Der Besuch einer
gleichnamigen Lehrveranstaltung mit höherer römischer Ziffer setzt jeweils die erfolgreicheAblegung
der gleichnamigen Lehrveranstaltung mit niedrigerer römischer Ziffer voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Empirische Wirtschaftsforschung setzt die erfolgreicheAblegung der
Prüfung aus Ökonometrie III voraus.

(5) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Spezialisierungsfach setzt die erfolgreiche Ablegung der
Prüfung aus Mikroökonomik III und Makroökonomik III voraus.

(6) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Interdisziplinäres Vertiefungsfach setzt die erfolgreiche
Ablegung der Prüfung aus Mikroökonomik II und Makroökonomik II voraus.

(7) Der Besuch der Lehrveranstaltung Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft setzt die erfolgreiche
Ablegung der Prüfungen aus Mikroökonomik II, Makroökonomik II und Wirtschaftspolitik voraus. Erst

durch die erfolgreich abgelegte Prüfung aus Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft erwirbt man

die Berechtigung zum Besuch der Lehrveranstaltungen Finanzwissenschaft Projektseminar und
Finanzwissenschaft Verti efungsseminar.

(8) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation III setzt den erfolgreichen Besuch von
Wirtschaftskommunikation II, der Besuch der Veranstaltung Wirtschaftskommunikation IV bzw. der
Veranstaltung Spezialgebiete der Wirtschaftssprache I setzt den erfolgreichen Besuch der Veranstaltung
Wirtschaft skommunikation III voraus.

(9) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus Landes- und Kulturkunde setzt den erfolgreichen Besuch von
Wirtschaftskommunikation II voraus.

$ 13. Interdisziplinäre Vertiefungsf?icher
(l) Im zweiten Studienabschnitt muss ein interdisziplinäres Vertiefungsfach im Umfang von 16 SSt

absolviert werden. Interdisziplinäre Vertiefungsfücher müssen mindestens 6 SSt Lehrveranstaltungen
aus Volkswirtschaftslehre und/oder Finanzwissenschaft enthalten und werden von der
Studienkommission auf Antrag einer/s Koordinationsverantwortlichen nach Maßgabe der zur VerfÌigung
stehenden Ressourcen und des voraussichtlichen Bedarfs genehmigt.

(2) Ein interdisziplinäres Vertiefungsfach kann entweder vollständig in Forrn prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen abgehalten werden (Prüfungsmodus A) oder mit einer Fachprüfung gemäß ç 4 227
UniStG abschließen. Diese umfasst einen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und wird als
Einzelprüfung abgelegt. Ist eine Fachprüfung vorgesehen, so dürfen daneben nur Lehrveranstaltungen im
Höchstausmaß von I SSt prüfungsimmanent abgehalten werden oder mit einer anderen Form von
Lehrveranstaltungsprüfung abschließen. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive
Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(3) Für jedes interdisziplinäre Vertiefungsfach ist im Anhang I geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und 12 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein muss,
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dass alle Lehrveranstaltungen des Vertiefungsfaches innerhalb von drei Semestern absolviert werden
können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung gernäß

Abs 4 abzulegen ist.

(4) hn Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angefülrrt.

$ 14. Freie Wahlfücher
(l) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie Wahlfücher laut $ l3 Abs 4 Z 6 UniStG im

Ausmaß von 13 SSt zu erbringen.

(2) Die freien Wahlfticher können aus den Lehrueranstaltungen aller anerkannten inländischen und ausländi-
schen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu erbringen
sind.

(3) Zur Vertiefung der Kenntnisse wird empfohlen, im zweiten Studienabschnitt im Rahmen der freien
Wahlfücher nach \ùy'ahl der/des Studierenden eines aus den folgenden WahlÍÌichern zu absolvieren. Im
Anhang 4 sind sich ausschließende V/ahlmöglichkeiten angeführt:

Arbeitsmarkt- und Organisationsökonomik

Frauen in der Volkswirtschaft

Geoinformatik und Geomarketing

I nfrastrukturökonom i e und öffentl i che Wirtschaft

Internationale Wirtschaft und Entwicklungsökonomik

Spieltheorie

Standort ur-rd Regionalentwicklung

Umweltökonomik und internationale Aspekte der Umweltökonomik

Wirtschaft sgeograph ielEconom ic Geo graphy

(4) Jedes empfohlene Wahlfach gemäß Abs 3 umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 SSt (2 SSt

Grundkurs und 4 SSt Vertiefungskurse.

(5) Der Besuch derVertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus.

$ 15. Diplomarbeit

(l ) Jede/r Studierende hat eine Diplomarbeit ($ 6l UniStG) zu verfassen.

(2) Das Thema der Diplomarbeit ist einem der im Studienplan festgelegten Pflicht- und Wahlfücher zu

entnehmen.

(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von
Vorschlägen der zûr Verftigung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. Die
Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende/einen Studierenden die
Bearbeitung innerhalb von 6 Monaten möglich und zumutbar ist.

(a) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die
Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.

$ 16. Zweite Diplomprüfung
(l) Die zweite Diplomprüfung ist abgeschlossen, wenn die/der Studierende aus allen Pflichr sowie den

gewählten WahlfÌichern alle Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes erworben hat und die
Diplomarbeit positiv beurteilt wurde.

(2) Im Abschlusszeugnis ist zusätzlich das Thema der Diplomarbeit und deren Beurteilung anzuführen.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN

$ 17. Inkrafttreten
Dieser Studienplan tritt mit l. Oktober 2002 in Kraft.

$ 18 Ubergangsbestimmungen
(l) Ordentliche Studierende, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Studienplans den ersten

Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen
Studiendauer zuzüglich 1 Semester entsprechenden Zeitraum abzuschließen. Nach Übertritt in den
zweiten Studienabschnitt sind sie berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen Studiendauer zuzüglich 3

Semester entsprechenden Zeitraum abzuschließen.

(2) Ordentliche Studierende, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Studienplans den zweiten
Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen
Studiendauer zuzüglich 3 Semester entsprechenden Zeitraum abzuschließen.

ANHANG 1: INTERDISZPLINARE VERTIEFUNGSFACHER

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B eze ic hnung der Le hrv erans t altung ,SSt Prüfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefìrngskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:
B ezeichnung der Lehrv er anst altung SSr Prüfungsart gemci/3 S 3 Abs 2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus
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Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis VI erfolgen daher keine gesondeften

Le i stun gsüberprüfun gen.

Liste der Interdisziplinären VertiefungsfÌicher und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus:

Prüfungsmodus A:
Geld und Finanzierung
Heterodoxe Ökonomie
Internationale Wirtschaft und Entwicklung
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft

Wirtschaft und Raum

Prüfungsmodus B:
Derzeit gibt es keine Fächer zu diesem Prüfungsmodus

ANHANG Z: ÜBNRSCHNEIDUNGEN

Sollte das Fach in der linken Spalte der folgenden Tabelle abgeschlossen sein, ist der Besuch des jeweils
rechts genannten Faches ausgeschlossen, dies gilt auch für die freien WahlÍÌicher:

abgeschlossenes Fach ausgeschlossenes Fach

I nterdi szipl inäres Vertiefungsfach : Umwe lt,
Wirlschaft und Gesellschaft

freies Wahlfach : Umweltökonom ik und
internationale Aspekte der Umweltökonomik

freies Wahlfach: Umweltökonomik und

internationale Aspekte der Umweltökonomik
Interd i szipl inäres Vertiefungsfach : Umwe lt,
Wirtschaft und Gesellschaft

I nterdi szipl inäres Vertiefun gsfach : V/irtschaft und

Raum

freies Wahlfach : W irtschaft sgeopraphie/Econom ic
Geography

freies Wah lfach : Wirtschaft sgeopraphie/Econom ic
Geography

Interdi szipl inäres Vertiefungsfach : W irtschaft und

Raum
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1471 Studienplan
für die Studienrichtu n g WIRTSCHAFTSPÄDAGOc lK

a n der Wi rtschaftsuniversität Wien

(IdF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April2002, nicht untersagt von der Bundesministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002,G2 52.356128-VIl/Dl2/2002)

Die Studienkommission Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien erlässt auf Grund des

Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG), BGBI I Nr
48/1997 idgF, nachfolgenden Studienplan für das Diplomstudium Wirtschaftspädagogik an der
Wirtschaft suniversität Wien.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

$ l. Qualifikationsprofil
Die Studierenden sollen nach Abschluss des Ausbildungsganges in der Lage sein,

o Wirtschaftsunterricht in berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (HAK, HTL, HBLA, HAS etc.)
in unterschiedlich komplexen Situationen auf der Basis des Standes der Bezugswissenschaften
(insbesondere der Erziehungswissenschaft, der Psychologie, der Betriebswirtschaftslehre und der
Volkswirtschaftslehre) zu planen, durchzuführen und zu evaluieren;

¡ handlungsbezogene Kompetenzen, wie Kommunizieren, Verhandeln, Moderieren, Beraten zu schulen
und weiterzuenfwickeln;

r Bildungsprozesse mit wirtschaftlichem Schwerpunkt in der betrieblichen und überbetrieblichen
Erwachsenenbildung zu planen, durchzuführen und zu evaluieren;

. an der bildungspolitischen Diskussion zu Fragen der Gestaltung von Bildungssystemen als informierte
und engagierte Partner teilzunehmen;

. auf Grund der erworbenen fachlichen und sozialen Kompetenzen Arbeitsplätze im betriebswirt-
schaftlichen Bereich auch außerhalb der Schule zu erlangen und deren Anforderungen entsprechend zu
erfüllen;

¡ das Interesse an persönlicher Weiterbildung lebendig zu erhalten;

o die erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen in reflektierter lVeise anzuwenden.

$ 2. Studienaufbau, Gesamtstundenzahl
(l) Das Diplomstudium Wirtschaftspädagogik dauert 9 Semester und gliedert sich in 2 Studienabschnitte.

Der erste Studienabschnitt dauert 2 Semester, der zweite Studienabschnitt 7 Semester.

(2) Das Diplomstudium Wirtschaftspädagogik umfasst 140 Semesterwochenstunden (SSt). Davon entfallen
34 SSt auf die Pflichtfücher des ersten Studienabschnitts, 92 SSt auf die Pflicht- und WahlfÌicher des

zweiten Studienabschnitts sowie l4 SSt auf die freien WahlfÌicher gemäß $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG.

(3) Zur Erprobung der pädagogischen und fachdidaktischen Ausbildung ist im zweiten Studienabschnitt ein
Schulpraktikum an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen im Umfang von 12 Wochen (vgl.
UniStG Anlage l, 6.14) einschließlich einer begleitenden Lehrveranstaltung an der Universität zu
absolvieren.

(4) Der erste Studienabschnitt bildet zugleich die Studieneingangsphase gemäß $ 38 Absl UniStG.

(5) Als Teil des Diplomstudiums Wirtschaftspädagogik ist eine Diplomarbeit als wissenschaftliche
Hausarbeit anzuferti gen.
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$ 3. Prüfungsarten

(l) Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes werden durch folgende Prüfungsarten erbracht:
(a) Lehrveranstaltungsprüfungen (ç 4 Z 26 UniStG), sie werden in diesem Studienplan mit LVP abgekürzt;
(b) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (ç 4 Z 26 a UniStG), Abkürzung PI;
(c) Fachprüfungen (S 4 Z 27 UniStG), Abkürzung FP.

(2) Die jeweilige Prüfungsart wird unter Verwendung der Abkürzung bei jeder Lehrveranstaltung im
Studienplan angegeben.

(3) Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hat die/der Lehrveranstaltungsleiter/in vor Beginn der
Veranstaltung die Studierenden in einer öffentlich zugänglichen Art und Weise über die Art der
geforderten Teilleistungen zu informieren. Als öffentlich zugänglich gelten auch Angaben auf der
Homepage des für die Veranstaltung zuständigen Instituts.

S 4. ECTS-Punkte
(1) Für Prüfungen zu Lehrveranstaltungen werden ECTS-Punkte (European Credit Transfer System - ECTS,

871327/EWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 25.06.1987, CELEX-Nr.387D0327) in Abhängigkeit vom
Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung zugeteilt. Für Lehrveranstaltungsprüfungen
einschließlich der Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter werden 1,75 ECTS-Punkte
pro Semesterstunde zugeteilt. Davon abweichend werden für die Lehrveranstaltungsprüfung
Wirtschaftsprivatrecht I ($ 6 Abs 3 Z 1)4 ECTS-Punkte zugeteilt.

(2) So weit in einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre ($ 20) oder in einem Kompetenzfeld ($ 22) die
Ablegung einer Fachprüfung vorgeschrieben ist, werden für diese Fachprüfung so viele ECTS-Punkte
zugeteilt wie nach der Regel des Abs I Satz 2 auf jene Lehrveranstaltungen entfallen, für die keine
Lehrveranstaltungsprüfun g vorgesehen ist.

(3) Für die positiv beurteilte Diplomarbeit werden 20,75 ECTS-Punkte zugeteilt.

(4) Für das Schulpraktium einschließlich der Begleitveranstaltung werden 3,75 ECTS-Punkte zugeteilt.

ERSTER STUDIENABSCHNITT

$ 5. Pflichtf?icher im ersten Studienabschnitt
Pfl ichtfìicher im ersten Studienabschn itt sind :

Bezeichnung des Faches ,S,Sr

(l) Betriebswirtschaftslehre 12

(2) Volkswirtschaftslehre 6

(3) Rechtswissenschaften 4

(4) Mathematik und Statistik 4

(5) Fremde Wirtschaftssprache 4

nach Wahl der Studierenden:

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch

(6) Wirtschaftspädagogik 4
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$ 6. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern im ersten Studienabschnitt
Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfrichern im ersten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung der Lehrveransîaltung SSt Prüfungsart gemdJS $ 3 Abs 2

( I ) in Betriebswirtschaftslehre:

1. Buchhaltung und Bilanzierung I 2 LVP
2.Finanzierungl 2 LVP
3.Marketingl 2 LVP

4.Personal/Führung/Organisationl 2 LVP

5. Beschaffung, Logistik, Produktion I 2 LVP

6. Einführung in betriebliche Informationssysteme 2 LVP

(2) in Volkswirtschaftslehre:

1. Grundlagen der Volkswinschaftslehre 2 LVP

2. Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte 2 PI

3. Wirtschaftspolitik und Institutionen 2 LVP

(3) in den Rechtswissenschaften:

1. Wirtschaftsprivatrechtl 2 LVP

2. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I 2 LVP

(4) in Mathematik und Statistik:

1. Mathematik 2 LVP
2. Statistik 2 Pl

(5) in der Fremden Wirtschaftssprache:

l. Wirtschaftskommunikation I 2 PI (vgl. Abs 7)

2. Wirtschaftskommunikation II 2 Pl

(6) in der Wirtschaftspädagogik:

l. Einfi.ihrung in die Wirtschaftspädagogik 2 LVP

2. Betriebswirtschaftslehre unter didaktischem Aspekt 2 LVP
(7) Abweichend von Abs 5 Z I ist die Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I mit einer

Lehrveranstaltungsprüfung abzuschließen, sofern die gewählte Fremde Wirtschaftssprache Englisch ist.

$ 7. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
(l) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I in einer Fremden Wirtschaftssprache

setzt die Beherrschung dieser Sprache im Umfang des Lehrplanes der österreichischen
allgemeinbildenden höheren Schulen voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation II setzt die erfolgreiche Ablegung der
Prüfungen aus Wirtschaftskommunikation I in dieser Fremden Wirtschaftssprache und mindestens fünf
der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I,
Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I, Einfi.ihrung in betriebliche
Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und
öffentl iche s Wirtschaft srecht I und Mathem atik.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung Einfi.ihrung in die Betrieblichen Informationssysteme setzt
Anwendersoftwarekenntnisse im Ausmaß des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Statistik setzt die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus

Mathematik und mindestens fünf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus:
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Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I,
Einfìihrung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
V/irtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I sowie

V/irtschaft skommunikation I.

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Beschaffung, Logistik, Produktion I, Betriebswirtschaftslehre
unter didaktischem Aspekt, Einfìihrung in die Wirtschaftspädagogik, Politische Ökonomie und

Wirtschaftsgeschichte sowie Wirtschaftspolitik und Institutionen setzt jeweils die erfolgreicheAblegung
der Prüfungen aus mindestens sechs der folgenden zehn Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus:

Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, PersonaliFührungiOrganisation I,
Einfìihrung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I, Mathematik und

Wirtschaft skommun ikation I.

$ 8. Erste Diplomprüfung
Die erste Diplomprüfung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der

Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $ 6.

$ 9. Übergang vom ersten in den zweiten Studienabschnitt

(l) Hat die/der Studierende mindestens 40 ECTS-Punkte des ersten Studienabschnittes erreicht, darf sie/er

Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnittes belegen, soweit sie/er die spezifischen

Eingangsvoraussetzungen dieser Lehrveranstaltungen erftillt. Die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen

aus Mathematik und Wirtschaftskommunikation I ist jedenfalls Voraussetzung für den Besuch von

Lehrveranstaltungen aus Pflicht- und WahlfÌichern des zweiten Studienabschnittes.

(2) Lehrveranstaltungen eines Kompetenzfeldes oder einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre können erst

nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gemäß $ 8 besucht werden.

Z\ilEITER STUDIENABSCHNITT

$ 10. Pflicht- und Wahlf?icher im zweiten Studienabschnitt

Pflicht- und WahlfÌicher im zweiten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung des Faches

( 1 ) Betriebswirtschaft slehre

(2) Volkswirtschaftslehre

(3) Rechtswissenschaften

(4) Fremde Wirtschaft ssprache

(5) Erziehungswissenschaft

(6) Wirtschaftspädagogik

(7) Didaktik der Betriebs- und Volkswirtschaft

(8) Didaktik der Informationswirtschaft

(9) Spezielle Betriebswirtschaft slehre

(10) Wahlfach

(l l) Kompetenzfeld (wahlweise stattZ 9 und Z 10)

(12) Freie WahlfÌicher

,S,S¡

4

6

6

2

t0

23

9

l0

t6

6

22

t4
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(13) Es ist ein Schulpraktikum an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen im Umfang von 12

Wochen einschließlich einer begleitenden Lehrveranstaltung an der Universität zu absolvieren.

(14) Anstatt der Speziellen Betriebswirtschaftslehre gemäß Abs 9 und des Wahlfaches gemäß Abs 10

kann auch ein Kompetenzfeld im Umfang von22 SSt absolviert werden.

$ 11. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtf?ichern gemäß $ 10 Abs 1 bis 4

Lehrveranstaltungen aus den PflichtfÌichern gemäß $ 10 Abs I bis 4 sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung SS¡ Prüfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

(1 ) in Betriebswirtschaftslehre:

1. Marketing II 2 Pl

, 

:*n 

wahl der/des studierenden eine der folgenden drei Leffi:ï,iï*, 
pr

Personal/Führung/Organisation II 2

PI

Beschaffung, Logistik, Produktion II 2

PI

(2) im Bereich der Volkswirtschaftslehre:

1. Internationale Makroökonomik 2 LVP

2. nach Wahl der/des Studierenden zwei aus folgenden drei Lehrveranstaltungen:

Finanzwissenschaft 2 Pl

o Wirtschaftspolitik 2 Pl

o Angewandte Mikroökonomik 2 PI

(3) in den Rechtswissenschaften:

1. Wirtschaftsprivatrecht II 2 Pl

2. Gesellschaftsrecht 1 PI

3. Steuerrecht und seine Grundlagen im europäischen
und öffentlichen Wirtschaftsrecht I LVP

4. Steuerrecht und seine Grundlagen im
Unternehmensrecht I LVP

5. Arbeits- und Sozialrecht 1 LVP

(4) in der Fremden Wirtschaftssprache:

Wirtschaftskommunikation III 2 PI

$ 12. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ ll
(l) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Marketing II, Finanzierung II, Personal/Führung/Organisation II

sowie Beschaffung, Logistik, Produktion II ($ ll Abs l) setzt jeweils die erfolgreiche Ablegung der
Prüfung über die gleichnamige Lehrveranstaltung des ersten Studienabschnitts ($ 6 Abs 1) voraus.

(2) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre ($ 11 Abs 2) setzt die
erfolgreiche Ablegung aller volkswirtschaftlichen Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt ($ 6 Abs
2) voraus.

(3) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften ($ I I Abs 3) setzt die
erfolgreiche Ablegung aller rechtswissenschaftlichen Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt ($ 6
Abs 3) voraus.
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(4) Der Besuch der Wirtschaftskommunikation III setzt die erfolgreiche Ablegung aller Prüfungen aus

Wirtschaftskommunikation der gewählten Fremden Wirtschaftssprache aus dem ersten Studienabschnitt
($ 6 Abs 5) voraus.

$ 13. Brziehungswissenschaft
Bezeichnung der Lehweranstaltung SS¡. Prüfungsart gend/3 $ 3 Abs 2

L
2.

4.

5.

Grundlagen der Erziehungswissenschaft I 2

Grundlagen der Erziehungswissenschaft II 2

Vertiefungsgebiete der Erziehungswissenschaft 2

Gegenwartsprobleme der Pädagogik 2

Wissenschaftstheoretische Probleme in der Pädagogik 2

PI

PI

PI

PI

PI

$ 14. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 13

(l) Der Besuch der Lehrveranstaltung Grundlagen der Erziehungswissenschaft Il ($ l3 Z 2) setzt den

erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung Grundlagen der Erziehungswissenschaft t ({i 13 Z l)
voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Vertiefungsgebiete ($ l3 Z 3), Gegenwartsprobleme der Pädagogik
($ I 3 Z 4) und Wissensclraftstheoretische Probleme in der Pädagogik (S 13 Z 5) setzt den erfolgreichen
Abschluss der Lehrveranstaltung Grundlagen der Erziehungswissenschaft ll ($ 13 Z 2) voraus.

$ 15. Wirtschaftspädagogik
Bezeichrurng der Lehrveranstaltung ,SSl. Prüfungsart gemcifi $ 3 Abs 2

1. Lehrverhalten I

2. Lehrverhalten II
3. Orientierungspraktikum

4. Methoden und Reflexion des Unterrichts

5. Einführung in die komplexen Methoden

6. Anwendungsf?ille komplexer Methoden

7. Kommunikation Lehrer, Eltern, Schüler

8. Arbeiten in der Übungsfirma

9. Vertiefungsgebiet der Wirtschaftspädagogik I

I 0. Vertiefungsgebiet der Wirtschaftspädagogik ll
1 1. Vertiefungsgebiet der Wirtschaftspädagogik III
12. Empirische Forschungsmethoden in der

Erziehun gswi ssenschaft

$ 16. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 15

(1) Der Besuch der Lehrveranstaltung Lehrverhalten I ($ 15 Z 1) setzt den erfolgreichen Abschluss der
Lehrveranstaltungen Einführung in die Wirtschaftspädagogik und Betriebswirtschaftslehre unter
didaktischem Aspekt ($ 6 Abs 6) voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Lehrverhalten II ($ 15 Z 2), Orientierungspraktikum ($ l5 Z 3)
sowie Methoden und Reflexion des Unterrichts ($ 15 Z 4) setzt den erfolgreichen Abschluss der
Lehrveranstaltung Lehrverhalten I ($ 15 Z 1) sowie aller Lehrveranstaltungen aus Betriebs-
wirtschaftslehre im 1. Studienabschnitt ($ 6 Abs 1) voraus.

2

2

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI
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(3) Die Lehrveranstaltungen Orientierungspraktikum ($ 15 Z 3) und Methoden und Reflexion des
Unterrichts ($ l5 Z 4) sind parallel (in demselben Semester) zu absolvieren.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Einfìihrung in die komplexen Methoden ($ 15 Z 5) setzt den erfolg-
reichen Abschluss der Lehrveranstaltung Lehrverhalten I ($ 15 Z l) voraus.

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltung AnwendungsfÌille komplexer Methoden ($ 15 Z 6) setzt den
erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltungen gemäß $ l5 Z 1 bis 5 sowie von Lehrveranstaltungen
im Umfang von mindestens 4 SSt aus Didaktik der Informationswirtschaft ($ l8) voraus.

(6) Der Besuch der Lehrveranstaltung Kommunikation Eltern, Lehrer, Schüler (S 15 Z 7) setzt den
erfolgreichen Abschluss des Orientierungspraktikums (g l5 Z 4) voraus.

(7) Der Besuch der Lehrveranstaltung Arbeiten in der Übungsfirm a setzt den erfolgreichen Abschluss der
Lehrveranstaltungen gemäß $ l5 Z I bis 4, der Lehrveranstaltung Buchhaltung undBilanzierung unter
didaktischem Aspekt (ç 17 Z 1) sowie der Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum für Wirtschafts-
pädagogen ($ 18 Z l) voraus.

(8) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Vertiefungsgebiet der Wirtschaftspädagogik I, Vertiefungsgebiet
der Wirtschaftspädagogik II und Vertiefungsgebiet der Wirtschaftspädagogik III (S 15 Z 9 bis I I ) setzt
den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltungen gemäß $ 15 Z 1 bis 5 voraus.

(9) Der Besuch der Lehrveranstaltung Empirische Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft ($
15 Z 12) setzt den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltungen Mathematik und Statistik (g 6Abs
4) voraus.

$ 17. Didaktik der Betriebs- und Volkswirtschaft
Bezeichnung der Lehrveranstaltung SSL Prùfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

1. Buchhaltung und Bilanzierung
unter didaktischem Aspekt

2. Kostenrechnung und Controlling
unter didaktischem Aspekt

3. Didaktik der Betriebswirtschaftslehre

4. Volkswirtschaftslehre unter didaktischem Aspekt

$ 18 Didaktik der Informationswirtschaft
Bezeichnungder Lehrveranstaltung SS/ Prüfungsart gemdJJ $ 3 Abs 2

1. Rechnerpraktikum für Wirtschaftspädagogen

2. EinfÌihrung in die Informationswirtschaft
unter didaktischem Aspekt

3. Datenbanken unter didaktischem Aspekt

4. Programmieren unter didaktischem Aspekt

5. Neue Medien unter didaktischem Aspekt

$ 19. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 17 und $ 18

(1) Der Besuch der Lehrveranstaltung Buchhaltung und Bilanzierung unter didaktischem Aspekt (ç 17 Z l)
setzt den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltungen gemäß $ 15 Z I bis 4, des Rechner-
praktikums für Wirtschaftspädagogen ($ l8 Z l) sowie der Lehrveranstaltung Steuerrecht und seine
Grundlagen im Unternehmensrecht ($ I I Abs 3 Z 4) voraus.

2

2

2

PI

PI

PI

PI

-l

PI

PI

PI

PI

PI

2

2

2

2

2
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(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Kostenrechnung und Controlling unter didaktischem Aspekt ($ l7
Z 2) setzt den erfolgreichen Abschluss folgender Lehrveranstaltungen aus dem l. Studienabschnitt
voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I ($ 6 Abs 1 Z 1), Einführung in die Wirtschaftspädagogik (8 6
Abs 6 Z 1) und Betriebswirtschaftslehre unter didaktischen.r Aspekt ($ 6 Abs 6 Z 2).

(3) Die Lehrveranstaltung Didaktik der Betriebswirtschaftslehre ($ 17 Z 3) setzt den erfolgreichen
Abschluss folgender Lehrveranstaltungen voraus: Lehrveranstaltungen gemäß ç 15 Z I bis 6 aus

Wirtschaftspädagogik sowie Lehrveranstaltungen gemäß 517 Z I und 2.

(4) Die Lehrveranstaltung Volkswirtschaftslehre unter didaktischem Aspekt ($ 17 Z 4) setzt den

erfolgreichen Abschluss aller Lehrveranstaltungen aus Volkswirtschaftslehre des ersten

Studienabschnittes ($ 6 Abs 2) und des zweiten Studienabschnittes ($ I I Abs 2) voraus.

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum fìir Wirtschaftspädagogen ($ l8 Z l) setzt den

erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung Einführung in betriebliche Informationssysteme ($ 6

Abs I Z6)voraus.

(6) Die Lehrveranstaltungen gemäß $ 18 Z 2 bis 5 setzen den erfolgreiclren Abschluss cles

Rechnerpraktikums für Wirtschaftspädagogen ($ 18 Z l) voraus.

(7) Zur Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum ftir Wirtschaftspädagogen ($ l8 Z l) sollen nach Maßgabe der

vorhandenen finanziellen Mittel zusätzliche Lehrveranstaltungen zu Übungszwecken angeboten werden.

$ 20. Spezielle Betriebswirtschaftslehre
(1) Im zweiten Studienabschnitt ist nach Wahl der/des Studierenden eine der in der angeschlossenen Liste

angeführten Speziellen Betriebswirtschaftslehren zu absolvieren (sofern nicht ein Kompetenzfeld gernäß

$ 22 gewählt wird).

(2) Jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 16 SSt (4 SSt

Grundkurse und l2 SSt Vertiefungskurse).

(3) Spezielle Betriebswirtschaftslehren können entweder vollständig in Fonn prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und 4 SSt

Vertiefungskurse in prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden 8 SSt ist eine

Fachprüfung abzulegen. Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen
Prüfungsteil und wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die
positive Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(4) Für jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre ist im Anhang 1 geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und l2 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt seinmuss,
dass alle Lehrveranstaltungen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre innerhalb von drei Semestern

absolviert werden können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen pri.ifungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung
gemäß Abs 3 abzulegen ist.

$ 21. Wahlfach
(1) Im zweiten Studienabschnitt ist nach Wahl der/des Studierenden eine der in der angeschlossen Liste

angeführten Wahlfücher zu absolvieren (sofern nicht ein Kompetenzfeld gemäß $ 22 gewählt wird; im
Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angefi.ihrt). Zusätzlich sind ausschließlich flir
Wirtschaft spädagogen anzub ieten :

1. Persönlichkeitsbildung im Unterricht

2. Didaktik der Volkswirtschaftslehre

3. Englisch für den bilingualen Untenicht
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(2) Jedes Wahlfach umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 SSt (2 SSt Grundkurs und 4 SSt
Vertiefungskurse).

(3) Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus.

(4) Für jedes Wahlfach ist im Anhang 2 geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen fÌir den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß Abs 3, wobei die
Abfolge so angelegt sein muss, dass alle Lehrveranstaltungen des Wahlfachs innerhalb von zwei
Semestern (im Fall einer Fremden Wirtschaftssprache innerhalb von drei Semestern) absolviert
werden können.

$ 22. Kompetenzfeld
(l) Ein Kompetenzfeld umfasst 22 SSt (4 SSt. Grundkurse und l8 SSt. Vertiefungskurse). Es besteht aus

der Verbindung von einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre und mindestens einem weiteren Fach.
Mindestens 4 SSt müssen als integrative Lehrveranstaltung(en) der beteiligten Fächer angeboten
werden. Integrative Lehrveranstaltungen sind von mindestens 2 Fachvertretern der am Kompetenzfeld
beteiligten Fächer gemeinsam abzuhalten. Der Anteil der beteiligten Fächer am Kompetenzfeld kann
zwischen den Beteiligten vereinbart werden, solange der eindeutig betriebswirtschaftliche Charakter des

Kompetenzfeldes gewahrt bleibt. Kompetenzfelder müssen daher mindestens 8 SSt Lehrveranstaltungen
aus der Basis-Betriebswirtschaftslehre umfassen oder mindestens 12 SSt Lehrveranstaltungen der
Betriebswirtschaftslehre enthalten. Ein neues Kompetenzfeld wird von der Studienkommission auf
Antrag einer/s Koordinationsverantwortlichen nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden

Ressourcen und des voraussichtlichen Bedarfs genehmigt. Sich gegenseitig ausschließende
Wahlmöglichkeiten sind in Anhang 4 angeführt.

(2) Kompetenzfelder können entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter Lehrveranstaltungen
angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und l0 SSt Vertiefungskurse in
prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden I SSt ist eine Fachprüfung
abzulegen. Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil
und wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive
Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(3) Für jedes Kompetenzfeld ist im Anhang 3 geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und l8 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein muss,
dass alle Lehrveranstaltungen des Kompetenzfeldes innerhalb von drei Semestern absolviert werden
können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung gemäß
Abs 2 abzulegen ist.

$ 23. Diplomarbeit

(1) Jede/r Studierende hat eine Diplomarbeit ($ 61 UniStG) zu verfassen.

(2) Das Thema der Diplomarbeit ist einem der im Studienplan festgelegfen Pflicht- und Wahlfricher zu
entnehmen.

(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von
Vorschlägen der Nr Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. Die
Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende/einen Studierenden die
Bearbeitung innerhalb von 6 Monaten möglich und zumutbar ist.
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(4) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wentr die
Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.

$ 24. Schulpraktikum
(l) Zur Erprobung der pädagogischen und fachdidaktischen Ausbildung ist im zweiten Studienabschnitt ein

Schulpraktikum an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen im Umfang von 12 Wochen

einschließlich einer begleitenden Lehrveranstaltung an der Universität zu absolvieren.

(2) Grundsätzlich umfasst das Schulpraktikum 12 Wochen in einem Winter- bzw. Sommersemester.

(3) Es ist sicherzustellen, dass mindestens I Stunde pro Woche zur Betreuung der Studierenden verwendet
wird, die anderen Stunden haben die Studierenden in den Klassen zu verbringen, dem Unterricht zu folgen,
Unterrichtssequenzen bzw. den Gesamtunterricht zu übernehmen.

(4) Das Schulpraktikum kann in zwei aufeinander folgenden Semestern je zur Hälfte absolviert werdert,

wenn die/der Studierende mehr als 30 Wochenstunden berufstätig ist oder mindestens ein Kleinkind (bis

maximal 6 Jahre) zu betreuen hat.

(5) Die Teilnahme am Schulpraktikum setzt den erfolgreichen Abschluss folgender Lelrrveranstaltungen
voraus: Lehrveranstaltungen gem. $ 13 Z 1- 3 aus Erziehungswissenschaft, Lehrveranstaltungen gem. $ 15

Z1-8ausVy'irtschaftspädagogik,Lehrveranstaltungengem.$17Zlund2ausDidaktikderBetriebs-und
Volkswirtschaft sowie Lehrveranstaltungen gem. $ l8 Z 1 und 2 aus Didaktik der Informatiottswirtschaft.

(6) Das Schulpraktikum ist gemeinsam mit der begleitenden Lehrveranstaltung grundsätzlich in einem

Semester zu absolvieren. Wird das Schulpraktikum gem.Abs 3 auf zwei Semester aufgeteilt, ist der Besuch

der begleitenden Lehrveranstaltung abhängig von der Zuteilung durch den Lehrveranstaltungsleiter.

(7) Die Zuweisung an eine berufsbildende mittlere und höhere Schule hat über Ansuchen der/des

ordentlichen Hörers im Wege der Abteilung fìir Wirtschaftspädagogik durch die zuständige

Landesschulbehörde im Einvernehmen mit der Abteilung für Wirtschaftspädagogik zu erfolgen.

(8) Das Schulpraktikum hat jedenfalls Lehrübungen in Form von Übernaltme ganzer Unterrichtsstunden

durch die/den Studierenden zu enthalten.

(9) Die Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme am Schulpraktikum wird durch den Betreuungslehrer
ausgestellt und über die Abteilung fìir Wirtschaftspädagogik der Studien- und Prüfungsabteilung übermittelt.

$ 25. Freie Wahlfücher
(l) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie Wahlfücher laut $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG im
Ausmaß von 14 SSt zu erbringen.

(2) Die freien Wahlfücher können aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und ausländi-

schen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu erbringen sind

Im Anhang 4 sind sich ausschließende V/ahlmöglichkeiten angeführt.

$ 26. Zweite Diplomprüfung
(1) Die zweite Diplomprüfung ist abgeschlossen, wenn die/der Studierende aus allen Pflicht- sowie den

gewählten Wahlfìichern alle Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes erworben hat, das

Schulpraktikum einschließlich der Begleitveranstaltung positiv abgeschlossen hat und die Diplomarbeit
positiv beurteilt wurde.

(2) hn Abschlusszeugnis ist zusätzlich das Thema der Diplomarbeit und deren Beurteilung anzuführen.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN

$ 27. Inkrafttreten
Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2002 it't Kraft.

UBERGANG SBESTIMMUNGEN

$ 28. Ubergangsbestimmungen
(1) Ordentliche Studierende, die zum Zeitpunkt des ln-Kraft-Tretens dieses Studienplans den ersten

Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen

Studiendauer zuzüglich l Semester entsprechenden Zeitraum abzuschließen. Nach Übertritt in den zweiten

Studienabschnitt sind sie berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen Studiendauer zuzüglich 3 Semester

entsprech en den Zeifrauln abzusch I ießen.

(2) Ordentliche Studierende, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Studienplans den zweiten

Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, diesen in einem der gesetzlichen

Studiendaue r zuzüglich 3 Semester entsprechenden Zeitraum abzusch I ießen.

ANHANG 1: SPEZIELLE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHREN

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B ez e ic hnu ng der Lehrv er ans t ahung SS/ Prüfungsart gemd/3 $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B eze ic hnung der Le hrv er qns taltung SSI Prüfungsart gemciJJ $ 3 Abs 2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI

PI

PI
PI
PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprtifung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
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Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.
Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und
wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis VI erfolgen daher keine gesonderten
Leistun gsüberprüfungen.

Liste der Speziellen Betriebswirtschaftslehren und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus

Prüfungsmodus A:
Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe
Change Management und Management Development
Entrepreneurship
I nform ati onswirtschaft
Operations Research

Organisation und Materialwirtschaft ( Supply Management)
Personalmanagement
Produktionsmanagement
Risikomanagement und Versicherun gswirtschaft
Tourismusanalyse und Freizeitmarketing
Verhaltenswissenschaft I ich Orientiertes Management
Werbewissenschaft und Marktforschung
Wirtschaftsinformatik

Prüfungsmodus B:
Bankbetriebslehre
Betriebswirtschaft I iche Steuerlehre
Betriebswirtschaft slehre der Genossenschaften
Betriebswirtschaft slehre der Industrie
Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public Management)
Finanzierung
Handel und Marketing
Integrierte Unternehmensrechnung
Marketing
Transportwirtschaft und Logistik
Unternehmensführung
Unternehmensrechnung und Revision
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ANHANG 2: IilAHLFÄCHER

Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeic hnung der Lehrveranstaltung ,SS/ Prüfungsart gemrilS $ 3 Abs 2

Grundkurs 2 Pl
Vertiefungskurs I 2 PI
Vertiefungskurs II 2 Pl

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus.

Liste der WahlfÌicher:
Abfall- und Ressourcenmanagement
Angewandte Sozialforschung
Angewandte Wirtschaft sgeographie
Angewandte Wirtschaft sgeographie (Vertiefung)
Arbeitsmarkr und Organisationsökonom ik
Arbeitsrecht
Außenwirtschaft
Das Recht des E-Commerce
Didaktik der Volkswirtschaft slehre

Empirische Methoden
Englisch für den bilingualen Unterricht
Englisch für die internationale Wirtschaft
Engl ische Wirtschaft ssprache

Engl ische Wirtschaft ssprache (Vertiefung)
Europäisches Wirtschaft srecht
Französische/Italienische/Spanische Wirtschaft ssprache

Französische/Ital ienische/Spanische Wirtschaft ssprache

(Vertiefung)
Frauen in der Volkswirtschaft
Geoinformatik & Geomarketing
Geschichte des Computings
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Grundzüge des Steuerrechts
Industrial Engineering - Technologie
Infrastrukturökonom ie und Öffentl iche Wirtschaft
Integriertes Produktmanagement (Umwelt, Technik,
Ökonomie)
Intellectual Property und Wettbewerbsrecht
Interdisziplinäres Wahlfach : Europäische Integration
International Business Transaction
International Corporate and Financial Law
Internationale Wirtschaft und Entwicklungsökonomik
Internationales Steuerrecht
Internationales Vertragsrecht
Internationales Wirtschaft srecht
IT-Recht
Konsumökologie und Konsumökonomie
Law of International Commerce
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Ökonometrie
Österr. und Europ. Arbeitsrecht mit Grundzügen des

Sozialrechts
Persönlichkeitsbildung im Unterricht
Philosophie
Projektmanagement
Russisch /Tschechisch
Russisch/Tschechisch (Vertiefung)
Sozial- und Wirtschaftspsychologie
Sozialpolitik
Sozialrecht
Spezialprobleme der Wirtschaft sgeschichte

Spieltheorie
Standort und Regionalentwicklung
Statistik fìir Finanzmärkte
Survivalsprache : PolnischiUngarisch/Bosnisch-Kroatisch-
Serbisch
Umweltökonomik und internationale Aspekte der

Umweltökonomik
Umweltrecht
Unternehm enssteuerrecht
Vertiefung der MOEL Sprache Russisch/Tschechisch

Vertiefung Finanzwissenschaft

Wirtschaft und Kultur
rJ/irtschaft sgeographie des Weltwirtschaft sraumes

Wirtschaft sgeographie/Econom ic Geography

ANHANG 3: KOMPETENZFELDER

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeichnung der Lehrveranslaltung SSI Prüfungsart gemci/3 S 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI
Vertiefungskurs VII
Vertiefungskurs VIII
Vertiefungskurs IX

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.
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Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen
Bezeic hnung der Lehrveranstaltung

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI
Vertiefungskurs VII
Vertiefungskurs VIII
Vertiefungskurs IX

,SSt Prüfungsart gemdlS $ 3 Abs 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI

PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.
Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Pri.ifungsteil und
wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Pri.ifungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse VI bis IX erfolgen daher keine gesonderten
Leistungsüberprüfungen.

Liste der Kompetenzfelder und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus:

Prüfungsmodus A:
General Management
Informationswirtschaft und IT-Recht
Management Consulting
Management im NPO-Sektor
Personal und Arbeit
Qualitätsmanagement
Rechnungswesen und Corporate Governance
Tourismusanalyse, Freizeitmarketing und Regionalmanagement
Umweltmanagement
Unternehmensbesteuerung

Prüfungsmodus B:
Derzeit gibt es keine Fächer zu diesem Prüfungsmodus

ANHANG ¿: ÜBNNSCHNEIDUNGEN
Sollte das Fach in der linken Spalte der folgenden Tabelle abgeschlossen sein, ist der Besuch des jeweils
rechts genannten Faches ausgeschlossen, dies gilt auch fìir die freien Wahlfücher:

abgeschlossenes Fach ausgeschlossenes Fach

Kompetenzfeld: Personal und Arbeit Wahlfach: Arbeitsrecht und Wahlfach:
Österreichisches und europäisches Arbeitsrecht
mit Grundzügen des Sozialrechts
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Wahlfach : Arbeitsrecht Kompetenzfeld: Personal und Arbeit
Wahlfach: Österreichisches und europäisches

Arbeitsrecht mit Grundzügen des Sozialrechts
Kompetenzfeld: Personal und Arbeit

Kompetenzfe ld : Informationswirtschaft und IT-
Recht

Wahlfach: IT-Recht

Wahlfach: IT-Recht Kompetenzfeld: Informationswirtschaft und IT-
Recht
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1481 Studienplan
für die Studienrichtung W¡RTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

an der Wirtschaftsuniversität Wien

(IdF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April2002, nicht untersagt von der Bundesministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356133-VII/D1212002)

Die Studienkommission Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität \üienerlässt auf Grund des

Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG), BGBI I Nr
4811997 idgF, nachfolgenden Studienplan für das Diplomstudium Wirtschaftswissenschaften an der
Wirtschaft suniversität Wien.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

$ 1. Qualifikationsprofil
Das Studium der Wirtschaftswissenschaften dient der wissenschaftlichen Berufsvorbildung und der

Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft, für die vertiefte Kenntnisse aus

Rechtswissenschaften bzw. Management Science bzw. Sozioökonomie erforderlich sind.

$ 2. Studienaufbau, Gesamtstundenzahl
(l) Das Diplomstudium Wirtschaftswissenschaften dauert 8 Semester und gliedert sich in 2 Stu-

dienabschnitte. Der erste Studienabschnitt dauert 2 Semester, der zweite Studienabschnitt 6 Semester.

(2) Im Studium der Wirtschaftswissenschaften sind insgesamt 125 Semesterstunden aus Pflicht- und
WahlfÌichern zu besuchen

(3) Der erste Studienabschnitt ist zugleich die Eingangsphase im Sinne des $ 38 UniStG.

(a) Im zweiten Studienabschnitt ist das Studium in die drei Studienzweige Wirtschaft und Recht,
Management Science und Sozioökonomie gegliedert.

(5) In allen Studienzweigen ist eine Diplomarbeit gemäß $ 6l UniStG als Hausarbeit zu erstellen. Das
Thema der Diplomarbeit ist einem der Pflicht- oder Wahlfücher zu entnehmen.

$ 3. PrüfungsaÉen

(1) Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes werden durch folgende Prüfungsarten erbracht:
(a) Lehrveranstaltungsprüfungen (5 4 Z 26 UniStG); sie werden in diesem Studienplan mit LVP abge-
kürzt;
(b)Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (ç 4 Z 26 a UniStG), Abkürzung PI;
(c)Fachprüfungen ($ 4 227 UniStG), Abkürzung FP.

(2) Die jeweilige Prüfungsart wird unter Verwendung der Abkürzung bei jeder Lehrveranstaltung im
Studienplan angegeben.

(3) Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hat die/der Lehrveranstaltungsleiter/in vor Beginn der
Veranstaltung die Studierenden in einer öffentlich zugänglichen Art und Weise über die Art der
geforderten Teilleistungen zu informieren. Als öffentlich zugänglich gelten auch Angaben auf der
Homepage des für die Veranstaltung zuständigen Instituts.
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S 4. ECTS-Punkte

(1) Für Prüfungen zu Lehrveranstaltungen werden ECTS-Punkte (European Credit Transfer System -
ECTS, 871327IEWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 25.06.1987,CBLBX-Nr. 387D0327) in Abhängigkeit
vom Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung zugeteilt. Für Lehrveranstaltungsprüfungen
einschließlich der Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter werden ECTS-Punkte in

Abhängigkeit vom Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung vergeben, wobei eine SSt 1,75

ECTS-Punkten entspricht. Davon abweichend werden für die Lehrveranstaltung aus

Wirtschaftsprivatrecht I gemäß $ 6 Abs 3 Z 1 4ECTS-Punkte vergeben.

(2) So weit in einer Speziellen Betriebswirtschaftslehre ($ 13), in Privatrecht ($ ll Abs 4), oder in
Öffentlichem Wirtschaftsrecht ($ 11 Abs 5) die Ablegung einer Fachprüfung vorgeschrieben ist, werden

für diese Fachprüfung so viele ECTS-Punkte vergeben wie nach der Regel des Abs I Satz 2 auf jene

Lehrveranstaltungen entfallen, für die keine Lehrveranstaltungsprüfung vorgesehen ist.

(3) Für die positiv beurteilte Diplomarbeit werden 20,75 ECTS-Punkte vergeben.

ERSTER STUDIENABSCHNITT

$ 5. Pflichtf?icher im ersten Studienabschnitt

Pfl ichtfìicher im ersten Studienabschnitt sind :

Bezeichnung des Faches .S,S/

(l) Betriebswirtschaftslehre 10

(2) Volkswirtschaftslehre 6

(3) Rechtswissenschaften 6

(4) Mathematik und Statistik 4

(5) Fremde Wirtschaftssprache 4

Nach Wahl der Studierenden:

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch

(6) Sozialwissenschaften 4

$ 6. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfächern im ersten Studienabschnitt

Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern im ersten Studienabschnitt sind:

Bezeichnungder Lehrveranstaltung SSt Prüfungsart gemd/3 $ 3 Abs 2

( I ) in Betriebswirtschaftslehre:

7. Buchhaltung und Bilanzierung I
8. Finanzierung I
9. Marketing I

1 0. Personal/Führung/Organisation I

I l. Einfìihrung in betriebliche Informationssysteme

(2) in Volkswirtschaftslehre:

1. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre

2. Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte

3. Wirtschaftspolitik und Institutionen

.')

2

2

2

2

LVP

LVP
LVP
LVP
LVP

2

2

2

LVP
PI

LVP
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(3) in den Rechtswissenschaften:

3. Wirtschaftsprivatrechtl 2 LVP

4. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I 2 LVP
5. Steuerrecht und seine Grundlagen im Unternehmensrecht I LVP

6. Arbeits- und Sozialrecht 1 LVP

(4) in Mathematik und Statistik:

3. Mathematik 2 LVP
4. Statistik 2 PI

(5) in der Fremden Wirtschaftssprache:

3. Wirtschaftskommunikation I 2 PI (Abs 7: LVP)
4. Wirtschaftskommunikation II 2 Pl

(6) in Sozialwissenschaften nach Wahl im Ausmaß von 4 SSt:

3. Einfìihrung in die Soziologie 2 LVP
4. Einftihrung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte 2 LVP
5. Einftihrung in die Wirtschaftsgeographie 2 LVP

(7) Abweichend von Abs 5 Z 1 ist die Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I mit einer
Lehrveranstaltungsprüfung abzuschließen, sofern die gewählte Fremde Wirtschaftssprache Englisch ist.

$ 7. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
(1) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I in einer Fremden Wirtschaftssprache

setzt die Beherrschung dieser Sprache im Umfang des Lehrplanes der österreichischen
allgemeinbildenden höheren Schulen voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation II setzt die erfolgreiche Ablegung der
Prüfungen aus Wirtschaftskommunikation I in dieser Fremden rilirtschaftssprache und mindestens fünf
der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung l,
Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation l, Einfìihrung in betriebliche
Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und
öffentliches Wirtschaftsrecht I sowie Mathematik.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung Einführung in betriebliche Informationssysteme setzt
Anwendersoftwarekenntnisse im Ausmaß des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Statistik setzt die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus
Mathematik und mindestens fünf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus:
Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I,
Einführung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I sowie
Wirtschaft skommunikation I.

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftspolitik
und Institutionen, Steuerrecht und seine Grundlagen im Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht
sowie der Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 Abs 6 setztjeweils die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen
aus mindestens sechs der folgenden zehn Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und
Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, PersonalÆührung/Organisation I, Einführung in betriebliche
Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und
öffentliches Wirtschaftsrecht I, Mathematik und Wirtschaftskommunikation I.
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$ 8. Brste Diplomprüfung
Die erste Diplomprüfung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $ 6.

$ 9. Ubergang vom ersten in den zweiten Studienabschnitt

(1) Studierende, die nicht mindestens 40 ECTS-Punkte aus dem ersten Abschnitt erreicht haben, können
keine Lehrveranstaltungen des zweiten Abschnittes besuchen. Die erfolgreiche Ablegung der Pri.itfungen

aus Mathematik und Wirtschaftskommunikation I ist jedenfalls Voraussetzung für den Besuch von
Lehrveranstaltungen aus Pflicht- und Wahlfüchern des zweiten Studienabschnitts.

(2) Abweichend von Abs 1 können irn Studienzweig V/irtschaft und Recht Lehrveranstaltungen in einer
Speziellen Betriebswirtschaftslehre (S l3) nur nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gernäß $ 8

besucht werden. Im Studienzweig Management Science können Lehrveranstaltungen aus den

Spezialisierungsbereiclren ($ l7 Abs I Z 5) nur nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gernäß $ B

besucht werden. Im Studienzweig Sozioökonomie können Lehrveranstaltungen aus dem

Interdisziplinären Vertiefungsfach gemäß $ 23 nur nach Abschluss der ersten Diplomprüfung gemäß $ 8

besucht werden.

ZWEITER STUDIENABSCNITT

STUDIENZWEIG WIRTSCHAFT UND RECHT

$ 10. Pflicht- und \ilahlfücher im Studienzweig Wirtschaft und Recht im zweiten Studienabschnitt

Der Studienzweig Wirtschaft und Recht dient der wissenschaftlichen Berufsvorbildung fi.ir Tätigkeiten, bei
welchen zusätzlich nù wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen vertiefte rechtswissenschaftliche
Kenntnisse erforderlich sind.

Der Studienzweig Wirtschaft und Recht umfasst 91 Semesterstunden. Davon sind 72 Semesterstunden aus

PflichtfÌichern und 19 Semesterwochenstunden aus Wahlfìichern, davon 13 Semesterstunden aus freien
WahlfÌichern zu absolvieren.

Pflicht- und Wahlfücher im zweiten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung des Faches

( 1 ) Betriebswift schaftslehre

(2) Volkswirtschaft slehre

(3) Rechtswissenschaften (Grundausbildung)

(4) Privatrecht

(5 ) Öffentl i ches V/irtschaft srecht

(6) Steuerrecht

(7) Arbeits- und Sozialrecht

(8) Fremdsprachige Lehrveranstaltung

(9) Spezielle Betriebswirtschaft slehre

(10) Wahlfach

(l l) Freie WahlÍÌicher

,S,S¡

10

4

6

ll
11

5

5

4

16

6

l3
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$ 11. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern gemäß $ 10 Abs I bis 8

Lehrveranstaltungen aus den PflichtfÌichern gemäß $ l0 Abs I bis 8 sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ,SSl Prüfungsart gemdJ| $ 3 Abs 2

( I ) in Betriebswirtschaftslehre:

3. Kostenrechnungl 2 LVP

4. Buchhaltung und Bilanzierung II 2 LVP

5. Personal/Führung/Organisation II 2 Pl

6. Marketing II 2 Pl

7. Finanzierung II 2 PI

(2) im Bereich der Volkswirtschaftslehre:

6. Einfi.ihrung in die Finanzwissenschaft fi.ir Wirtschaft

und Recht 2 LYP

7. Finanz- und \üirtschaftspolitik 2 PI

(3) in den Rechtswissenschaften (Grundausbildung):

l. Wirtschaftsprivatrecht II 2 Pl

2. Gesellschaftsrecht I PI

3. Steuerrecht und seine Grundlagen im europäischen
und öffentlichen Wirtschaftsrecht I LVP

4. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht II 2 Pl

(a) im Bereich Privatrecht:

l. Wirtschaftsprivatrecht III 9 (im Rahmen der FP)

2. Aus den folgenden fallorientierten Lehrveranstaltungen eine nach Wahl

(a) Vertragsgestaltung (fallorientierte LV) 2 PI

(b) Wettbewerbsrecht (fallorientierte LV) 2 PI

(c) Gesellschaftsrecht (fallorientierte LV) 2 PI

(d) E-Commerce-Recht (fallorientierte LV) 2 PI

3. Im Anhang 4 sind sich ausschließende V/ahlmöglichkeiten angeführt.

(5) im Bereich Öffentliches Wirtschaftsrecht

l. Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht 3

2. Marktzusangs- und Marktaufsichtsrecht 2

3. Anlagenrecht I

4. Vergaberecht 1

5. Europäisches Wettbewerbsrecht 1

6. Welthandelsregime 1

7. Komplexe Fallstudien 2

(6) im Bereich Steuerrecht

1. Einkommen- und Körperschaftssteuerrecht 2

2. Umsatzsteuer und Verkehrs- und Verbrauchssteuern I

3. Spezialfragen des Steuerrechts 2

(im Rahmen der FP)

(im Rahmen der FP)

(im Rahmen der FP)

(im Rahmen der FP)

(im Rahmen der FP)

(im Rahmen der FP)

PI

PI

PI

PI
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(7) im Bereich Arbeits- und Sozialrecht

L lndividualarbeitsrecht 2 PI

2. Kollektives Arbeitsrecht 2 PI

3. Sozialrecht I PI

(8) nach Wahl der/des Studierenden zwei der folgenden fremdsprachigen Lehrveranstaltungen:

l. Rechnungswesen 2 PI

2. Finanzierung 2 Pl

3. Internationaler Handel 2 PI

(9) Im Rahmen der Fächer Privatrecht (Abs 4) und Öffentliches Wirtschaftsrecht (Abs 5) ist jeweils eine
Fachprüfung gemäß S 4 Z 27 UniStG zu absolvieren. Diese umfassen einen maximal vierstündigen
schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und werden als Einzelprüfung abgelegt. Für die
Lehrveranstaltungen Abs 4 Z I und Abs 5 Z l-6 erfolgen daher keine gesonderten Leistungsüber-
prüfungen.

$ 12. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 11

(1) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Buchhaltung und Bilanzierungll, Finanzierungll, MarketingII,
Personal/Führung/Organisation II ($l I Abs l) setzt jeweils den erfolgreichen Besuch der gleichnamigen
Lehrveranstaltung des ersten Studienabschnitts ($ 6 Abs l) voraus.

(2) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre ($ I I Abs 2) setzt dien
erfolgreichen Besuch aller volkswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen aus dem ersten Studienabschnitt
($ 6 Abs 2) voraus.

(3) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften ($ I I Abs 3 bis Abs 7)
setzt den erfolgreichen Besuch aller rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen des ersten
Studienabschnitts ($ 6 Abs 3) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Spezialfragen des Steuerrechts ($ 1l Abs 6 Z 3) setzt die positive
Beurteilung der Lehrveranstaltungen gemäß $ I I Abs 6 Z I und2 voraus.

$ 13. Spezielle Betriebswirtschaftslehre
(1) Im zweiten Studienabschnitt ist nach Wahl der/des Studierenden eine der folgenden Speziellen

Betriebswirtschaftslehren zu absolvieren:

l. Bankbetriebslehre
2. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
3. Betriebswirtschaftsleh¡e des Außenhandels
4. Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public Management)
5. Finanzierung
6. Personalmanagement
7 . Risikomanagement und Versicherungswirtschaft
8. Unternehmensrechnung und Revision

(2) Jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 16 SSt (4 SSt
Grundkurse, 12 SSt Vertiefungskurse).

(3) Spezielle Betriebswirtschaftslehren können entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt Grundkurse und 4 SSt
Vertiefungskurse in prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die verbleibenden 8 SSt ist eine
Fachprüfung abzulegen. Diese umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen
Prüfungsteil und wird als Einzelprüfung abgelegl. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die
positive Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles voraus (Prüfungsmodus B).

(4) Für jede Spezielle Betriebswirtschaftslehre ist im Anhang I geregelt:
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l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und l2 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein
muss, dass alle Lehrveranstaltungen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre innerhalb von drei
Semestenr absolviert werden können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung
gemäß Abs 3 abzulegen ist.

$ 14. Wahlfach
(1) Irn zweiten Studienabschnitt ist nach Wahl der/des Studierenden eines der folgenden WahlfÌicher zu

absolvieren. Im Anhang 4 sind sich ausschließende V/ahlmöglichkeiten angeführt:

l. EuropäischesWirtschaftsrecht
2. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
3. Intellectual Property und Wettbewerbsrecht
4. Internationales Steuemecht

5. Internationales Vertragsrecht
6. Internationales rWirtschaftsrecht

7. IT-Recht
8. Law of International Commerce
9. Sozialrecht
10. Umweltrecht
1 I . Unternehmenssteuerrecht

(2) Jedes Wahlfach umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 SSt (2 SSt Grundkurs und 4 SSt

Vertiefungskurse).

(3) Der Besuch eines Vertiefungskurses setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus.

(4) Für jedes Wahlfach ist im Anhang 2 geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß Abs 3, wobei die
Abfolge so angelegt sein muss, dass alle Lehrveranstaltungen des Wahlfachs innerhalb von zwei
Semestern absolviert werden können.

$ 15. Freie Wahlfächer
(1) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie WahlÍÌicher laut $ l3 Abs 4 Z 6 UniStG im

Ausmaß von l3 SSt zu erbringen.

(2) Die freien WahlfÌicher können aus den Lelrrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und ausländi-
schen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu erbringen
sind.

(3) Für die freien Wahlfücher werden von der Studienkommission insbesondere Folgende ernpfohlen:
Außenwirtschaft, Das Recht des E-Commerce, Europäisches Wirtschaftsrecht, Gesellschafts- und

Kapitalmarktrecht, Intellectual Property und Wettbewerbsrecht, Interdisziplinäres Wahlfach:
Europäisclre Integration, lnternationales Steuerrecht, Internationales Vertragsrecht, lnternationales
Wirtschaftsrecht, IT-Recht, Law of International Commerce, Sozialrecht, Umweltrecht,
Unternehmenssteuerrecht. Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angeführt.
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STUDIENZWEIG MANAGEMENT SCIENCE

$ 16. Pflicht- und Wahlfücher im Studienzweig Management Science im zweiten Studienabschnitt
Der Studienzweig Management Science vermittelt eine wissenschaftliche Berufsvorbildung für Tätigkeiten,
die eine Entsclreidungsfindung im Management untersttitzen und vertiefte Methodenkenntnisse erfordern.

Der Studienzweig Management Science umfasst 9l Semesterstunden. Davon sind 78 Semestersturtden aus

Pflichtftichern und l3 Semesterstunden aus freien Wahlfüchem zu absolvieren.

Pflicht- und Wahlfücher im zweiten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung des Faches ,S,S¡

(l) Betriebswirtschaftslehre 22

(2) Mathematik und Statistik 20

(3) Wirtschaftsinformatik 14

(4) Volkswirtschaftslehre 12

(5) Rechtswissenschaften 6

(6) Methoden der empirischen Sozialforschung 4

(7) Freie WahlfÌicher 13

$ 17. Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfüchern gemäß $ 16 Abs I bis 6

Lehrveranstaltungen aus den PflichtfÌichern gemäß $ 16 Abs I bis 6 sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung .SS/ Prüfungsart gemci/3 $ 3 Abs 2

(l ) in Betriebswirtschaftslehre:

l. Quantitative BW 2 PI

2. Entscheidungsverfahren unter Sicherheit 2 PI

3. Entscheidung und Information 2 Pl

4. Operations Management 2 Pl

5. Wahlweise drei der folgenden vier Spezialisierungsbereiche:

5.I . Analyse und Entscheidung im Produktionsmanagement 2 PI

5.2. Analyse und Entscheidung im Finanzmanagement 2 Pl

5.3. Analyse und Entscheidung im Controlling 2 Pl

5.4. Analyse und Entscheidung im Marketing 2 PI

6. Wahlweise für zwei aus den drei unter lit 5. gewählten Spezialisierungsbereichen jeweils

6.1. Management Science Lab 4 PI

(2) in Mathematik und Statistik:

1. Lineare Algebra und ihre statistischen Anwendungen 4 PI

2. Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Simulation stochastischer Modelle 4 PI

3. Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse 4 PI

4. Analysis und nichtlineare Modelle 4 PI

5. Wahlweise zwei der folgenden vier Lehrveranstaltungen:
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5.1. Kombinatorische Optimierung 2

5.2. Statistische Inferenz mit Resamplingmethoden 2

5.3. Stochastische Grundlagen der Finanzmathematik 2

5.4. Statistische Versuchsplanung 2

(3 ) in Wirtschaft sinformatik:

l. Programmierung 2

2. Datenbanksysteme für Management Science 2

3. Internet 2

4. Business Process Re -Engineering (BPR) 2

5. Datawarehousing und Datamining 2

6. Integrationsmanagement 2

7. Computersimulation 2

(4) in Volkswirtschaft slehre:

L Grundlagen volkswiftschaftlicher Analysen 2

2. Spieltheorie 2

3. Industrieökonomik 2

4. Wirtschaftspolitik 2

5. Geld, Kredit, Finanzsektor 2

6. Internationale Wirtschaft und Wirtschaftswachstum 2

(5) in den Rechtswissenschaften:

l. 'Wirtschaftsprivatrecht II 2

2. Gesellschaftsrecht I

3. Steuerrecht und seine Grundlagen im europäischen
und öffentlichen Wirlschaftsrecht I

4. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht II 2

(6) in Methoden der empirischen Sozialforschung

L Grundkurs 2

2. Aufbaukurs 2

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

LVP

PI

PI

PI

$ 18. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ l7
(l)DieLehrveranstaltungengemäß$17Abs1ZIbis5,Abs2Zlbis5undAbs6sindjeweilsinder

angegebenen num eri schen Reihenfolge zu abso lvieren.

(2) Der Besuch einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften ($ l7 Abs 5) setzt den
erfolgreichen Besuch aller rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnitts
($ 6 Abs 3) voraus

(3) Die Studienkommission ernpfiehlt auch die Einhaltung der numerischen Reihenfolge bei der
Absolvierung der Lehrveranstaltungen Abs 3 und 4.

$ 19. Freie WahlfÌicher
(l) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie Wahlfticher laut g 13 Abs 4 Z 6 UniStG im

Ausmaß von l3 SSt zu erbringen.

(2) Die freien WahlfÌicher können aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und ausländi-
schen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu erbringen
sind.
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(3) Für die freien WahlfÌicher werden von der Studienkommission Folgende empfohlen: Englische
Wirtschaftssprache, Englische Wirtschaftssprache (Vertiefung), Geoinformatik &. Geomarketing,
Ökonometrie, Wirtschaft sgeographie/Economic Geographie.

STUDIENZWEIG SOZIOÖKONOMIE

$ 20. Pfticht- und Wahlf?icher im Studienzweig Sozioökonomie im zweiten Studienabschnitt
Der Studienzweig Sozioökonomie dient der wissenschaftlichen Berufsvorbildung fi.ir Tätigkeiten, bei
welchen die Lösung komplexer und heterogener Problemstellungen aus Planung, Vorbereitung und
Evaluation wirtschaftlicher Entscheidungen sowie die Steuerung differenzierter und gesellschaftlich
vemetzter Prozesse erforderlich sind.

Der Studienzweig Sozioökonomie umfasst 91 Semesterstunden. Davon sind 63 Semesterstunden aus
PflichtfÌichern und 28 Semesterstunden aus Wahlfüchern, davon l2 Semesterstunden aus freien Wahlftichern
zu absolvieren.

Pflicht- und Wahlfücher im zweiten Studienabschnitt sind:

Bezeichnung des Faches

(1 ) Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen

(2) Rechtswissenschaftliche Grundlagen

(3) Wirtschaft und Gesellschaft

(4) Sozioökonomische Theorien

(5) Sozialwissenschaftliche Methoden

(6) Organisation und Systementwicklung

(7) Interdisziplinäres Vertiefungsfach

(8) Freie Wahlfricher

(1) in den Wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen

l. Wirtschaftswissenschaftliche Propädeutik

2. Sozioökonomische Dimensionen der
Politischen Ökonomie

3. Institutionelle Ansätze der Wirtschaft spolitik

4. Sozialwissenschaftliche Konzepte in der BWL
5. Ökonomie der Sozialpolitik

6. Ökonomie Sozialer Dienstleistungen

(2) in den Rechtswissenschaftlichen Grundlagen:

1. Verfassungsrecht

2. Verwaltungsrecht

3. Rechtstheorie

,S,Sf

ll
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l4
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l4

8
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$ 21. Lehrweranstaltungen aus den Pflichtftichern gemäß $ 20 Abs 1 bis 5

Lehrveranstaltungen aus den Pflichtftichern gemäß $ 20 Abs I bis 6 sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung SS¡ Prüfungsart gemcilS $ 3 Abs 2

1PI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI
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(3) in Wirtschaft und Gesellschaft:

1. Grundzüge der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 2

2. Wirtschaftssoziologie Z

3. Österreich und Europa 4

4. Soziale Steuerung und Sozialer Wandel 2

5. Integrierte Projektveranstaltung I 2

6. Integrierte Projektveranstaltung II 2

(4) auf dem Gebiet der sozioökonomischen Theorien:

1. Basiskonzepte der Sozialwissenschaften I 2

2. Basiskonzepte der Sozialwissenschaften II 2

3. Sozialwissenschaftliche Makrotheorien 2

4. Sozialwissenschaftliche Mikrotheorien 2

5. Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 2

(5) auf dem Gebiet der sozialwissenschaftlichen Methoden:

l. Einführung in die empirische Sozialforschung
für Sozioökonomen 2

2. Methoden quantitativer Sozialforschung 2

3. Methoden qualitativer Sozialforschung 2

4. Projektplanung und -organisation 2

5. Forschungspraktikum 4

6. Sozialwissenschaftliche Informationssysteme 2

(6) auf dem Gebiet der Organisation und Systementwicklung:

1. Soziale Kompetenzen 2

2. Gruppenprozesse 2

3. Organisationsdynamik und Steuerung 2

4. Interdisziplinäre Theorie der Firma 2

$ 22. Besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß $ 21

(l) Der Besuch der Lehrveranstaltungen gemäß $ 21 Abs 3 Z 3 bis 6 setzt die erfolgreiche Absolvierung der
Lehrveranstaltungen gemäß $ 2l Abs 3 Z I und2 voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltungen gemäß $ 21 Abs 4 Z 3 bis 5 setzt die erfolgreiche Absolvierung der
Lehrveranstaltungen gemäß $ 21 Abs 4 Z I und2 voraus.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltungen gemäß $ 21 Abs 5 Z 4 und 6 setzt die erfolgreiche Absolvierung
der Lehrveranstaltungen gemäß $ 2l Abs 5 Z I bis 3 voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltungen gemäß $ 2l Abs 6 Z3 und 4 setzt die erfolgreiche Absolvierung
der Lehrveranstaltungen gemäß $ 21 Abs 6 Z I und 2 voraus.

$ 23. Interdisziplinäre Vertiefungsfücher
(1) Im zweiten Studienabschnitt muss ein interdisziplinäres Vertiefungsfach im Umfang von 16 SSt

absolviert werden. Interdisziplinäre Vertiefungsfücher müssen mindestens 6 SSt Lehrveranstaltungen aus

Volkswirtschaftslehre mit sozioökonomischer Ausrichtung enthalten und werden von der

Studienkommission auf Antrag einer/s Koordinationsverantwortlichen nach Maßgabe der zu Verfügung
stehenden Ressourcen und des voraussichtlichen Bedarfs genehmigt.

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI
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(2) Ein interdisziplinâres Vertiefungsfach kann entweder vollständig in Form prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen abgehalten werden oder mit einer Fachprüfung gemäß $ 4 227 UniStG
abschließen. Diese umfasst einen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und wird als

Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung des

schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Ist eine Fachprüfung vorgesehen, so dürfen daneben nur
Lehrveranstaltungen im Höchstausmaß von 8 SSt prüfungsimmanent abgehalten werden oder mit einer
anderen Form von Lehrveranstaltungsprüfung abschließen.

(3) Für jedes interdisziplinäre Vertiefungsfach ist im Anhang 3 geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungenl, wobei eine Seqenzierung
in 4 SSt Grundkurse und l2 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt seinmuss,
dass alle Lehrveranstaltungen des Vertiefungsfaches innerhalb von drei Semestern absolviert werden

können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung gemäß

Abs 3 abzulegen ist.

(a) Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angeführt.

$ 24. Freie Wahlfächer

(l) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie Wahlfücher laut $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG im
Ausmaß von 12 SSt zu erbringen. Die freien Wahlfìicher können aus den Lehrveranstaltungen aller
anerkannten inländischen und ausländischen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese

Lehrveranstaltungen zu erbringen sind. Für die freien Wahlfricher werden von der Studienkommission
Folgende empfohlen: Fremde Wirtschaftssprache, Angewandte Sozialforschung, Wirtschaft und Kultur,
Spezialprobleme der Wirtschaftsgeschichte, Umweltökonomik und internationale Aspekte der

Umweltökonomik, Umweltrecht, WirtschaftsgeographieiEconomic Geographie, Sozial- und

Wirtschaft spsychologie.

(2) Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angefÌihrt.

$ 25 Diplomarbeit
(l) Jede/r Studierende hat eine Diplomarbeit ($ 6l UniStG) zu verfassen.

(2) Das Thema der Diplomarbeit ist einem der im Studienplan festgelegten Pflicht- und Wahlfticher zu

entnehmen.

(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von
Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. Die Aufgabenstellung
der Diplomarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende/einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb
von 6 Monaten möglich und zumutbar ist.

(4) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen
der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.

$ 26. Zweite Diplomprüfung
(1) Die zweite Diplomprüfung ist abgeschlossen, wenn die/der Studierende aus allen Pflicht- sowie den

gewählten WahlfÌichern alle Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes erworben hat und die

Diplomarbeit positiv beurteilt wurde.

(2) Im Abschlusszeugnis ist zusätzlich das Thema der Diplomarbeit und deren Beurteilung anzuführen.

Die Formulierung deckt auch Eingangsvoraussetzungen aus dem ,,common body of knowledge" ab.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN

$ 27. Inkrafttreten
Dieser Studienplan tritt mit l. Oktober 2002 inKraft.

ANHANG 1: SPEZIELLE BETRIEBS\ilIRTSCHAFTSLEHREN _ STUDIENZ\ilEIG
WIRTSCHAFT UND RECHT

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen

B eze ic hnung der Lehrv erans t altung SS¡ Prùfungsart gemcifi $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen

Beze ic hnung der Lehrveranstaltung ^SS/ Prüfungsart gemti/3 $ 3 Abs 2

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis M erfolgen daher keine gesonderten

Le i stungsüberprüfungen.

Liste der Speziellen Betriebswirtschaftslehren und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus

Prüfungsmodus A:
Betriebswirtschaft slehre des Außenhandels
Personalmanagement
Risikomanagement und Versicherungswirtschaft
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Prüfungsmodus B:
Bankbetriebslehre
Betriebswirtschaft liche Steuerlehre
Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public Management)

Finanzierung
Unternehmensrechnung und Revision

ANHANG 2: WAHLFÄCNEN - STUSIENZWEIG WIRTSCHAFT UND RECHT
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung S^Sl Prüfungsart gemcilS $ 3 Abs 2

Grundkurs
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundkurses voraus

Liste der Wahlfticher:
Europäisches Wirtschaft srecht
Gesellschaft s- und Kapitalmarktrecht
Intellectual Property und Wettbewerbsrecht
Internationales Steuerrecht
Internationales Vertragsrecht
Internationales Wirtschaft srecht
IT-Recht
Law of International Commerce
Sozialrecht
Umweltrecht
Unternehmen ssteuerrecht

ANHANG 3: INTERDISZIPLINIiNN VNRTIEFUNGSFIiCHER _ STUDIENZWEIG
SOZIOöKONOMIE

Prüfungsmodus A :

Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

B ezeichnung der Lehrv erans t altung SS/ Prüfungsart gemdlS $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

PI
PI
PI

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

2

2

2

2

2

2

2

2
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Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen
B eze i c hnung der Lehrv er ans t al tung ,S,Sl Prùfungsart gemdl3 $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.
Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und
wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung
des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis VI erfolgen daher keine gesonderten
Lei stungsüberprüfungen.

Liste der Vertiefungsfücher und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus
Prüfungsmodus A:
Betriebswirtschaft liche Vertiefung
Heterodoxe Ökonomie
Internationale Wirtschaft und Entwicklung
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft und Raum

Prüfungsmodus B:
Derzeit gibt es keine Fächer zu diesem Prüfungsmodus.

ANHANG 4: UBERSCHNEIDUNGEN
Sollte das Fach in der linken Spalte der folgenden Tabelle abgeschlossen sein, ist der Besuch des jeweils
rechts genannten Faches ausgeschlossen, dies gilt auch für die freien rWahlfricher:

Interdisziplinäres Vertiefungsfach : Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft

freies Wahlfach: Umweltökonomik und
intemationale Aspekte der Umweltökonomik

freies Wahlfach: Umweltökonomik und
internationale Aspekte der Umweltökonomik

Interdisziplinäres Vertiefungsfach : Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft

Interdisziplinäres Vertiefungsfach: Wirtschaft und
Raum

freies Wahlfach: Wirtschaft sgeographieÆconomic
Geography

freies Wahlfach : Wirtschaft sgeographie/Econom ic
Geosraphy

Interdisziplinäres Vertiefungsfach: Wirtschaft und
Raum

E-Commerce-Recht (fal lorientierte
Lehrveranstaltung)

freies Wahlfach: Das Recht des E-Commerce

freies Wahlfach: Das Recht des E-Commerce E-Commerce-Recht (fallorientierte
Lehrveranstaltung)
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Wettbewerbsrecht (fallorientierte
Lehrveranstaltune)

Wahlfach: Intellectual Property und
Wettbewerbsrecht

Wahlfach: Intellectual Property und
Wettbewerbsrecht

Wettbewerbsrecht (fallorientierte
Lehrveranstaltuns)

Gesellschaft srecht (fallorientierte
Lehrveranstaltung)

Wahlfach: Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Wahlfach: Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht Gesellschaftsrecht (fallorientierte
Lehrveranstaltung)
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',49 Studienplan
für das Bakkalaureats- und Magisterstudium WIRTSCHAFTSINFORMAT¡K

an der Wirtschaftsuniversität Wien

(IdF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April2002, nicht untersagt von der Bundesministerin
fi)r Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356138-VlllDl2/2002)

Die Studienkommission Wiftschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität Wien erlässt auf Grund des

Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG), BGBI I Nr
4811997 idgF, nachfolgenden Studienplan für das Bakkalaureats- und Magisterstudium an der
Wirtschaftsuniversität Wien.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

$ 1. Qualifikationsprofil
(1) Das Bakkalaureats- und Magisterstudium der Wirtschaftsinformatik eröffnet internationale

Berufsperspektiven durch die internationale Ausrichtung und ein Angebot von mindestens 25%o der
Lehrveranstaltungen in Englisch. Die Ausgewogenheit von Theorie und Praxis vermeidet reines
Kochbuch- bzw. Produktwissen. Das Einbeziehen von aktuellen Forschungsinhalten bietet die
wissenschaftliche Grundlage und erlaubt eine Infragestellung der Praxis. Die Gestaltungsmöglichkeiten
des Studiums, die Reflexion über Inhalte im Gesamtzusammenhang und das selbständige Arbeiten der
Studierenden werden durch den vorliegenden Studienplan geflordert. Die im Bakkalaureats- und
Magisterstudium der Wirtschaftsinformatik vermittelten Fähigkeiten zielen auf die Entwicklung und die
Einführung von Applikationen sowie das Management in vernetzten Unternehmen, insbesondere in der
IT-Branche. Sie reichen von den konstruktiven Methoden der Informatik und Informationsmodellierung
über die Gestaltung von Informations- und Interaktionsräumen über die Einbettung in den geschäftlichen
Kontext hin bis zur Untersuchung der Auswirkungen.

(2) Das Bakkalaureatsstudium der Wirtschaftsinformatik ist auf die Vermittlung von Berufsqualifikationen
und praktischen Fähigkeiten ausgerichtet. Das Bakkalaureatsstudium setzt sich zum Ziel, Fachkräfte in
den Bereichen der Informationstechnik (IT) und der Informationssysteme (IS) auszubilden. Der
Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von berufsqualifizierendem lT-Wissen mit Zielrichtung auf neue
Informationstechnologien und deren betrieblicher Nutzung. Dazu zählen beispielsweise das Design, die
Entwicklung und die Einfi.ihrung von Applikationen in der lT-Branche, z.B. in Unternehmen der New
Economy. Für die Absolventen/innen des Bakkalaureatsstudiums entstehen hier Berufsmöglichkeiten
und Tätigkeitsfelder insbesondere auch in Klein- und Mittelunternehmen (KMU), die den Einsatz der
Informations- und Kommunikationstechniken in den nächsten Jahren in der zwischenbetrieblichen
Nutzung (business-to-business electronic commerce) und der Geschäftsanbahnung und -abwicklung mit
den Konsumenten (business-to-consumer electronic commerce) verstärkt ausbauen werden, um das
Potential der New Economy für sich zu nutzen. Zu diesen Bereichen záhlen beispielsweise die
Organisation, die Beratung, das Training, die Systemanalyse wie auch die Anwendungsprogrammierung
betriebswirtschaft licher Problemstellungen.

(3) Die starke betriebswirtschaftliche Orientierung unterscheidet das Bakkalaureatsstudium von anderen
Wirtschaftsinformatikangeboten in Österreich. Diese Orientierung ergibt sich einerseits durch die
betriebswirtschaftliche Grundausbildung in der Studieneingangsphase und andererseits durch
Wahlmöglichkeiten von lT-orientierten Speziellen Betriebswirtschaftslehren und lT-VertiefungsfÌichen.
Diese Orientierung erlaubt die effektive Kombination von betriebswirtschaftlichem Anwendungswissen
mit informationstechnischen Lösungskompetenzen.

(4) Das Magisterstudium der Wirtschaftsinformatik erlaubt die Ausrichtung auf zeitgemäße Berufsprofile
und ergänzt die Praxiskompetenz der Studierenden mit Führungs- und Forschungskompetenzen.
Schwerpunkt des Magisterstudiums ist die Vermittlung von Managementwissen ftir Unternehmen der
IT-Branche, wobei die notwendigen Fähigkeiten für Führungsqualifikationen und wissenschaftliche
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Ausbildung vermittelt werden. Die Absolventen/innen werden durch den neuen Medieneinsatz in die

Lage versetzt, das betriebliche Infonnationssystem aktiv zu gestalten und ihre Vorstellungen im
operativen System konstruktiv umzusetzen. Schöpferisch-kreativ bestimmen sie die Gestaltung und die

foftlaufende Weiterentwicklung des betrieblichen Informationssystems, urn neue Geschäftsideen und

Verbesserungen umsetzen und um auf neue Umweltsituationen reagieren zu können.

$ 2. Studienaufbau, Gesamtstundenzahl
(l) Das Bakkalaureatsstudium Wirtschaftsinfonnatik dauert 6 Semester und umfasst 106 Semesterstunden

(SSt.). Davon entfallen 64 Semesterstunden auf die PflichtfÌicher, 32 Semesterstunden auf die

'WahlfÌicher sowie I 0 Semesterstunden auf die freien WahlfÌicher gemäß $ l3 Abs 4 Z 6 UniStG.

(2) Auf die Studieneingangsphase gemäß $ 38 Abs I UniStG entfallen 34 Semesterstunden.

(3) Im Rahmen des Bakkalaureatsstudiums sind insgesamt zwei Bakkalaureatsarbeiten abzufassen:

a) eine im Rahmen einer IT-Spezialisierung oder einem lT-Vertiefungsfach

b) eine im Rahmen des IT-Praktikums.

(4) Das Magisterstudium Wirtschaftsinformatik dauert 3 Semester und umfasst 47 Semesterstunden. Davotr

entfallen I I Semesterstunden auf die Pflichtfticher, 32 Semesterstunden auf die WahlÍÌicher sowie 4

Semesterstunden auf die freien V/ahlfÌicher gemäß $ l3 Abs 4 Z 6 UniStG.

(5) Als Teil des Magisterstudiums V/irtschaftsinformatik ist eine Magisterarbeit als wissenschaftliche
Hausarbeit anzufertigen. Das Thema der Magisterarbeit ist einem der Pflicht- oder Wahlfücher gernäß

diesem Studienplan zu entnehmen.

$ 3. Prüfungsarten
(1) Leistungsnachweise im Sinne dieses Studienplanes werden durch folgende Prüfungsarten erbracht:

a) Lehrveranstaltungsprüfungen (S 4 Z 26 UniStG), sie werden in diesem Studienplan mit LVP
abgekürzt.

b) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (ç 4 Z 26 a UniStG), Abkürzung PI.

c) Fachprüfungen ($ 4 227 UniStG), Abkürzung FP.

(2) Die jeweilige Prüfungsart wird unter Verwendung der Abkürzung bei jeder Lehrveranstaltung im
Studienplan angegeben.

(3) Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hat die/der Lehrveranstaltungsleiter/in vor Beginn der

Veranstaltung die Studierenden in einer öffentlich zugänglichen Art und Weise über die Art der

geforderten Teilleistungen zu informieren.

S 4. ECTS-Punkte
(l) Für Prüfungen zu Lehrveranstaltungen werden ECTS-Punkte (European Credit Transfer System - ECTS,

871327IEWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 25.06.1987, CELEX-Nr.387D0327) in Abhängigkeit vorn

Stundenausmaß der geprüften Lehrveranstaltung zugeteilt. Generell werden l,75ECTS-Punkte pro

Semesterstunde zugeteilt. Ausnahmen bilden das IT-Praktikum, für das insgesamt 4 ECTS-Punkte
zugeteilt werden, sowie die Lehrveranstaltung Wirtschaftsprivatrecht I gemäß $ 6Abs 3 Z 1, für die 4
ECTS Punkte zugeteilt werden.

(2) Soweit in einem Kompetenzfeld, einer lT-orientierten Speziellen Betriebswirtschaftslehre gemäß $ l0
die Ablegung einer Fachprüfung vorgeschrieben ist, werden für diese Fachprüfung so viele ECTS-
Punkte zugeteilt, wie nach der Regel des Abs I Satz2 auf jene Lehrveranstaltungen entfallen, für die
keine Lehrveranstaltungsprüfungen oder prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen vorgesehen sind.

(3) Für die Lehrveranstaltungsprüfungen der Lehrveranstaltungen der IT-Spezialisierung oder des IT-
Vertiefungsfaches, in deren Rahmen eine Bakkalaureatsarbeit abgefasst wird, werden 2 ECTS-Punkte
zusätzlich zu den nach der Regel des Abs I zugeteilten ECTS-Punkten zugeteilt.

(4) Für die Magisterarbeit werden 7,75 ECTS-Punkte zugeteilt.
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BAKKALAUREATSSTUDIUM

$ 5. PflÍcht- und Wahlfächer
Die Pflicht- und WahlfÌicher sind:

Bezeichnung des Faches SSt

(l) Betriebswirtschaftslehre 16

(2) Volkswirtschaftslehre 6

(3) Rechtswissenschaften 4

(4) Mathematik und Statistik 4

(5) Fremde Wirtschaftssprache 4

Nach Wahl der Studierenden:

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch

(6) Wirtschaftsinformatik 22

(7) Informatik 8

(8) IT-Spezialisierung 16

(9) Eine lT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre oder ein IT-Vertiefungsfach oder eine weitere
IT-Spezialisierung 16

(10) Freie WahlfÌicher l0

$ 6. Lehrueranstaltungen in den Pflichtfüchern
Lehrveranstaltungen in den PflichtfÌichern gemäß $ 5 Abs I bis 7 sind:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ^S,Sl Prüfungsart gemriJ| $ 3 Abs 2

( I ) in Betriebswirtschaftslehre:

l Buchhaltung und Bilanzierung I 2

2. Finanzierung I 2

3. Marketing I 2

4. PersonallFührung/Organisation | 2

5. Einführung in betriebliche Informationssysteme 2

6. Kostenrechnung | 2

7. Beschaffung, Logistik, Produktion I 2

8. Rechnerpraktikum: Betrieblichelnformationssysteme 2

(2) in Volkswirtschaftslehre:

l. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2

2. Politische Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte 2

3. Wirtschaftspolitik und Institutionen 2

(3) in den Rechtswissenschaften:

l. Wirtschaftsprivatrecht I 2

2. Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I 2

(4) in Mathematik und Statistik:

1. Mathematik 2

2. Statistik 2

LVP

LVP

LVP

LVP
LVP
LVP

LVP

PI

LVP

PI

LVP

LVP
LVP

LVP
PI
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(5) in der Fremden Wirtschaftssprache:

1. Wirtschaftskommunikationl 2 Pl

2. Wirtschaftskommunikation II 2 PI

(6) in Wirtschaftsinformatik:

l. Grundzüge der Modellierung 2 LVP

2. Grundzüge der Programmierung 2 LVP

3. Rechnerpraktikum aus Programmierung Z PI

4. Grundlagen der Informationswirtschaft 2 Pl

5. IS-Projektmanagement und Teamarbeit 2 PI

6. IT-Praktikum 8 PI

7. Vertiefendes Übungsprojekt I 2 PI

8. Vertiefendes Übungsprojekt II 2 PI

(7) in Informatik:

1. Datenbanksysteme 2 Pl

2. Algorithmen und Datenstrukturen 2 Pl

3. Analyse von Informationssystemen 2 PI

4. Netzwerke und Netzwerksicherheit 2 PI

(8) Abweichend von Abs 5 Z I ist die Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I nicht
prüfungsimmanent, sofem die gewählte Fremde Wirtschaftssprache Englisch ist.

(9) Die Studieneingangsphase beinhaltet folgende Lehrveranstaltungen aus einführenden und das Studium
besonders kennzeichnenden Fächern :

1. Betriebswirtschaftslehre Abs 1 Z I bis 5

2. Volkswirtschaftslehre Abs 2

3. Rechtswissenschaften Abs 3

4. Mathematik und Statistik Abs 4

5. Fremde Wirtschaftssprache Abs 5

6. Wirtschaftsinformatik Abs 6 Z I bis3

$ 7. Besondere Voraussetzungen flir den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen

(l) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation I ($ 6 Abs 5 Z l) in einer Fremden

Wirtschaftssprache setzt die Beherrschung dieser Fremdsprache im Umfang des Lehrplanes der

österreichischen allgemeinbildenden höheren Schulen voraus.

(2) Der Besuch der Lehrveranstaltung Wirtschaftskommunikation II setzt die erfolgreiche Ablegung der

Prüfungen aus Wirtschaftskommunikation I in dieser Fremden Wirtschaftssprache und mindestens fìinf
der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I,
Finanzierung I, Marketing I, PersonalÆührung/Organisation I, Einführung in betriebliche
Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und

öffentliches Wirtschaftsrecht I und Mathematik.

(3) Der Besuch der Lehrveranstaltung EinfÌihrung in betriebliche Informationssysteme setzt

Anwendersoftwarekenntnisse im Ausmaß des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) voraus.

(4) Der Besuch der Lehrveranstaltung Statistik setzt die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus

Mathematik und mindestens fünf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus:

Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, PersonalÆührung/Organisation I,
Einführung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
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Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I und
Wirtschaftskommunikation L

(5) Der Besuch der Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum: Betriebliche Informationssysteme setzt die
erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Einführung in betriebliche Informationssysteme und
mindestens fünf der folgenden neun Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 voraus: Buchhaltung und
Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I, Grundlagen der
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I,
Mathematik und Wirtschaftskommunikation I.

(6) Der Besuch der Lehrveranstaltungen Beschaffung, Logistik, Produktion I, Kostenrechnung I, Politische
Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte, lVirtschaftspolitik und Institutionen setzt jeweils die erfolgreiche
Ablegung der Prüfungen aus mindestens sechs der folgenden zehn Lehrveranstaltungen gemäß $ 6
voraus: Buchhaltung und Bilanzierung I, Finanzierung I, Marketing I, Personal/Führung/Organisation I,
EinfÌihrung in betriebliche Informationssysteme, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsprivatrecht I, Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I, Mathematik und
Wirtschaft skommunikation I.

(7) Der Besuch der Lehrveranstaltung Rechnerpraktikum aus Programmierung ($ 6 Abs 6 Z3) setzt die
erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Grundzüge der Modellierung ($ 6 Abs 6 Z l) und aus
Grundzüge der Programmierung ($ 6 Abs 6 Z 2) voraus.

(8) Die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen aus Rechnerpraktikum aus Programmierung ($ 6 Abs 6 Z3),
Statistik ($ 6 Abs 4 Z 2) und aus den betriebswirtschaftlichen Fächern der Studieneingangsphase ($ 6
Abs 9 Z l) sowie die Beherrschung der Fremdsprache Englisch im Umfang der Lehrveranstaltungen
Wirtschaftskommunikationl ($6Abs5 Z1) und Wirtschaftskommunikationll ($6Abs5 22) sind
Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen:

l. Grundlagen der Informationswirtschaft ($ 6 Abs 6 Z 4)

2. IS Projektmanagement und Teamarbeit ($ 6 Abs 6 Z 5)

3. Vertiefendes Übungsprojekt I ($ 6 Abs 6 Z 7)

4. aus dem Pflichtfach Informatik (S 6 Abs 7)

(9) Voraussetzung für den Besuch des IT Praktikum ($ 6 Abs 6 Z 6) ist die erfolgreiche Absolvierung von
Grundkurs I und II sowie Vertiefungskurs I und II (gemäß Anhang) der lT-Spezialisierung gemäß g 9.

(10) Der Besuch der Lehrveranstaltung Vertiefendes Übungsprojekt II ($ 6 Abs 6 Z 8) setzt die
erfolgreiche Ablegung der Prüfung aus Vertiefendes Übungsprojekt I ($ 6 Abs 6 Z 7) voraus.

$ 8. Wahlf?icher
(l) In Rahmen der WahlfÌicher sind zu wählen:

a) eine IT-Spezialisierung

b) eine IT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftsleh¡e oder ein IT-Vertiefungsfach oder eine weitere
IT-Spezialisierung

(2) Lehrveranstaltungen der Wahlfricher können nur dann besucht und Prüfungen darüber abgelegt werden,
wenn die Lehrveranstaltungen der Studieneingangsphase ($ 6 Abs 9) vollständig absolviert worden sind.

(3) Sich gegenseitig ausschließende V/ahlfÌicher sind in Anhang 4 angefÌihrt.

(4) In einer gewählten IT-Spezialisierung oder im gewählten IT-Vertiefungsfach ist im Rahmen der
Lehrveranstaltung Vertiefungskurs VI eine Bakkalaureatsarbeit abzufassen.
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$ 9. IT-Spezialisierung
(l) Nach V/ahl der/des Studierenden ist eine aus den folgenden IT-Spezialisierungen abzulegen:

E-Business,

Electronic Commerce,

Inform ation swirtschaft ,

Neue Medien.

(2) Jede lT-Spezialisierung umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 16 SSt. Jede dieser
Spezialisierungen folgt einer einheitlichen Sequenzierung in 4 SSt Grundkurse und 12 SSt
Vertiefungskurse.

(3) Für jede IT-Spezialisierung ist im Anhang 2 geregelt:

1. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß Abs 2;

3. die Festlegung, dass alle Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter abgehalten werden.

$ I 0. IT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre
(1) Die/der Studierende ist berechtigt, entsprechend der Wahlmöglichkeit gemäß $ 8 Abs I eine IT-

orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre zu absolvieren. Hierzu kann die/der Studierende aus den

folgenden IT-orientierten speziellen Betriebswirtschaftslehren auswählen:

Finanzierung

Handel und Marketing

Organisation und Materialwirtschaft (Supply Management)

Operations Research

Tourismusanalyse und Freizeitmarketing

Transportwirtschaft und Logistik

(2) Jede IT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von
16 SSt (4 SSt Grundkurse und 12 SSt Vertiefungskurse).

(3) IT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehren können entweder vollständig in Form
prüfungsimmanenter Lehrveranstaltungen angeboten werden (Prüfungsmodus A), oder es sind 4 SSt
Grundkurse und 4 SSt Vertiefungskurse in prüfungsimmanenter Form anzubieten, und über die
verbleibenden 8 SSt ist eine Fachprüfung abzulegen (Prüfungsmodus B). Diese umfasst einen maximal
vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und wird als Einzelprüfung abgelegt. Die
Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung des schriftlichen Prüfungsteiles
voraus.

(4) Für jede lT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre ist im Anhang I geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, wobei eine Sequenzierung
in 4 SSt Grundkurse und 12 SSt Vertiefungskurse vorzusehen ist und die Abfolge so angelegt sein muss,
dass alle Lehrveranstaltungen der IT-orientierte Speziellen Betriebswirtschaftslehre innerhalb von drei
Semestern absqlviert werden können;

3. ob sämtliche Lehrveranstaltungen prüfungsimmanent angeboten werden oder eine Fachprüfung
gemäß Abs 3 abzulegen ist.

77



$ 11. IT-Vertiefungsfach
(1) Die/der Studierende ist berechtigt, anstelle einerlT-Spezialisierung gemäß $ 9 und der IT-orientierten

Speziellen Betriebswirtschaftslehre gemäß $ l0 eines aus den folgenden lT-VertiefungsÍÌichern zu

absolvieren:

Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung

GEO - I n form at i on ssy ste m e

Informationswirtschaft und Recht

(2) Ein IT-Vertiefungsfach entsteht aus der Verbindung einer lT-Spezialisierung mit einem weiteren Fach.

Jedes IT-Vertiefungsfach umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von l6 SSt; davon sind zumindest
8 SSt. mit informationstechnischen Inhalten anzubieten; 2 SSt sind mit integrativen Inhalten gemeinsam

von den am lT-Vertiefungsfach beteiligten Fächern zu gestalten. Jede dieser Spezialisierungen folgt
einer einheitlichen Sequenzierung in 4 SSt Grundkurse, 12 SSt Vertiefungskurse.

(3) Für jedes lT-Vertiefungsfach ist im Anhang 3 geregelt:

l. die Bezeichnung und das Stundenausmaß der einzelnen Lehrveranstaltungen;

2. besondere Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen gemäß Abs 2;

3. die Festlegung, dass alle Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter abgehalten werden.

$ 12. Freie \ilahlfächer
(l) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie Wahlfücher laut $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG im

Ausmaß von 10 SSt zu erbringen.

(2) Die freien Wahlfticher können aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und
ausländischen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu
erbringen sind Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angeführt.

$ 13.IT-Praktikum
Das IT-Praktikum wird im Rahmen einer Lehrveranstaltung abgewickelt, in der die Themenstellung und die
Bewertung der Praxisleistung erfolgt. Das IT-Praktikum kann entweder als Praktikum in einem externen
Unternehmen oder auch als Praktikum im universitären Umfeld (bspw. im Rahmen eines
Forschungsprojekts) absolviert werden. Die Ergebnisse des lT-Praktikums sind in Form einer
Bakkalaureatsarbeit zusammenzufassen.

$ 14. Bakkalaureatsprüfung
Die Bakkalaureatsprüfung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $$ 6, 9, l0 und l l und der allenfalls
vorgeschriebenen Fachprtifung in der von dem/der Studierenden gewählten lT-orientierten Speziellen
Betriebswirtschaftslehre ($ I 0).

$ 15. Zulassung zum Magisterstudium
Voraussetzung zvr Zulassung zum Magisterstudium ist der positive Abschluss eines fachlich in Frage
kommenden Bakkalaureatsstudiums oder eines gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen
oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung.
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MAGISTERSTUDIUM

$ 16. Pflicht- und Wahlfücher
Die Pflicht- und Wahlfücher sind

Bezeichnung des Faches

(l) Wirtschaftsinformatik 6

(2) Mathematische Methoden ftir
die Wirtschaftswissenschaften 5

(3) IT-Spezialisierung 16

(4) Eine IT-Spezialisierung oder eine lT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre oder ein IT-
Vertiefungsfach 16

(5) Freie WahlÍÌicher 4

$ 17. Pflichtfücher
Die Lehrveranstaltungen der Pflichtf?icher gemäß $ l6 Abs I und 2 sind:

Bezeichnung der Lehrueranstaltung ,SS/ Prüfungsart gemcil3 $ 3 Abs 2

( 1 ) in Wirtschaft sinformatik:

l. IT-Strategie

2. IT-Controlling

3. Business Process Re-Engineering (BPR)

SSI

2

2

2

PI

PI

PI

(2) in Mathematische Methoden fi.ir die Wirtschaftswissenschaften

l. Grundkurs 2

2. Aufbaukurs 2

3. Mathematische Methoden fÌir die Informatik I

PI

PI

PI

(3) Als Vorbedingung für den Besuch des Aufbaukurses gilt die Absolvierung des Grundkurses

$ 18. Wahlf?icher
(l) Ln Rahmen der WahlfÌicher sind aus den nicht bereits im Bakkalaureatsstudium abgelegten

Wahlfüchern gemäß $ 16 Abs 4 zu wählen:

a) eine IT-Spezialisierung ($ l6 Abs 3)

b) eine lT-orientierte Spezielle Betriebswirtschaftslehre oder ein IT-Vertiefungsfach oder eine

IT-Spezialisierung ($ l6 Abs a)

(2) Sich gegenseitig ausschließende Wahlfricher sind in Anhang 4 angefi.ihrt.

weitere

79



$ 19. Freie Wahlf?icher
(l) Die Studierenden haben Leistungsnachweise über freie Wahlfricher laut $ 13 Abs 4 Z 6 UniStG im

Ausmaß von 4 SSt zu erbringen.

(2) Die freien Wahlfücher können aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten inländischen und ausländi-
schen Universitäten ausgewählt werden, soweit Prüfungen über diese Lehrveranstaltungen zu erbringen
sind. Im Anhang 4 sind sich ausschließende Wahlmöglichkeiten angeführt.

$ 20. Magisterarbeit
(1) Jede/r Studierende hat eine Magisterarbeit ($ 61a UniStG) zu verfassen.

(2) Das Thema der Magisterarbeit ist einem der im Studienplan festgelegten Pflicht- und Wahlfücher zu
entnehmen.

(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von
Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen.

(4) Die Aufgabenstellung der Magisterarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende oder für einen
Studierenden die Bearbeitung innçrhalb von 6 Monaten möglich und zumutbar ist.

(5) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die
Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.

$ 21. Magisterprüfung
Die Magisterpri.ifung besteht aus den Lehrveranstaltungsprüfungen einschließlich der Beurteilung der
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter gemäß $$ l7 und 18 und der allenfalls
vorgeschriebenen Fachprtifung in der von dem/der Studierenden gewählten lT-orientierten Speziellen
Betriebswirtschaftslehre ($ 10) sowie den Prüfungen über freie WahlÍÌicher, soweit sie nicht gemäß $ 12

Abs I in die Bakkalaureatsprüfung einbezogen wurden. Zudem muss die Magisterarbeit positiv beurteilt
worden sein.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

$ 22. Inkrafttreten
Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2002 in Kraft.

ANHANG 1 : IT-ORIENTIERTE SPEZIELLE BETzuEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Prüfungsmodus A:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ^SSl Prüfungsart gemä/3 $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
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Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfiolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus

Prüfungsmodus B:
Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeic hnung der Lehweranstaltung SSI Prùfungsart gemäJ| $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung
im Rahmen der Fachprüfung

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Die Fachprüfung umfasst einen maximal vierstündigen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil und

wird als Einzelprüfung abgelegt. Die Zulassung zum mündlichen Prüfungsteil setzt die positive Beurteilung

des schriftlichen Prüfungsteiles voraus. Für die Vertiefungskurse III bis VI erfolgen daher keine gesonderten

Le i stun gsüberprüfungen.

Liste der Speziellen Betriebswirtschaftslehren und Zuordnung zu einem Prüfungsmodus:

Prüfungsmodus A:
Operations Research
Organisation und Materialwirtschaft (Supply Management)
Tourismusanalyse und Freizeitmarketing

Prüfungsmodus B:
Finanzierung
Handel und Marketing
Transportwirtschaft und Logistik

ANHANG 2: IT.SPEZIALISIERUNG

Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen:

Bezeichnung der Lehrveranstaltung SSt Prüfungsart gemäJ| $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
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Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Liste der IT-Spezialisierungen :

E-Business,

Electronic Commerce,

Informationswirtschaft ,

Neue Medien.

ANHANG 3: IT.VERTIEFUNG

Bezeichnung und Stundenausmaß der Lehrveranstaltungen

B ezeichnung der Lehrveranstaltung SS/ Prüfungsart gemd/ì $ 3 Abs 2

Grundkurs I
Grundkurs II
Vertiefungskurs I
Vertiefungskurs II
Vertiefungskurs III
Vertiefungskurs IV
Vertiefungskurs V
Vertiefungskurs VI

Der Besuch der Vertiefungskurse setzt den erfolgreichen Abschluss der Grundkurse voraus.

Liste der IT-Vertiefungen:
Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung

GEO-Informationssysteme

Informationswirtschaft und Recht

ANHANG 4: UBERSCHNEIDUNGEN
Aus den unter Punkt 1) bis 3) angefi.ihrten Fächern kann jeweils nur ein Fach gewählt werden, dies gilt auch

fÌir die freien WahlfÌicher:

1) E-Business ($ 9 Abs l) und

Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung ($ 1l Abs 1)

2) Informationswirtschaft ($ 9 Abs 1) und
Informationswirtschaft und Recht ($ l l Abs 1)

3) GEO-Informationssysteme ($11 Abs I bzw. ç16 Z 4) und freies Wahlfach: Geoinformatik &
Geomarketing ($12 bzw. $19)

2

2

2

2

2

2

2

2

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
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1 50) Studienplan
für das Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

an der Wi rtschaftsun iversifät Wien

(ldF der Beschlüsse der Studienkommission vom21. Juni 2000, vom 11. April 2001, vom
21. Jänner 2002 und vom 15. April 2002, nicht untersagt von der Bundesministerin für
Bildung, Wissenschaft und Kultur am 30. Jänner 2001, GZ 52.36912-VlllDI2l2O01, am 4.
Mai 2001 , GZ 52.369/3-Vll/D1212001, am 13. Februar 2002, GZ 52.356112-VlllDl2l2002
und am 4. Juni 2002, GZ 52.36918-VlllDl2l2002)

Die Studienkommission für das Doktoratsstudium der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien erlässt auf Grund des
Bundesgesetzes über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz -
UniStG), BGBI I Nr 48/1997 idgF, nachfolgenden Studienplan für das Doktoratsstudium
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Bildungsziele

S 1 Das Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften dient der
Heranführung zur Fähigkeit, durch selbständige Forschung zuÍ Entwicklung der
Wissenschaften beizutragen, und der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Zulassung zum Studium

$ 2 Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist der Abschluss eines sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Diplomstudiums oder der Abschluss eines anderen
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen
postsekundären Bildungseinrichtung oder gemäß S 5 Abs 3 FHSTG der Abschluss eines
einschläg igen Fachhochschul-Studienganges.

Studiendauer

$ 3 Das Studium umfasst 4 Semester.

Dissertation

S 4 (1) Die/der Studierende hatdurch die Dissertation überdie an eine Diplomarbeit oder
Magisterarbeit zu stellenden Anforderungen hinaus darzutun, dass sie/er die Befähigung
zur selbständigen Bewältigung wissenschaftlicher Probleme enryorben hat.

(2) Das Thema der Dissertation ist einem der im Studienplan der absolvierten sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung festgelegten Prüfungsfächer zu entnehmen.
Falls das gewählte Fach auf Grundzüge des Fachgebietes beschränkt ist, bleibt diese
Beschränkung für den Fall der Wahl dieses Faches als Dissertationsfach außer Betracht.
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(3) Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus
einer Anzahl von Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer
auszuwählen. Wird das von der/dem Studierenden vorgeschlagene Thema zur Betreuung
nicht angenommen, eignet es sich aber für eine Dissertation, so hat die
Studiendekanin/der Studiendekan die Studierende/den Studierenden einer in Betracht
kommenden Universitäts- oder Hochschullehrerin/einem in Betracht kommenden
Universitäts- oder Hochschullehrer mit deren/dessen Zustimmung zuzuweisen.

(4) Die/Der Studierende hat das Thema und die Betreuerin/den Betreuer der Dissertation
der Studiendekanin/dem Studiendekan vor Beginn der Bearbeitung schriftlich bekannt zu
geben. Bis zur Einreichung der Dissertation ist ein Wechsel der Betreuerin/des Betreuers
zulässig.

(5) Gleichzeitig mit der Zuweisung der Studierenden/des Studierenden zu einer
Dissertationsbetreuerin/einem Dissertationsbetreuer hat die Studiendekanin/der
Studiendekan die Beurteilerinnen/die Beurteiler der Dissertation zu bestellen. Die
Betreuerin/der Betreuer der Dissertation soll zur Beurteilerinlzum Beurteiler bestellt
werden. Die zweite Beurteilerin/der zweite Beurteiler wird nach Anhörung der
Betreuerin/des Betreuers und der/des Studierenden von der Studiendekanin/dem
Studiendekan bestimmt.

(6) Unmittelbar nach der Bestellung der Beurteilerin/des Beurteilers hat die
Studiendekanin/der Studiendekan nach Anhörung der/des Studierenden und der
Beurteilerinnen/Beurteiler unter Wahrung eines engen thematischen Zusammenhangs mit
dem Dissertationsthema ein Hauptfach als ein Fachprüfungsfach festzulegen. Wurde das
Hauptfach aus den Fächern Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft (vgl Anlage a)
festgelegt, kann die Studiendekanin/der Studiendekan auf Antrag der/des Studierenden
ein Nebenfach aus den in $ 4 Abs 2 genannten Fächern festlegen. Wurde als Hauptfach
ein anderes Fach festgelegt, so hat die Studiendekanin/der Studiendekan unter
Berücksichtigung derselben Anforderungen wie für das Hauptfach ein Nebenfach aus den
Fächern Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft (vgl Anlage a) festzulegen.

(7) Vor der Vorlage der Gutachten ist von der Studierenden/dem Studierenden in
Anwesenheit von beiden Beurteilerinnen/Beurteilern öffentlich im Rahmen einer
Arbeitsgemeinschaft zur eingereichten Dissertation Stellung zu nehmen (defensio
dissertationis).

(8) Die Dissertation ist von den zwei Beurteilerinnen/Beurteilern innerhalb von höchstens
vier Monaten zu beurteilen.

(9) Beurteilt eine/einer der beiden Beurteilerinnen/Beurteiler die Dissertation negativ, hat
die Studiendekanin/der Studiendekan eine dritte Beurteilerin/einen dritten Beurteiler
heranzuztehen, die/der zumindest einem nahe verwandten Fach angehören muss.
Diese/dieser hat die Dissertation innerhalb von zwei Monaten zu beurteilen.

(10) Gelangen die Beurteilerinnen/Beurteiler zu keinem mehrheitlichen Beschluss über die
Beurteilung, sind die vorgeschlagenen Beurteilungen zu addieren, das Ergebnis der
Addition durch die Anzahl der Beurteilerinnen/Beurteiler zu dividieren und das Ergebnis
auf eine ganzzahlige Beurteilung zu runden. Dabei ist bei einem Ergebnis, das größer als,
5 ist, aufzurunden.
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Gesamtstundenzahl und Pflichtfächer

S 5 (1) Das Doktoratsstudium umfasst 13 Semesterstunden (SS0

(2) Als Pflichtfächer des Doktoratsstudiums gelten:

a) Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften unter Berück-
sichtig u ng der Wissenschaftstheorie
b) Hauptfach, dem das Thema der Dissertation zuzuordnen ist, gemäß $ 4 Abs 6
c) Nebenfach gemäß $ 4 Abs 6

Leh rveranstaltungen aus den Pflichtfächern

S 6 (1) Die Lehrveranstaltungen gemäß $ 5 sind

a) Seminar aus Wissenschaftstheorie (2 SSt)
b) Seminar aus Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften I (2 SSt)
c) Seminar aus Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ll (2 SSÐ
d) Seminar aus dem Hauptfach (2 SSt)
e) Seminar aus einem Nebenfach oder vertiefendes Seminar aus dem Hauptfach oder
vertiefendes Seminar aus Forschungsmethoden der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften (2 SSt)
f) Vertiefendes Seminar aus dem Hauptfach oder vertiefendes Seminar aus
Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (2 SSÐ
g) Arbeitsgemeinschaft defensio dissertationis (1 SS0

(2) Wurde das Dissertationsthema einem rechtswissenschaftlichen, einem
sozialwissenschaftlichen oder einem geistes- und formalwissenschaftlichen Fach
entnommen, ist das Seminar in $ 6 Abs 1 lit e) verpflichtend aus einem Prüfungsfach, das
den Fächern Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft zuzuordnen ist, abzulegen
(Zuordnung in Anlage a).

(3) Seminare haben der wissenschaftlichen Diskussion zu dienen. Von den Teilnehmern
sind eigene mündliche oder schriftliche Beiträge zu fordern. Arbeitsgemeinschaften dienen
der Diskussion konkreter Forschungsergebnisse.

Fachprüfungen

$ 7 Als Fachprüfungen sind Prüfungen aus folgenden Fächern abzulegen:

Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften I

Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ll
Hauptfach gemäß $ 4 Abs 6, dem das Thema der Dissertation zuzuordnen ist

a)
b)
c)
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Prüfungsordnung

S B (1) Die Fachprüfungen gemäß S 7 lit a) und b) sind schriftlich abzuhalten

(2) Die Fachprüfung gemäß S 7 lit c) ist mündlich abzuhalten.

(3) Die Lehrveranstaltung gemäß S 6 Abs 1 lit a) ist mit einer schriftlichen
Lehrveranstaltu ngsprüfung abzuschließen.

(a) Die erfolgreiche Ablegung der Lehrveranstaltungsprüfung gemäß $ 6 Abs I lit a) und
der Fachprüfungen gemäß S 7 lit a) und b) sind Voraussetzung für die Teilnahme an den
Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 Abs 1 lit d) bis f).

(5) Die Lehrveranstaltungen gemäß $ 6 Abs 1 lit d) bis f) sind mit einer mündlichen oder
einer schriftlichen Lehrveranstaltungsprüfung abzuschließen. Die erfolgreiche Ablegung
dieser Prüfungen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Fachprüfung gemäß $ 7 lit c).

Akademische Grade

S I (1) Absolventinnen bzw Absolventen des Doktoratsstudiums sind jene Studierende, die
die Anforderungen der $$ 4 bis 7 dieses Studienplanes erfüllt haben.

(2) Absolventinnen des Doktoratsstudiums wird der akademische Grad "Doktorin der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften", Absolventen des Doktoratsstudiums wird der
akademische Grad "Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften", lateinische
Bezeichnung jeweils "Doctor rerum socialium oeconomicarumque", abgekürzt
"Dr. rer.soc.oec.", verliehen.

(3) Die Verleihung des akademischen Grades hat durch die Studiendekanin/den
Studiendekan nach der positiven Beurteilung aller im Studienplan vorgeschriebenen
Prüfungen unbeschadet der Abhaltung akademischer Feiern im Zusammenhang mit dem
Abschluss der Prüfungen durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch
spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller Voraussetzungen amtswegig zu erfolgen.

Ubergan gsbestimm u ngen

S 10 (1) Ordentliche Studierende, die vor lnkrafttreten dieses Studienplanes ihr Studium
begonnen haben, sind berechtigt, ihre Studien weitere 5 Semester nach den bisher
geltenden Studienvorschriften weiterzuführen und abzuschließen. Wird das Studium nicht
fristgerecht abgeschlossen, ist die/der Studierende für das weitere Studium dem neuen
Studienplan unterstellt. lm Übrigen ist sie/er berechtigt, sich jederzeit durch schriftliche
Erklärung dem neuen Studienplan zu unterstellen (S B0 Abs 2 UniStG).

(2) Eine vor dem 1. Oktober 2002 abgelegte Fachprüfung aus Forschungsmethoden der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (gemäß S 7 lit a) des Studienplanes ldF der
Beschlüsse der Studienkommission vom 21. Juni 2000, vom 11. April 2001 und vom 21.
Jänner 2002 nicht untersagt von der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 30. Jänner 2001, GZ 52.36912-VlllDl2l2001, am 4. Mai 2001 , GZ 52.369/3-
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VlllDl2l2001 und am 13. Februar 2002, GZ 52.356112-VlllDl2l2002) ist den
Fachprüfungen Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften I und
Forschungsmethoden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ll gemäß S 7 l¡t a) und lit
b) dieses Studienplanes gleichgesetzt.

lnkrafttreten

$ 1 1 Dieser Studienplan tritt mit dem 1 . Oktober 2002 in Kraft

Anlage a

Fächerzuordn ung im Doktoratsstudi u m (Studienpläne nach AHSTG)

I . Betriebswirtschaftliche Fächer:

Al lgemeine Betriebswirtschaftslehre
Besondere BWL: Bankbetriebslehre
Besondere BWL: Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Besondere BWL: Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public
Management)
Besondere BWL : Betriebswi rtschaftsleh re de r öffentl iche n Verwa ltu ng
u nd der öffentl ichen Wi rtsch aft su nterneh m u ngen
Besondere BWL: Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels
Besondere BWL: Entrepreneurship
Besondere BWL: Finanzierung
Besondere BWL: Genossenschaften
Besondere BWL: Gewerbe, Klein- und Mittelbetriebe
Besondere BWL: Handel und Marketing
Besondere BWL: lndustrie
Besondere BWL: I nformationswirtschaft
Besondere BWL: lnternationales Marketing und Management
Besondere BWL: Marketing
Besondere BWL: Operations Research
Besondere BWL: Organisation und Materialwirtschaft
Besondere BWL: Personalmanagement
Besondere BWL: Produktionsmanagement
Besondere BWL: Tourismus
Besondere BWL: Transportwirtschaft
Besondere BWL: Unternehmensführung
Besondere BWL: Unternehmensrechnung und Revision
Besondere BWL: Verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management
Besondere BWL: Versicheru ngsbetriebslehre
Besondere BWL: Werbewissenschaft und Marktforschung
Besondere BWL: Wirtschaftsinformatik
Europäische lntegration (unter betriebswirtschaftlicher Perspektive)
Wahlfach : Projektmanagement
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Fächer der wirtschaftspädagogischen Studienrichtung

Betriebspädagogik
Didaktik der lnformationsverarbeitung
Didaktik der Volkswirtschaftslehre
Wirtschaftspädagogik einschließlich der Didaktik der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer

2. Volkswirtschaftliche Fächer:

Arbeitsmarkttheorie u nd -politik
Au ßenwirtschaftstheorie und -politik
Eu ropä ische I nteg ration (u nte r volkswirtschaft I icher Perspektive)
Finanzwissenschaften
lndustrieökonomie
I nternationa le Wi rtschafts- u nd Entwickl u ng sökonom ik
Ökonometrie
Umweltökonomie
Volkswi rtschaftspol iti k
Volkswi rtschaftstheorie
Volkswirtschaftstheorie und -politik
Volkswi rtschaftstheorie u nd -politik und Fi na nzwissenschaften

3. Rechtswissenschaftliche Fächer:

Arbeitsrecht
Arbeitsrecht und Grundzüge des Sozialrechts
Europäische lntegration (unter juristischer Perspektive)
E u ropä isches Wi rtschaftsrecht
Finanzrecht
Grundzüge des öffentlichen Rechts
Grundzüge des Privatrechts
I nternationales Handelsrecht
Sozialrecht
Umweltrecht

4. Sozialwissenschaftliche und geistes- und formalwissenschaftliche Fächer

Grundzüge der angewandten Mathematik
Wirtsch aftswissenschaft ler
Grundzüge und Methoden der Soziologie
Philosophie
Raumplanung
Sozial- und Wirtschaftsgeographie
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Sozialpolitik
Spezielle Soziologie
Spezielle Statistik

und der Statistik für Sozial- und
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Technologie
Wi rtschaftspsycho log ie

Fremdsprachen:

Englisch
Englisch für die Außenwirtschaft
Französisch
Italienisch
Japanisch
Russisch
Spanisch
Tschechisch

Fächer der wirtschaftspädagogischen Studienrichtung

Erziehu ngswissenschaft
Grundzüge der qualitativen und quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung

Fächerzuord nung im Doktoratsstud ium (neue Stud ienpläne nach Un iStG) :

1 . Betriebswirtschaftliche Fächer:

Betriebswirtschaftsleh re
E-Business
Electronic Commerce (u nter betriebswirtschaftlicher Perspektive)
I nformationswirtschaft
lnformationswirtschaft und Recht (unter betriebswirtschaftlicher Perspektive)
Spezielle BWL: Bankbetriebslehre
Spezielle BWL: Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Spezielle BWL: Betriebswirtschaftslehre der Genossenschaften
Spezielle BWL: Betriebswirtschaftslehre der lndustrie
Speziel le BWL: Betriebswi rtschaftsleh re der Klein- und M ittelbetriebe
Spezielle BWL: Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Organisationen (Public
Management)
Spezielle BWL: Betriebswi rtschaftslehre des Au ßenhandels
Spezielle BWL: Change Management und Management Development
Spezielle BWL: Entrepreneurship
Spezielle BWL: Finanzierung
Spezielle BWL: Finanzierung - lnternationale Finanzierung
Spezielle BWL: Handel und Marketing
Spezielle BWL: I nformationswirtschaft
Speziel le BWL: I nteg rierte U nterneh mensrechnu n g

Spezielle BWL: lnternationales Marketing und Management
Spezielle BWL: Marketing
Spezielle BWL: Operations Research
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Spezielle BWL: Organisation und Materialwirtschaft (Supply Management)
Spezielle BWL: Personalmanagement
Spezielle BWL: Personalmanagement - lnternational Human Resource Management
Spezielle BWL: Produktionsmanagement
Spezielle BWL: Risikomanagement und Versicherungswirtschaft
Speziel le BWL: Tourism usa nalyse und Freizeitmarketin g
Spezielle BWL: Transportwirtschaft und Logistik
Spezielle BWL: U nternehmensführung
Spezielle BWL: Unternehmensrechnung und Revision
Spezielle BWL: Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Management
Speziel le BWL: Verha ltenswissenschaft lich O rientiertes Ma nagement - I nternation a I

Organisational Behaviour
Spezielle BWL: Werbewissenschaft und Marktforschung
Spezielle BWL: Wirtschaftsinformatik
Kompetenzfeld : Europäische I nteg ration
Kompetenzfeld : General Management
Kompeten zfeld: I nformationswirtschaft und lT-Recht
Kompetenzfeld: lnternational Business & lnternational Law
Kompetenzfeld : I nternationale U nternehmensbesteueru n g
Kompetenzfeld : I ntern ationalisierung u nd Stand ortwah I

Kompetenzfeld : Management Consulting
Kompetenzfeld: Management im NPO-Sektor
Kompetenzfeld : M ittel- und Osteu ropamanagement
Kompetenzfeld: Personal und Arbeit
Kompetenzfeld : Qualitätsmanagement
Kompetenzfeld: Rechnungswesen und Corporate Governance
Kompetenzfeld: Tourismusanalyse, Freizeitmarketing und Regionalmanagement
Kompetenzfeld : Umweltmanagement
Kompetenzfeld : U nternehmensbesteuerung
Neue Medien (unter betriebswirtschaftlicher Perspektive)
Wahlfach : Projektmanagement
Wírtschaftsinformatik

Fächer der wirtschaftspädagogischen Studienrichtung

Didaktik der Betriebs- und Volkswirtschaft
Didaktik der lnformationswirtschaft
Wirtschaftspädagogik

2. Volkswirtschaftliche Fächer:

Arbeitsmarkt- und Organisationsökonomik
Außenwirtschaft
Finanzwissenschaft
Frauen in der Volkswirtschaft
lnfrastrukturökonomie und Öffentliche Wirtschaft
I nterd iszipl i näres Vertiefu ngsfach : Geld und Finanzierung
I nterd isziplinäres Vertiefu n gsfach : Heterodoxe Ökonom ie
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lnterdisziplinäres Vertiefungsfach: lnternationale Wirtschaft und Entwicklung
lnternationale Wirtschaft und Entwicklungsökonomik
Sozialpolitik
Sozioökonomische Theorien
Spieltheorie
Volkswirtschaftslehre

3. Rechtswissenschaftliche Fächer:

Arbeitsrecht
Das Recht des E-Commerce
Electronic Commerce (unter juristischer Perspektive)
Eu ropäisches Wirtschaftsrecht
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Grundzüge des Steuerrechts
lnformationswirtschaft und Recht (unter juristischer Perspektive)
lntellectual Property und Wettbewerbsrecht
lnternational Corporate and Financial Law
I nternationales Steuerrecht
I nternationales Vertragsrecht
I nternationales Wirtschaftsrecht
lT-Recht
Law of lnternational Commerce
Öffentl iches Wirtschaftsrecht
Österr. und Europ. Arbeitsrecht mit Grundzügen des Sozialrechts
Neue Medien (unter juristischer Perspektive)
Privatrecht
Sozialrecht
Umweltrecht
U nterneh menssteuerrecht
Wirtschaftsrecht in Mittel- und Osteuropa

4. Sozialwissenschaftliche und geistes- und formalwissenschaftliche Fächer:

Abfall- und Ressourcenmanagement
Angewandte Sozialforschung
Angewandte Wirtschaftsgeographie
Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung
Einführung in die Soziologie
Empirische Methoden
Geoinformatik & Geomarketing
G EO-l nformationssysteme
Geschichte des Computings
Globalisierung und Regionalentwicklung
lntegriertes Produktmanagement (Umwelt, Technik, Okonomie)
I nterd isziplinäres Vertiefungsfach : Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft
I nte rd iszi p I inä res Vertiefu n gsfach : Wirtschaft u nd Rau m
lndustrial Engineering - Technologie
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Konsumökologie und Konsumökonomie
Mathematik und Statistik
Mathematische Methoden für die Wirtschaftswissenschaften
Methoden der empirischen Sozialforschung
Organisation und Systementwicklung
Ökonometrie
Philosophie
Sozial- und Wirtschaftspsychologie
Sozialwissenschaft liche Methoden
Spezialprobleme der Wirtschaftsgesch ichte
Standort und Regionalentwicklung
Statistik für Finanzmärkte
Umweltökonomik und internationale Aspekte der Umweltökonomik
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft und Kultur
Wi rtsch aftsg eog ra ph ie des We ltwi rtschafts ra u mes
Wi rtschaftsgeog raph ie/Econom ic Geog raphy

Fremde Wi rtschaftss prachen :

Englisch
Englisch für die internationale Wirtschaft
Französisch
Italienisch
Russisch
Spanisch
Tschechisch

Fächer der wirtschaftspädagogischen Studienrichtung

Erzieh u ngswissenschaft
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151) Verordnung der Studienkommission der Studienrichtung Betriebswirtschaft
an der Wirtschaftsuniversität Wien gemäß S 59 Abs. I UniStG

g I Die Studienkommission der Studienrichtung Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien legt fest, dass
die im Anhang enhaltenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen für den Studienplan Betriebswirtschaft nach UniStG
(ldF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April 2002, nicht untersagt von der Bundesministerin für
Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356129-Vlll9l2l2002) ankannt werden, wenn sie im

Studienplan Betriebswirtschaft nach AHSTG (¡dF vom 31 . Juli ',l997) an der Wirtschaftsuniversität Wien abgelegt oder
für diesen bereits anerkannt worden sind.

g 2 Der Umfang der Anerkennung richtet sich nach dem Antrag der/des ordentlichen Studierenden.

g 3 Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der

Wirtschaftsuniversität Wien in Kraft.

Anhang

sstlra, I llehrveranstattunsen bzw. prr¡runsenFach / LV und Prilfungen

- 1.Abschn¡tt Ab Herbst 2002 gült¡ge Studienplitne ("BW-Neu")B¡sherige Studienpläne

BETRIEBSWIRTSCHAFT

¡rveranstaltunqen bzw.
undenzierunq I 4

4

Personalwesen/ Führung/ Organisation PS I
lnvest¡t¡on und Finanzierunq PS
Marketinq (Absalz) PS 1

Beschaffuno. Laqerunq uncf Produkt¡on PS

Elektronische Datenverarbe¡tung VO 2

Elektronische Datenverarbeitung PS 2

2Buchhaltung und Bilanzierung ll PS

|'17aus ABWL
+ Buchhaltung und Bilanzierung ll+lll
+ 2 der folgenden LV nach Wahl:

Personal/Ftlhrung/Organisation ll
Finanzierung ll
Marketing ll
Beschaffung, Logistik, Produktion ll

il
2
1

l6

4

aus ,|

in betriebl¡che

Wehlfächer

Buchhaltung und Bilanz¡erung ll
+ und

VWL aus Mikro-od.Makroökonmie PS 2

IWVL aus lMrtschaftspolit¡k Ps 2

2

2
lvr^rL
IVl¡/L

aus Polit¡scher Okonomie PS oder
aus Sozial- und Wrtschaftsgeschichte PS

13
+ 1 der folgenden LV nach Wahl:

lnternat¡onale Makroökonomik
Angewandte Mikroökonomik
W¡rlschaftspolitik
F¡nanzw¡ssenschafi

der VVVL

und

aus 1

Þ+ Wahlfach

aus

Privatrecht, PS aus Bi¡rgerl. Recht 2

2Privatrecht, PS aus Handelsrecht

Privatrecht, PS aus be¡den Te¡lbereichen (BR + HR) 2

Vertragsgeslaltung PS

Wettbewerbsrecht PS
Gesellschaftsrecht PS

2
2
2

+ Wahlfach "Corporate Finance, Vertragsgestaltung
und Wettberwerbsrecht'

bzw.

2

Gesellschaftsrecht

3

b

1

2

1

2

I oder ll

il

I oder ll

I oder ll

alle obigen LV
+ Freie

ob¡gen LV

aus

aus



Mathemat¡k I PS 1

Stet¡st¡k IPS 1

l\¡ãthematildstatíst¡k ll PS 2
,rprf¡fung aus Mathematik/Statist¡k l8

12aus Mathemat¡Ustatistik
Math./Statistik' ')

2

1

4
4
4

Wahlfächer

Freie Wahlfåcher
aus

+ WahlÍach

Lehrveransta
2

tPs 2

Iaus

12aus Soziolog¡e

Grundkurs

4

')Wehlfach 6

obigen LV

obigen LV

in die

PS Fremdsprache I

PS Fremdsprache ll
2
3 2

l8f. Vorprüfung aus Sprache
t-:l

\Mrtschaiskommunikat¡on ll I

4.
6

2

') Oiesês Wahllach g¡lt als vollwert¡g€s 6-slùndiges Wahlfach, obwohl ss im Vvlr-Wâhlfâclìprogramm nicht angsboton w¡rd. Es kãnn nur ¡m Wêge der Anerkênnung fi¡r d¡s
absolv¡erte D¡plompn¡úung oder Vorpn¡tung abgêlôgt bil. angerechnet w€rdsn (wird dahsr auch âls "virtuellos" Wahlfac¡ bsze¡chnet).

lra, I lletrveransøltunqen bzrv. prr¡runqenFach / LV und Pr{¡funqen sst

Ab Herbst 2002 Stud¡enpläne ("BW-Neu")

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Bisherige Studienplline ('BW-AltT - 2.Abschn¡tt

2
Besteuerung der Untemehmung PS

Controll¡ng PS

lnvestition und Finanz¡erung ll PS
2

2
lnternal¡onales Market¡ng und Außenhandelstechnik PS

Management und lnformationssysteme PS
2

2
Untemehmensführung und Personal PS

AB\^/L Seminar PS
2

Kostenrechnung ll PS 2

11aus ABWL

ll und

bzw.

2

2

2

) 6

2
2

LV aus BW 2.Abschn¡tt

il

I

ll oder

Volkswirtschaftstheorie (T) 2

fVolkswirtscnaft spolitik 2

2Sem¡nar "T+P"

lFinanzwissenschafren (F)

10

ba,v
2

2
oder

2

aus
+ 6

aus

Verfassungsrecht 2
Grundzt¡oe des Öffentlichen Rechts

Alloemeines Verwaltungsrecht 2

rrprlifung aus Offenu¡chem Recht

und öffentl¡ches \Mrtschaftsrecht I oder
il

2
LV

)+ 6

I

Iund

bzw.

Anerkennung einzelner LVs: im lnsl¡tut erkundigen! Anerkennung einzelne¡ LVs: im lnstitut erkund¡gen!

16aus
SBWL



BWL
rsolv¡erte Lehrveranstaltungen

ZurAnerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigenl Anerkennung einzelner LVs: ¡m lnst¡tut erkund¡gen!

bzw.

12AüS SBWL

Absolv¡erte Lehrveranstaltungen bzw.

Zur Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen! Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigenl

I4I

l8Vorprüfung aus dem Wahlfach
I = aboeschlossenes Wahlfach

gesamtes
Wahlfàcher

unqen

bisher¡gen Wahlfachangebot (Arbe¡tsrecht,

und Grundzüge des Sozialrechls,

Prosem¡nare oder aus 1

bzw.
U. ,|

lMrtschaftsrecht +

u. se¡ne tm '|

Steuerrechl u. seine im europä¡schen und
¡ntemat¡onalen Wrtschaftsrecht +

Steuerecht u. se¡ne im Unternehmensrecht 1

[Jbuno aus Finanzrecht (Unternehmensbesteuerung)

Vorlesung aus B¡lanzsteuenecht (Prof. Gassner)
+ Übunq aus Finanzrecht (Dr. Urtz) 1

.) D¡âs€s Wahlfach gilt als vollwert¡ges 6.strlnd¡ges Wahltach, obwohl €s im lMj-Wâhllachprogramm nicht ano€boton w¡rd. Es kann nur ¡m Wsgs d€r An€rk€nnung ft¡r die
absolviorle Diplompn¡ñrng od€r Vorpñtung âbgel€gl bu. anger€chnet w€rdsn (w¡rd dehsr auch als "virtuðlles"Wahltach baz€ichnet).

Hínweis: Beachlen Sie auch d¡e lnformationen auf der lnformationsplattform des Studiendekanats (www.wu-wien.ac.austudienangebot).



152) Verordnung der Studienkommission der Studienrichtung Wirtschaftspädagogik
an der Wirtschaftsuniversität Wien gemäß S 59 Abs. 1 UniStG

$ I Die Studienkommission der Studienrichtung Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien legt fest,

dass die in der Anlage enthaltenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen für den Studienplan Wirtschaftspädagogik
nach UniStG (ldF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April 2002, nicht untersagt von der

Bundesministerin frir Bildung, Wissenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356/28-VlllDl2l2012) ankannt werden,

wenn sie im Studienplan Betriebswirtschaft nach AHSTG (idF vom 31. Juli 1997) an der Wirtschafisuniversität Wien

abgelegt oder für diesen bereits anerkannt worden sind.

$ 2 Der Umfang der Anerkennung richtet sich nach dem Antrag der/des ordentlichen Studierenden.

$ 3 Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsuniversität Wien

in Kraft.

Anhang

bzw. Prüfu/ LV und

lv¡erte
und Bila

Anerkennbare Leh bzw,

WRTSCHAFTSPADAGOGIK

Ab Herbst 2002 gBisherige Studienpläne ("W¡påd-Alt") -'l.Abschn¡tt Studienpläne ("Wipäd-Neu"l

rte
1Finanzierung und lnvest¡t¡on I

1und
1Absatz

VO 2

PS 2Elektronische
1und
1BW unter didaktischem Aspekt l/1
1RW unter didaktischem AsPekt l/2

2
RW unter didakt. Aspekt l/1 und BW unter d¡dak. Aspek
lt2

19

+ 1 der folgenden LV nach Wahl:
Personal/Führung/Organisation I I

Finanzierung ll
Beschaffung, Logistik, Produktion ll

+ Freie Wahlfächer

Anerkennbare bzw.
2

für 2

2u.

2

1

2

3

Produktion I

unter didaktischem
unter didakt.

Lehrverhalten ll

LV aus
Marketing ll

,I. D¡ aus

rtê
2VWL aus M¡kro-od.Makroökonmie PS
2VWL aus Wrtschaftspolit¡k PS
2

2
VWL aus Politischer Okonomie PS oder
\ /VL aus Sozial- und \Mrtschaftsgeschichte PS

13
+ 'l derfolgenden LV nach Wahl:

lnternationale Makroökonomie
Angewandte Mikroökonomik
\Mrtschaftspolitik
Finanzwissenschaft

6
2

2

2

6

Pol¡tische

der VWL
und lnstitut¡onen

alle LV aus VW, 1

+ Wahlfach

ng aus

Absolvierte Lehrveranstaltungen
,,r,lEinführunq in die Eziehungsw¡ssenschaft 2

1Einführunq in d¡e \Mrtschaftspädagoqik
Grundlagen des Lehrverhaltens 2

Orientierungspraktikum 2
2fBeoleitveranstaltunq I zum Orientierungspraktikum

12
+ Grundlagen der Eziehungsw¡ssenschaft ll

+ Freie Wahlfächer

2

1

der 2

ik

I
2

bzw.

und Reflexion des
aus Erzieh.wissen. und Wipäd1.



llbsolvierte Lehrveranstaltunqen
Privatrecht. PS aus Bürqerl. Recht 2

Privatrecht, PS aus Handelsrecht 2

Anerkennbare Leh bzw
2

1

2

1

+ Gesellschaftsrecht

I oder ll
I oder

+ Gesellschaftsrecht
alle LV

Prlvatrecht, PS aus beiden Teilbereichen (BR + HR) 2

Vorprüfunq aus Privatrecht b

Absolv¡erte Lehrveranstaltungen
Statist¡k I

Empirische Sozialforschung

2

2

Vorprüf un g aus Mathematik/Statistik l8

Vorprüfung aus qual./quant. Methoden der emp. l8
+ Empirische Sozialforschung in den Erziehungswiss
+ Freie Wahlfächer

ngen
t

2

2

2

4
2

2

4

Statistik

Statist¡k
obige LV
+ Mathemat¡k
+ Freie Wahlfächer

Absolv¡erte
PS Fremdsprache I 2

PS Fremdsprache ll 3 W¡rtschaft skommunikation I I

+ Wrtschaftskommunikation lll 2

fialle en LV

re
Wirtschaft skommunikation I

VorDrüfunq aus SDrache 3

Fremde Wirtschaftss

Absolvierte Leh
PS 2

aus D

Anerkennbare Lehrveransta bzw
Freie Wa 2

Wahlfach für

') Dieses Wahlfach g¡lt als vollwertiges 6-stünd¡ges Wahlfach, obwohl es im WU-Wâhlfachprogramm n¡cht angeboten wird. Es kann nur im Wege der Anerkennung fúr die
absolvierte D¡plomprùfung oder Vorpnifung abgelegt bru. angerechnet werden (w¡rd daher âuch als "virtuelles" Wahlfach bezeichnet).

Fach / anrechenbare LV und Prüfunoen ssr 1..,I la"n*.rrnstattunoênbzw. Prüfunoen

WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK

Bisherige Studienplåne ("Wipäd.Alt"| - 2.Abschnitt Ab Herbst 2002 gültige Studienpläne ("Wipäd")

Besleuerung der Unternehmung
2

Controlling
2

lnvest¡tion und Finanzierung ll
2

lnternationales Marketing und Außenhandelstechnik
2

Management und lnformationssysteme
2

Unternehmensführung und Personal
2

Rechnungswesen unter didakt. Aspekt ll/1 (Steuerlehre'
1

Rechnunqswesen u. did. Aspekt ll/2 (Buchhaltunq) 1

Comouteroestützles Rechnunqswesen - Ubunqsfìrma J

Betr. lnformationswirtschaft u. did. Aspekt 2

2. Diplomprüfunq aus ABWL 18

Personal/ Führung/ Organisation ll oder Finanzierung ll

Personal/ Führung/ Organisation ll oder F¡nanzierung ll

Führung/ Organisation ll oder Finanzierung ll

Personal/ Führung/ Organ¡sation ll oder Finanzierung ll

Datenbanken unter didaktischem Aspekt

+ Wahlfach "Vert¡efungsgeb¡ete aus der ABWL" ")

1

1

+ Freie Wâhlfächer

2

2

2

Marketi 2

2

aus

oder

2

2

4

in dêr bu

+ rammieren unter didaktischem

ll oder Prod. ll

Ma ll oder
und seine lm europ.u.

im Untern.recht+ Steuerrecht und seine Grund
u.

istik/ Prod. llll oderoder

ll oderoder ¡stiki Prod. ll

ll oder Prod. ll

Prod. llll oder

Prod. ll

aus Erz¡e nschaft, 2. Abschn¡tt

bzw.
n

aus

2

10

2

2

nbare Lehrveranstaltu
der

derSem¡nar
2. Di

Freies Wahlfach: Hauptströmunoen der Pädaqoqik 2



Absolvierte
2aktik der ichen Fåcher I

PS zur Didaktik des Schriftverkehrs 1

Kommunikat¡on Schüler, Lehrer, Eltern 2

Didaktik der betriebswirtschaftlichen Fåcher ll
W¡päd (3 oder 4 h)

4b. d.

3t4
I
4

d. 2

r 2

ng aus '13

Kommun¡kation Schüler. Lehrer. Eltern
Einführung in die komplexen Methoden

Buchhaltung und Bilanzierung unter did. Aspekt
Kostenrechnung und Controlling unter did. Aspekt
Didaktik der Betriebswirtschaftslehre

c
2

2

u.

re

1

2

2

2
2

2

keine nur Freie Wahlfächer

+ Methoden

+ Methoden
le MethodenAnwendu
smethoden in den

Abschnittaus

Volksw¡rtschaftslehre
Absolvierte Lehrveranstaltun Anerkennbare Lehrveranstaltu bzw,

2 Mikroökonomik 2

Flnanzwissenschaften 2 2

2 Mikroökonomik oder 2

aus Vw-Theorie und -Politik alle LV aus VW, 2.Abschn¡tt
+ Wahlfach.

le
Absolv¡erts

Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen! Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

2. Diplomprüfung aus gesamte 1

SBWL

tunoenolv¡erte Lehrvera

Zur Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkund¡genl Zur Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

gesamtes Wahlfach
+ Freie Wahlfächer

Ing aus
Wahlfach

hlfach

nAnerkennbare Lehrvera bzw,

aus demoder 2 und Sozialrecht 1

b¡sher¡gen Wahlfachangebot (Arbeitsrecht, Arbe¡tsrecht

des Sozialrechts,

Wahlfach Finanzrecht
Absolvierte

aus Finanzrecht

Vorlesung aus Bilanzsteuerrecht (Prof. Gassner)
+ aus F¡nanzrecht Dr 1

re
Steuerrecht u. seine ndlagen
internationalen \Mrtschaftsrecht +

Steuerrecht u. seine G im Unternehmensrecht ,|

u.

internationalen \Mrtschaftsrecht +

Steuerrecht u. seine ¡m Unternehmensrecht 1

2

Lehrvefa
\Mrtschaftsrecht I

bzw.
Proseminar aus "Grundzüge

(Verfassungsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht

besonderer Berücks¡chtigung der lnstituionen der
\Mrtschaftsven¡ra

rbeit

') Diesss Wahlfåch g¡lt als vollw€rt¡ges ô-stùnd¡gss Wahlfach, obwohl es ¡m \ /U-Wahlfachprogramm nicht angsboton w¡rd. Es kann nur im Wega dsr Anêrkonnung für d¡e

absolvi€rtè Diplompn¡fung oder Vorprùfung abgelegt bzw. angerechnet werden (w¡rd daher auch als 'V¡rtuolles" Wahlfach bezeichnet).

Hinweis: Beachten Sie auch d¡e lnformat¡onen auf der lnformationsplattform des Studiendekanats (www.wu-wien.ac.aUstudienangebot).



1 53) Verord n un g der Stud ien kom m ission der Stud ien richtun g Vol kswi rtschaft
an der Wirtschaftsuniversität Wien gemäß $ 59 Abs 1 UniStG

g I Die Studienkommission der Studienrichtung Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien legt fest, dass die
in der Anlage enhaltenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen für den Studienplan Volkswirtschaft nach UniStG (ldF
des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April 2002, nicht untersagt von der Bundesministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur am7. Juni2002, G252.356127-VlllDl2l2002) ankanntwerden, wenn sie im Studienplan
Volkswirtschaft nach AHSTG (idF vom 31. Juli 1997) an der \Mrtschaftsuniversität Wien abgelegt oder für diesen
bereits anerkannt worden sind.

g 2 Der Umfang der Anerkennung richtet sich nach dem Antrag der/des ordentlichen Studierenden.

g 3 Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsuniversität Wien

in Kraft.

Anhang

lr* I lun-"r"n"t"ltunqen bzw. prürunqenFach / LV und Prüfunqen sst

VOLKSWI RTSCHAFTSLEH RE

Bisherige Studienpläne ("VW-Alt") - l.Abschn¡tt Ab Herbst 2002 Studienpläne ("VW-Neu")

2ABWL für Volkswirte 2
2

bzw.

1

und 2

Anerkennbare

+ F¡nanzierung I

+M
2Rechnunoswesen für WV, Teil I

Rechnunqswesen fúr \ÂN, Teil ll 2
12aus

Absolvierte Leh
V\ /L aus Mikro-od.Makroökonmie PS 2

MÂ/L aus Wirtschaftspolitik 2
2
2

M/VL aus Pol¡tischer Okonomie oder
Vl /L aus Sozial- und W¡rtschaftsgeschichte PS

AGMethoden der Nat¡onalökonomie

der \M/L

und Wirtschaftsgeschichte

12

2

oder Makroökonomik I

Mikroökonomik I

aus 115)iolomprüfunq aus VWL

Absolv¡erte Lehrveranstaltungen
2
2

2

Privatrecht, PS aus Bürgerl. Recht

Privatrecht, PS aus Handelsrecht

Pr¡vatrecht, PS aus beiden Teilbereichen (BR + HR)

bzw

Freie Wahlfächer
LVVorprüfung aus Privatrecht

w

Lehrvêranstaltu
2Mathematik für \M/

2Statist¡k für V\^/
2EDV für \M/

16aus1.

Mathematik ll 2

2

B

2
6

LV
Ökonometrie I

Freie Wahlfächer

Absolvierte Lehrveranstaltungen
2Sozioloqie I

Vorprüfung aus Soziologie

ffi

l8
+ E¡nführung in die Soziologie ll
+ Freie Wahlfåcher

2
4

2in die



Absolvierte bzw. n
PS Fremdsprache I 2 Wirtschaftskommunikation I 2
PS Fremdsprache ll 3 W¡rtschaftskommunikat¡on I I

+ Wirtschaftskommunikation lll
2
2

Vorpri¡fung aus Sprachs B alle obigen LV
+ 4. Sprach-LV gem. gewåhlter Sprache (s. Studienplan)

6
2

Fach / LV und Prüfunqen sst It"h..r.n"t"ltunqen bzw. Prüfunqen sst

VOLKSWI RTSCHAFTSLEHRE

Studienpläne ("VW-Alt") - 2.Abschn¡tt Ab Herbst 2002 gültige Studienplåine ("VW"l

bzw.

Wirtschaft
+

2

2

4
2
2

Anerkennbare Lehrve

Finanzwissenschaft

+ Finanzw¡ssenschafi und

Ubunq aus Finanzwissenschaft 2
Sem¡nar aus Fìnanzw¡ssenschaft 2

2. Diplomprüfung aus Finanzwissenschaft B

Finanzwissenschaft

Absolvierte

1. Seminar für Volkswirtschaftstheorie
2

2. Seminar für Volkswirtschaftstheorie
2

3. Seminar für Volkswirtschaftstheorie
2

Unterrichtsversuch aus \¿VV-Theorie 1

2. Diplomprüfung aus VW-Theorie

Mikroökonomik ll oder Mikroökonomik lll oder
Makroökonomik ll

alle obigen LV
+ 1 Spezialisierungsfach nach Wahl:

Außenwirtschaft (4)

oder lndustrieökonomik (4)
oder Geld und Konjunktur (4)
oder lnstitutionelle Ökonomik (4)

+ Freie Wahfächer

2

2

4

2
2

Anerkennbare n bzw
oder Mikroökonomik lll oder

Makroökonomik ll
M ll oder Mikroökonomik lll oder
Makroökonomik ll

Sem¡nar lnpul - Outpul Analyse 2

1. Seminar für Volkswirtschaftspolitik
2

2. Seminar fúr Volkswirtschaftspolitik
2

3. Seminar für Volkswirtschaftspolitik
2

Unterrichtsversuch aus \M-Politik 1

)aplomprüf ung aus VVlr-Theorie 14

1 Spezialisierungsfach nach Wahl:
Außenwirtschaft (4)
oder lndustrieökonomik (4)
oder Geld und Konjunktur (4)
oder lnstitut¡onelle Okonomik (4)

I
4

re bzyt

u.

2

u. Ökonomie 2

2

Ökonomie

Ökonomie

+ Freie Wahfåcher

obigen LV

Absolvierte Lehrveranstaltunqen
,lVerfassunqsrecht 2

Allqemeines Verwaltunqsrecht 2
Wirtschaft sverwaltunqsrecht 2

leVorprüfung aus Offentlichem Recht
FI

4
5

bzw

2

oder
I oder ll
I oder

+ Freie Wahlfächer

und Öffentliches

und

re
werden n¡cht werden anerkannt!

122. aus
SBWL

gesamtes lnterdisziplinäres Vertiefungsfach 16



Itottrl

wenn abgeschlossen, max. I Keinel Mfl Neu hat keine vergleichbaren
daher nur: Freie Wahlfächer B

Wahlfach Õkonometrie
Absolvierte Lehrveranstaltungen Anerkennbare bzw

ilt
PS Okonometr¡e I + PS Okonometrie ll 4 2
Seminar Okonomelrie 2 2

und

Wirtschafis- und
bzw.

und2 2

aus

aus Bilanzsteuerrecht (Prof. Gassner) 2

1+ aus Finanzrecht

Anerkennbare bzw.
u. im europäischen und

Wirtschafftsrecht +

u. seine im Unternehmensrechl
u. serne und

\Mrtschaftsrecht +
u. seine im Unternehmensrecht

1

1

1

1

Hinweis: Beachten Sie auch die lnformationen auf der lnformationsplattform des Studiendekanats (www.wu-wien.ac.aystudienangebot).



154) Verordnung der Studienkommission der Studienrichtung
lnternationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien gemäß g 59 Abs I

$ I Die Studienkommission der Studienrichtung lnternationale Betriebswirtschaft an der Wrtschaftsuniversität
Wien legt fest, dass die im Anhang enthaltenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen für den Studienplan
lnternationale Betriebswirtschaft nach UniStG (ldF des Beschlusses der Studienkommission vom 23. April 2002,
nicht untersagt von der Bundesministerin für Bildung, Wssenschaft und Kultur am 7. Juni 2002, GZ 52.356132-
VlllDl2l2002) ankannt werden, wenn sie im Studienplan Handelswissenschaft nach AHSTG (idF vom 31. Juli
1997) an der Wirtschaftsuniversität Wien abgelegt oder für diesen bereits anerkannt worden sind.

$ 2 Der Umfang der Anerkennung richtet sich nach dem Antrag der/des ordentlichen Studierenden.

$ 3 Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsuniversität Wien
in Kraft.

Anhang

1,,, I Lehrveranstaltunqen bzw. PrüfunqenFach / LV und Prüfungen sst

HANDELSWISSENSCHAFT => INTERNATIONALE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Ab Herbst 2002 ültige Studienpläne ("lBW-Neu")Bisherige Studienpläne ("HW-Alt") - l.Abschnitt

ierte
und 4 und 2

2Kostenrechnunq I 4

Personalwesen, Führunq und Oroanisation 1

lnvestition und Finanzierung 1

I
1

Elektronische Datenverarbeitunq VO 2

Elektronische Datenverarbeitung PS 2

Buchhaltunq und Bilanzierunq ll ¿

17ng aus

re

alle LV aus BW, 1. Abschnitt
+ Beschaffung, Logistik, Produktion I

+ Buchhaltung und Bilanzierung ll
2 der folgenden LV nach Wahl:

Personal/Führung/Organisation I I

Finanzierung ll
Marketing ll

2

2

4

bzw.

2

2

2

6

Produktion I

betriebl. I

Anerkennbare Leh

Fina

+ Freie Wahlfächer

+ 1 der folgenden LV nach Wahl:
lnternationale Makroökonomie
Angewandte Mikroökonomik
Wirtschaftspolitik
Finanzwissenschaft
lnternat.Development & World Monetary System

bzvv.
Grund

2
oder

PS
aus

6

2

alle obigen

Absolvierte
aus

\¡1/VL aus
AUS

aus Sozial- und

Lehrveranstaltu

und lnstitutionen

+ Wahlfach VW'.)

13

2
2

Absolvierte Lehrveranstaltu
aus 2

PS aus Handelsrecht 2
PS aus beiden Teilbere¡chen BR + ¡iP¡ 2

l8Vorprüfung aus Privatrecht
æ1 + Freie Wahlfächer

2

I oder

I oder ll
il



Absolvierte Lehrveranstaltunqen
Mâthemat¡k I 1

Statist¡k I 1

Vorprüf ung aus MathematiUStatistik I

bzw

2Statistik

Freie Wahlfächer

PS Fremdsprache I 2

3

bzw'

Stud 2

2

2

2

lt

Wirtschafr skommun¡kation I I I

alle obigen LV
+4

PS Fremdsprache ll

I

Fromde Wirtschaftss

Vorprüfung aus Sprache

Absolvierte Lehrveranstaltunqen
2PS Fremdsprache I

PS Fremdsprache ll 3

12 alle obigen LV
+ 4. Sprach-Lv gem. gewählter Sprache (s. Studienplan)
+ Freie Wahlfächer

6
2
4

Anerkennbare

2+ Wirtschaftskommun¡kation lll

n¡kation I

1. Diplomprüfung aus Sprache

D¡plomprüfung oder Vorpft¡fung abgelegt bru. angerechnet werdên (w¡rd dahêr auch als "v¡rtuelles" Wahlfach bezoichnet).

Lehrveranstaltunqen bzw. Prüfungensst sstFach / LV und Prüfunqen

HANDELSWSSENSCHAFT => INTERNATIONALE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Ab Herbst 2002 Studienpläne ("lBW")Bisherige Studienpläne ("HW-Alt") - 2.Abschnitt

Leh
Besteuerung der Unternehmung 2

2
Controlling

lnvestition und Finanzierunq ll 2

2
lnternat¡onales Marketing und Außenhandelstechnik

Manaqement und lnformationssvsteme 2
2Unternehmensführung und Personal

ABWL Seminar 2

2Kostenrechnunq ll
11

Business und Außenhandelstechnik

Personal ll oder

ll und

aus der ABWL"') 6

2
2

2

2

2
2

bzw.

ll oder Marketing ll oder
ll und

ll oder
Personal ll oder Finanzierung ll

Personal ll oder
ll oderoder il

ll oder

+ Wahlfach

LV ausng aus ABWL

Volkswirtschaftstheorie (T) 2

Volkswirtschaftspolit¡k (P) 2

2Seminar "T+P"

Finanzwissenschaften (F) 2

10

Anerkênnbare Lehrvora
2

2

6

oder

alle LV aus MÂ/, 2.Abschnitt
+ Wahlfach vw il"')

aus

Absolvierte Lehrvera
Verfassunosrecht 2

2Grundzüqe des öffentlichen Rechts
Alloemeines Verwaltunqsrecht 2

Wirtschaftsverwa ltungsrecht 2
I

und öffentliches Wirtschaftsrecht I oder ll

4

6+ Wahlfach

2

Öffentliches Recht"')

bzw.

oder ll
I oderund öffentliches

Rechtaus



2PS Fremdsprache lll
Sem¡nar Fremdsprache 2

10 4
2

bzw.
2

Anerkennbare

6.

alle obigen LV
+7

Fremde

2- aus

1. Spezielle Bì|VL

Anerkennung einzelner LVs: ¡m lnst¡tut erkundigen! Zur Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

1

Finanzieru
lntern, und lntern. und 16

Personal man rce

1

lntêrnat¡onal Behaviour
1

rezielle BWL

12
Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

bzw.Lehrvera

SBWL

Zur Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

12

2.

2.Di aus
SBWL

Absolv¡erte Lehrveranstaltungen

Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

2

bzw.Anerkennbare

gesamtes
+ Freie Wahlfächer

Zur Anerkennung einzelner LVs: im lnstitut erkundigen!

Iaus
Wahlfach

2Vorlesunqen, Proseminare oder Seminare aus dem

bisherigen Wahlfachangebot (Arbeitsrecht,

Arbeitsrecht und Grundztige des Sozialrechts,
Sozialrecht)

Arbeits- und Sozialrecht 1

Wahlfach Finanzrecht
Absolvierte bzw.

u. europåischen und 1

Wirtschaftsrecht +

u. serne im Unternehmensrecht 1

Sleuerrecht u. seine
internationalen Wrtschaftsrecht +

Steuerrecht u. seine im Unternehmensrecht

Übuno aus Finanzrecht (Untemehmensbesteuerunq) 2

Vorlesung aus Bilanzsteuerrecht (Prof. Gassner)
+ Übunq aus Finanzrecht (Dr. Urtz)

2
1

D¡plomprüfung odêr Vorprufung abgelsgt bz¡,/. ang€rechnet werdên (w¡rd daher auch als '!¡rluelles" Wahlfach b€zêichnêt).

Hinweis: Beachten Sie auch die lnformationen auf der lnformationsplattform des Studiendekanats (www.wu-wien.ac.aVstudienangebot).


